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Vorbemerkung

Seit einigen Jahren hat sich die Entwicklung am 
Arbeitsmarkt in Deutschland deutlich gewandelt: 
Die Arbeitslosigkeit ist erheblich zurückgegangen 
und die Zahl der Erwerbstätigen ist auf Rekord-
niveau. Blickt man auf die Zeit um die Jahrtau-
sendwende zurück, so war die Lage grundlegend 
anders und aus Sicht vieler Menschen drama-
tisch: hohe und mit jeder Rezession steigende Ar-
beitslosigkeit, scheinbar verkrustete, unflexible 
Arbeitsmarktstrukturen und eine Arbeitsverwal-
tung, die ihre Aufgaben nur ungenügend erfüllt. 
Deutschland galt in Europa als reformunfähig 
und den Herausforderungen der Globalisierung 
und des Strukturwandels nicht gewachsen. 

Heute gilt Deutschland als arbeitsmarktpoli-
tisches Vorzeigemodell – insbesondere im euro-
päischen Vergleich. Auch die Finanz- und Wirt-
schaftskrise konnte das deutsche „Jobwunder“ 
nicht aushebeln. Doch was ist dran am deutschen 
Beschäftigungswunder? Hält es einer genaueren 
Betrachtung und Überprüfung stand, oder wird es 
entzaubert und zeigt Risse und Schatten? Sind die 
Reformen am Arbeitsmarkt wirklich die Treiber 
dieser Entwicklung oder sind andere Faktoren  
bedeutsam oder gar entscheidend?

Diese Themen greift die Expertise von Profes-
sor Matthias Knuth, Universität Duisburg- Essen, 
auf. Er kommt auf der Basis vorliegender Studien 
und empirischer Daten zu einem über raschenden 
und ernüchternden Befund: Die Arbeitsmarkt re for-
men sind in ihrer Wirkung nicht so bedeutsam, wie 
es Befürworterinnen und Befürworter oder auch  
K ri tikerinnen und Kritiker behaupten. Als Gründe 
für den Rückgang der Arbeitslosigkeit macht er u. a. 
schrumpfende Arbeitskraftreserven, verlangsamte 
Produktivitätsentwicklung und die Verteilung des 
Arbeitsvolumens auf mehr Köpfe aus.

Die Studie beschreibt differenziert die Ent-
wicklungen verschiedener Beschäftigungsdimen-
sionen sowie die Arbeitsmarktentwicklung seit der 
Jahrtausendwende und fragt nach der Bedeutung 
der Arbeitsmarktreformen. Es wird deutlich, dass 

die Veränderungen der Rahmenbedingungen des 
Altersübergangs und der Regulierung der kollekti-
ven Arbeitsbeziehungen einen entscheidenden 
Einfluss auf das Erwerbsverhalten und die Be-
schäftigungsbedingungen haben. Deutlich wird 
auch, welche Schattenseiten die „Erfolgsstory“ auf-
weist: Nicht alle profitieren von der Entwicklung. 
So haben sich beispielweise für Langzeitarbeitslose 
die Übergangsraten in ungeförderte Beschäftigung 
verschlechtert. Wenig partizipiert an der Verbes-
serung der Beschäftigungslage haben auch Nicht-
deutsche. Spaltungstendenzen am Arbeitsmarkt 
und die Verbreitung atypischer Erwerbsformen – 
insbesondere von Minijobs und Leiharbeit – wur-
den mit den Reformen zementiert und verschärft.

Die Expertise von Matthias Knuth zeigt, dass 
sich Deutschland keinesfalls auf seiner vermeint-
lich positiven Bilanz ausruhen kann. Vielmehr 
steht die Arbeitsmarktpolitik vor großen Heraus-
forderungen: Sie hat bisher den eigenen An-
spruch – Menschen durch moderne Dienstleis-
tungen besser in Arbeit zu integrieren – nicht 
überzeugend eingelöst. Die Übergänge aus Ar-
beitslosigkeit in Erwerbsarbeit haben sich – nicht 
zuletzt aufgrund des erhöhten Drucks zur Arbeits-
aufnahme – zwar beschleunigt, die insgesamt ge-
ringe Fluktuation der Beschäftigten legt allerdings 
die Vermutung nahe, dass Beschäftigte oftmals 
den Arbeitsplatzwechsel aus Angst vor Lohnein-
bußen oder Verschlechterungen der Arbeitsbedin-
gungen scheuen. Angesichts der insbesondere von 
der Wirtschaft und von Arbeitgeberverbänden be-
klagten Fachkräfteengpässe ist dies ein Fakt, der 
Arbeitsmarktanpassungen eher beeinträchtigt.

Wir bedanken uns bei Matthias Knuth für die 
Erstellung der Studie. Sie stellt eine umfassende 
Analyse dar und ist ein kritischer und anre gender 
Beitrag in der Diskussion um die Arbeitsmarkt-
reformen. Wir wünschen eine interessante Lektüre.

Ruth Brandherm
Leiterin des Gesprächskreises  

Arbeit und Qualifizierung
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In Deutschland wurden in den Jahren 2002 bis 
2005 sehr weitreichende Arbeitsmarktreformen 
umgesetzt, die die vorher verbreitete Vorstellung 
einer deutschen „Reform-Sklerose“ widerlegten. 
Kurze Zeit nach den Reformen setzte eine Trend-
wende am deutschen Arbeitsmarkt ein: Die Ar-
beitslosigkeit ging zurück, die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung nahm wieder zu, und der 
deutsche Arbeitsmarkt erwies sich in der Finanz- 
und Wirtschaftskrise 2008/2009 als außerordent-
lich widerstandsfähig. Seitdem ist die deutsche 
Wirtschaft in einem Ausmaß erfolgreich, das zu-
nehmend Besorgnisse über wirtschaftliche Un-
gleichgewichte in Europa auslöst. Zugleich jedoch 
nehmen auch Bestrebungen in den europäischen 
Nachbarländern zu, Deutschland auf seinem ver-
meintlichen Erfolgspfad nachzufolgen und „Struk-
turreformen“ nach deutschem Muster durchzu-
führen in der Hoffnung, auf diese Weise ähnliche 
Erfolge zu erreichen.

Die zeitliche Koinzidenz legt es nahe, die Ar-
beitsmarktreformen als ursächlich für die Trend-
wende am deutschen Arbeitsmarkt anzusehen 
und Kritik an ihren negativen Nebenfolgen mit 
dem Verweis auf ihre Wirksamkeit in der Haupt-
sache zurückzuweisen. Tatsächlich jedoch ist die 
Wirkung der Arbeitsmarktreformen sehr viel geringer 
als allgemein angenommen. Der Rückgang der 
Arbeitslosigkeit ist auf schrumpfende Arbeitskraft-
reserven, verlangsamte Produktivitätsentwicklung 
und die Verteilung des Arbeitsvolumens auf mehr 
Köpfe zurückzuführen; die Mismatch-Komponen-
te der Arbeitslosigkeit wurde nicht verringert. Die 
erstaunliche Performanz des deutschen Arbeits-
marktes in der Krise 2008/2009 beruht auf Kon-
stellationen und Mechanismen, die eher einer 
Rückbesinnung auf das traditionelle Modell einer 
„koordinierten“ Volkswirtschaft zuzurechnen sind 
als dem neoliberalen Geist der Arbeitsmarktrefor-
men. Aber auch im Negativen waren die Wirkungen 
der Reform geringer als von ihren Kritikern behaup-

tet: Stagnation der Löhne, zunehmende Lohn-
ungleichheit, wachsender Niedriglohnsektor und 
die Zunahme atypischer Erwerbsformen liegen 
zwar durchaus in der Logik der Reformen, began-
nen jedoch mehrere Jahre vorher, und einige die-
ser Trends flachten nach den Reformen sogar ab. 
Als inhaltlich und zeitlich den Reformen zuzu-
ordnende Effekte bleiben Wachstumsschübe bei 
Leiharbeit und Minijobs.

Wir gehen deshalb davon aus, dass neben 
den mit dem Namen „Hartz“ verbundenen Ar-
beitsmarkreformen zwei weitere grundlegende 
institutionelle Veränderungen betrachtet werden 
müssen: Die Reform des Altersübergangs und die 
abnehmende Bindungskraft kollektiver Regelungen. 
Die Schwächung des Tarifvertragssystems ist für 
die Stagnation der Reallöhne, die zunehmende 
Lohnungleichheit und vor allem das Auseinan-
derdriften der Löhne zwischen Produktions- und 
Dienstleistungssektor viel bedeutsamer als die 
 Arbeitsmarktreformen. Dabei ist jedoch fraglich, 
ob die deutschen Exporterfolge tatsächlich auf 
 einer Lohnzurückhaltung beruhen, die in den ex-
portierenden Produktionssektoren viel weniger 
virulent ist als im Dienstleistungsbereich, und ob 
nicht eine stärker auf die Binnennachfrage orien-
tierte Strategie letztlich mehr Beschäftigung er-
zeugt hätte. Die Reform des Altersübergangs hat 
dazu beigetragen, dass die Erwerbstätigenquote 
der Älteren in Deutschland stärker angestiegen ist 
als in jedem anderen EU-Mitgliedsland. Sie hat 
zudem in der Krise 2008/2009 den Betrieben den 
traditionellen Weg der Personalanpassung über 
Vorruhestandsprogramme versperrt und sie dazu 
gezwungen, noch stärker als bisher auf interne 
statt externe Flexibilität des Einsatzes von Ar-
beitskraft zu setzen. Die Wahrscheinlichkeit, ein 
neues Beschäftigungsverhältnis zu beginnen, hat 
sich jedoch für Ältere relativ zu den Jüngeren 
nicht erhöht. Zunahme der Erwerbstätigkeit Älte-
rer bedeutet im Wesentlichen, dass Beschäftigte in 

Kurzfassung
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bestehenden Beschäftigungsverhältnissen altern 
und bis in ein höheres Lebensalter im Betrieb ver-
bleiben als frühere Geburtskohorten.

Was bleibt also von den Arbeitsmarktrefor-
men? Sie haben offenbar die Übergänge aus Arbeits-
losigkeit in Erwerbstätigkeit beschleunigt. Die Beschäf-
tigungschancen der Langzeitarbeitslosen haben 
sich dabei jedoch nicht verbessert. Der Beschleu-
nigungseffekt beschränkt sich auf die kurzzeitig 
Arbeitslosen, die noch im Bezug des versicherungs-
förmigen Arbeitslosengeldes stehen und den Ab-
stieg in die bedürftigkeitsgeprüfte Grundsiche-
rung vermeiden wollen. Aus dem gleichen Grund 
hat die Angst der Beschäftigten vor Arbeitslosig-
keit und damit ihre Konzessionsbereitschaft zu-
genommen, weshalb sie als Gegenleistung für 
den Erhalt ihres Arbeitsplatzes zu größeren Op-
fern bereit sind als zuvor. Die Anpassungsbereit-
schaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
hat zur Krisenbewältigung 2008/2009 beigetra-
gen. Zugleich verringert jedoch ihre Angst auch 
ihre Risikobereitschaft. Die gesamtwirtschaftliche 
Fluktuation der Arbeitskräfte ist trotz Wirtschafts- 
und Beschäftigungswachstum gesunken, und die 
durchschnittliche Verbleibsdauer in einem Be-

schäftigungsverhältnis hat trotz der Zunahme 
„flexibler“ Beschäftigungsformen zugenommen. 
Die Reallokationsleistung des deutschen Arbeits-
marktes hat sich folglich verschlechtert. Neben 
der Einschüchterung durch die Arbeitsmarktre-
formen dürfte hierbei ursächlich sein, dass die 
Einstiegslöhne in neu begonnenen Beschäfti-
gungsverhältnissen rückläufig und die angebote-
nen Beschäftigungsbedingungen für bereits Be-
schäftigte unattraktiv waren: Arbeit geberwechsel 
lohnten sich nicht. „Flexibilisierung“ des Arbeits-
marktes in der Form einer einseitigen Erweite-
rung von Optionen der Arbeit geber macht den 
Arbeitsmarkt nicht flüssiger, sondern führt gera-
de zu der Erstarrung, die mit den Reformen be-
kämpft werden sollte.

Trotz offensichtlicher Erholung des Patien-
ten ist der deutsche Arbeitsmarkt durch die Re-
formen im Kern nicht „gesünder“ geworden. 
Aber es sind auch nicht alle seine Gebrechen Fol-
gen der Reformen. Es erscheint daher sinnvoll, 
eine neue Diskussion über die zukunftsfähige Ge-
staltung des Arbeitsmarktes jetzt zu beginnen 
und nicht erst auf dem Tiefpunkt des nächsten 
Abschwungs.
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Noch im Jahre 2003 war Deutschland für einen 
einflussreichen deutschen Wirtschaftsprofessor 
der „kranke Mann Europas“ (Sinn 2003).1 Mit 
dem Minderwertigkeitskomplex der „Reformun-
fähigkeit“ schaute man aus Deutschland auf die 
europäischen Nachbarländer. Die deutschen Me-
dien waren zu Beginn der 2000er Jahre voll mit 
Erfolgsmeldungen zu deren Arbeitsmarktrefor-
men. Die im Jahre 2002 von Bundeskanzler Ger-
hard Schröder eingesetzte „Hartz-Kommission“ 
ließ sich Expertisen über verschiedene Länder an-
fertigen (Frick 2002; Hartmann 2002a, 2002b, 
2002c) und führte Studienreisen in einige dieser 
Länder durch (Hassel/Schiller 2010). 

Inzwischen hat sich das Blatt vollständig ge-
wendet. Seit 2009 spricht die Welt vom „deut-
schen Beschäftigungswunder“, und der Vorsitzen-
de der christdemokratischen Fraktion im Deut-
schen Bundestag, Volker Kauder, brüstete sich auf 
dem CDU-Parteitag im November 2011 in Leipzig 
damit, dass nun in Europa „Deutsch gesprochen“ 
werde (Kauder 2011: 2). Jetzt muss sich die Öf-
fentlichkeit anderer Länder damit auseinander-
setzen, dass ihnen das deutsche Beispiel als nach-
zuahmender Ausweg aus Arbeitsmarktkrisen vor-
gehalten wird. Die EU-Kommission hat – wohl 
nicht ganz unbeeinflusst von deutschen Einflüs-
terungen – einen Mechanismus vorgeschlagen, 
mit dem den Mitgliedsstaaten kontinuierlich 
„Strukturreformen“ aufgezwungen werden könn-
ten (European Commission 2013b). Ebenso wie 
vor einem Jahrzehnt in Deutschland Vieles über 
die Nachbarn kursierte, was einer sorgfältigen 
Nachprüfung nicht standhielt (Knuth et al. 2004), 
so wird auch jetzt in den anderen Ländern nicht 

so genau hingesehen, solange man eine „deutsche 
Geschichte“ erzählen kann, die die eigene politi-
sche Botschaft überzeugender erscheinen lässt.

Zwischen Deutschlands Krankheit und sei-
ner wundersamen Genesung lag die wohl ein-
schneidendste Sozialreform in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Sie sticht im EU-Vergleich da-
durch hervor, dass das System der Unterhaltssi-
cherung bei Erwerbslosigkeit einerseits und die 
Organisation der „Dienstleistungen am Arbeits-
markt“ andererseits gleichzeitig und grundlegend  
in ihrer Struktur verändert wurden. Kein anderes 
EU-Land hat so weitreichende Reformen in bei-
den Dimensionen in so kurzer Zeit umgesetzt.

Das Jahr 2006 brachte wirtschaftliches Wachs-
tum in einer Größenordnung, wie man es in den 
15 vorausgegangenen Jahren in Deutschland nicht 
erlebt hatte, und die Arbeitslosigkeit begann zu sin-
ken (vgl. Abbildung 1). Zwar hat bisher niemand 
erklären können, aufgrund welcher Magie die 
Konjunktur positiv auf das „Fördern und For-
dern“ von Arbeitslosen reagieren sollte, das zu-
dem 2005/2006 wegen der Umsetzungsschwierig-
keiten der Reform noch gar nicht funktionierte; 
dennoch gibt es sowohl in der innerdeutschen 
Debatte als auch in der internationalen Wahr-
nehmung die naheliegende Tendenz, einen kau-
salen Zusammenhang zwischen der Reform und 
der anscheinend grundlegend veränderten Ar-
beitsmarktsituation in Deutschland herzustellen. 
Mehr oder weniger offen werden nun andere 
Länder gedrängt, das nachzuvollziehen, was 
Deutschland getan hat – oder auch solche Arbeit-
nehmerrechte zu beseitigen, die in Deutschland 
gar nicht angetastet wurden.

1. Einleitung

1 Erstmals wurde diese Bezeichnung wohl 1999 vom „Economist“ verwendet (The sick man of the euro 1999).
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Bevor man derartigen Ratschlägen folgt, soll-
te man sich jedoch vergewissern:
– Worin genau bestanden die Reformen? – Nach 

mehr als zehn Jahren findet man hierüber selbst 
in der deutschsprachigen Literatur nicht selten 
sehr pauschale Aussagen.

– Ist die derzeit günstige Arbeitsmarktsituation 
in Deutschland überhaupt auf diese Reformen 
zurückzuführen?

– Welche weniger erwünschten Nebenfolgen hat-
te die Reform, oder welche weniger zukunfts-
weisenden Trends hat sie unterstützt?

Das Papier2 ist wie folgt aufgebaut:
Kapitel 2 beschreibt die langfristigen Trends des 
deutschen Arbeitsmarktes und macht deutlich, 
dass nur wenige davon in einen zeitlichen Zu-
sammenhang mit den Reformen gebracht wer-
den können. Kapitel 3 behandelt die wesentli-
chen institutionellen Veränderungen des Arbeits-
marktes seit der Jahrtausendwende und macht 

deutlich, dass neben den Arbeitsmarktreformen 
auch die Rentenreformen und die schleichende 
Erosion der kollektiven Regulierung von Arbeits-
beziehungen betrachtet werden müssen. Kapitel 4 
hinterfragt die „Erfolgsbilanz“ der Arbeitsmarkt-
reformen im Hinblick auf ihre erklärten Ziele: 
Wurde die Arbeitsvermittlung wirksamer, und 
wurde dadurch die Langzeitarbeitslosigkeit abge-
baut? Eine Ausdifferenzierung der in Kapitel 2 
 bereits dargestellten Bilanz der Erwerbstätigkeit 
bringt Kapitel 5: Es geht um die Erwerbstätigkeit 
der Älteren, die Ausdifferenzierung der Erwerbs-
formen (Kapitel 6) und die Bewältigung der Krise 
von 2008/2009 (Kapitel 7). Kapitel 8 betrachtet 
die Entwicklung der Arbeitsentgelte sowie einen 
viel beachteten Nebeneffekt der Reformen, näm-
lich die wahrgenommene Zunahme von erwerbs-
tätigen „Aufstockern“. Kapitel 9 widmet sich  
dem zentralen Paradox der Reformbilanz: Wieso 
ist ein „flexibilisierter“ Arbeitsmarkt träger als 
 zuvor?

2 Es handelt sich beim vorliegenden Papier um die erheblich erweiterte Fassung einer Expertise, die für die Arbeitnehmergruppe im Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss erstellt wurde (vgl. Knuth 2014). Einige Ausführungen, die beim Schreiben für ein nationales 
Publikum vielleicht nicht gemacht worden wären, wurden bewusst erhalten, weil sie explizit machen, was oft als selbstverständlich 
vorausgesetzt und rund zehn Jahre nach den Hartz-Reformen von Vielen nicht mehr präzise gewusst wird.
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Über Jahrzehnte war der deutsche Arbeitsmarkt 
von der „Krankheit“ zyklisch wachsender Ar-
beitslosigkeit geprägt (Abbildung 1): Immer wenn 
das Wirtschaftswachstum schwach war oder die 
Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorjahr sogar 
abnahm, schnellte die Arbeitslosenquote empor, 
fiel jedoch bei stärkerem Wachstum nicht wieder 
auf das alte Niveau zurück. Dieses Muster scheint 
seit 2008 – dem Ausbruch der Finanzkrise – durch-
brochen zu sein: Bei schwachem Wachstum setz-
te sich 2008 der Abbau der Arbeitslosigkeit fort, 
der wirtschaftliche Einbruch von 2009 unter-
brach diesen Trend nur ganz leicht, und 2012 
ging der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei eher 
geringem wirtschaftlichem Wachstum weiter. In 
zehn Jahren wurden die gesamtfiskalischen Kos-
ten der Arbeitslosigkeit fast halbiert, relativ zum 
zwischenzeitlich gewachsenen Bruttoinlandspro-
dukt sogar mehr als halbiert (Hausner et al. 2014). 
Dass das Jahr 2013 einen geringfügigen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit brachte, wohl auch infolge 
der zum vorherigen Rückgang überproportiona-
len Kürzung der aktiven Arbeitsförderung, wurde 
öffentlich kaum wahrgenommen. Ebenso wenig 

scheint man sich daran zu erinnern, dass man 
das heutige Niveau der Arbeitslosigkeit als „Mas-
senarbeitslosigkeit“ bezeichnete, als man es 1982 
und 1992 „von unten her“ erreichte – wirklich 
gut sieht Deutschland nur im EU-Vergleich aus. 

Wenn es nach 2005 so etwas wie ein „Wun-
der“ gegeben haben sollte, so besteht es jedenfalls 
nicht in besonders hohen durchschnittlichen 
Wachstumsraten (Herzog-Stein et al. 2010; Horn/
Herzog-Stein 2013). Selbst wenn man das Jahr 
2009 als einen rein extern verursachten „Unfall“ 
ausblendet, so hat man durchschnittliche Wachs-
tumsraten unterhalb derer der 1980er Jahre und 
noch immer keinen ungewöhnlich lang andau-
ernden Zyklus. Die durchschnittlichen Wachs-
tumsraten vor und nach 2008 wiesen Größenord-
nungen auf, die noch 2005 und erst recht 1997 
mit steigender Arbeitslosigkeit einhergegangen 
wären (vgl. Abbildung 1). Das erklärungsbedürfti-
ge „Wunder“ besteht also darin, dass ein eher mä-
ßiges Wachstum – das die deutsche Volkswirt-
schaft nur durch anhaltende und massive Export-
überschüsse zu Stande bringt – so viel zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit beigetragen hat.

2. Basisindikatoren des deutschen Arbeitsmarktes in langfristiger 

 Betrachtung
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Abbildung 1:

Jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquoten3 und Veränderungsraten des Bruttoinlandsprodukts, 1971 -2012

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Statistik 2013a; Statistisches Bundesamt 2013a.
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Abbildung 2 lässt einige Hintergründe für diesen 
veränderten Entwicklungstrend erkennen: Die 
Bevölkerung im Erwerbsalter nimmt bereits seit 
1999 ab; die Zahl der Erwerbstätigen weist dage-
gen einen schon seit Ende der 1990er Jahre stei-
genden Trend auf, der sich lediglich in den kon-
junkturellen Abschwüngen kurzzeitig abschwächt 
oder umkehrt. Die Erwerbstätigenquote ist des-
halb auf ein historisches Rekordniveau von fast 

73 Prozent (2012) angestiegen.4 Dagegen nahm 
das Arbeitsvolumen von 1992 bis 2006 ab, d. h. in 
diesem Zeitraum haben sich mehr Erwerbstätige 
einen kleiner werdenden „Kuchen“ an Arbeit ge-
teilt, und sie arbeiten im Durchschnitt kürzere 
Arbeitszeiten.5 Soweit die Zunahme der Erwerbs-
tätigkeit in Form von Teilzeitarbeit und „Mini-
jobs“ erfolgte, erklärt dieses, wieso die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung sich zeitwei-

3 Arbeitslosenquoten bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen − nur dieser Indikator ist für den langen Zeitraum verfügbar. Die so 
berechnete Arbeitslosenquote ist geringfügig höher als die heute in der öffentlichen Debatte gebräuchliche, auf alle zivilen Erwerbsper-
sonen bezogene Quote, in deren Nenner auch die Selbstständigen und ihre mithelfenden Familienangehörigen enthalten sind.

4 Diese steigende Zahl der Erwerbstätigen würde selbst dann zum Sinken der Arbeitslosenquoten führen, wenn die Anzahl der Arbeitslosen 
nicht abnähme, weil der Nenner wächst, auf den die Quote berechnet wird. In absoluten Zahlen ist die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
also nicht ganz so günstig wie Abbildung 1 suggeriert.

5 Diese Aufteilung erfolgte sehr ungleichmäßig, insbesondere in der Geschlechterdimension. Zunehmende Erwerbstätigenquoten vor 
 allem westdeutscher Frauen gehen mit zunehmenden Teilzeit- und Minijobanteilen einher. Der „gender working-time gap“ in europä-
ischen Ländern ist nur in Österreich, Irland, Großbritannien und den Niederlanden noch größer als in Deutschland. Beim Vergleich der 
Arbeitszeit-Profile der Geschlechter im Vereinigten Königreich, Deutschland, Schweden und Slowenien ist nur im Vereinigten König-
reich der Anteil von „sehr kurzer“ Teilzeit (unter 20 Stunden) bei den Frauen höher als in Deutschland (Kümmerling 2013: 5).
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lig gegenläufig zur Erwerbstätigkeit entwickeln 
konnte. Erst seit 2007 nimmt auch die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung wieder zu. 
Diese Entwicklung wird dadurch begünstigt, dass 
der Trend zur Abnahme des Arbeitsvolumens seit 
etwa 2004 gestoppt zu sein scheint – natürlich 
mit Ausnahme des Einbruchs von 2009, weshalb 
es auch noch zu früh ist, hier einen klaren Trend 
auszumachen. Für Beschäftigung und Arbeitslo-
sigkeit ist diese Entwicklung des Arbeitsvolumens 
erst einmal günstig; doch wenn bei eher mäßi-
gem Wachstum das Arbeitsvolumen stagniert 
oder sogar leicht wächst, hat sich die Produktivi-
tätsentwicklung verlangsamt (Klinger 2013), was 
möglicherweise auf die schwache Lohnentwick-
lung (vgl. Abschn. 8.1, S. 58) und die damit ver-

bundene Abnahme des Rationalisierungsdrucks 
zurückzuführen ist und auf längere Sicht – zu-
sammen mit einem wachsenden Investitions-
rückstand (Bach et al. 2011) – ein Problem für die 
Wettbewerbsfähigkeit darstellen könnte (vgl. 
Kleinknecht et al. 2013).6

Diese Zusammenhänge sind auch ohne Ver-
änderung der institutionellen Rahmenbedingun-
gen, also auch ohne irgendwelche Reformen plau-
sibel – „Treiber“ sind der demographische Wan-
del und das Arbeitsvolumen als Resultat von wirt-
schaftlicher Aktivität und Produktivitätsentwick-
lung. Allein die Verkürzung der durchschnittli-
chen Arbeitszeit durch die Fragmentierung eines 
Teils des gesellschaftlichen Arbeitsvolumens auf 
kleine und kleinste „Jobs“ und damit die Erzeu-

Abbildung 2:

Bevölkerung im Erwerbsalter, Erwerbstätige, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte,  
Arbeitsvolumen und durchschnittlich gearbeitete Stunden pro Kopf, 1971 - 20127

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2013b und frühere Ausgaben.
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6 Es sei jedoch angemerkt, dass Deutschland bei der Innovation offenbar nicht zurücksteht, sondern im EU-Vergleich nach Schweden an 
zweiter Stelle (Hollanders und Es-Sadki 2013; European Commission 2013a).

7 Die Darstellung in absoluten Zahlen bedingt den durch einen Balken dargestellten, durch die deutsche Einheit verursachten Zeitreihen-
bruch. Die rechte Skala steht sowohl für das gesellschaftliche Arbeitsvolumen in Milliarden Stunden als auch für die durchschnittlichen 
Wochenstunden pro Erwerbstätigem.
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gung wachsender Erwerbstätigkeit aus stagnieren-
dem Arbeitsvolumen scheint in der Logik der Re-
formen zu liegen (Minijobreform und verschärfter 
Druck auf Arbeitslose im ALG-II-Bezug zur Auf-
nahme irgendeiner Arbeit); aber hier zeigt Abbil-
dung 2 bereits, was weiter unten (Abschn. 6.1, 
S. 40) noch differenzierter herausgearbeitet werden 
wird, nämlich dass der größere Teil dieser Entwick-
lung sich bereits vor den Reformen vollzog.

Zwischenfazit: Demographisch bedingter Rückgang 
der Bevölkerung im Erwerbsalter, geringere Produkti-
vitätssteigerung und abnehmende durchschnittliche 
Arbeitszeiten erklären die starke Zunahme der Er-
werbstätigkeit trotz nur moderater Wachstumsraten 
des BIP. Eher entgegen der Grundlogik der Hartz-Re-
formen bestand die zunehmende Erwerbstätigkeit ab 
2006 zu einem Gutteil aus sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung.

Dennoch ist es nicht selbstverständlich, dass bei 
dieser Konstellation die Arbeitslosigkeit stark ab-
nimmt; denn solange es noch eine „Stille Reser-

ve“ von ca. 1,1 Millionen Personen im Erwerbs-
alter gibt, die weder erwerbstätig noch arbeitslos, 
aber grundsätzlich an Arbeit interessiert sind (Sta-
tistisches Bundesamt 2013), könnte sich das Be-
schäftigungswachstum zum Teil aus dieser Quelle 
speisen. Damit die Arbeitslosigkeit sinkt, müssen 
mehr Arbeitslose als in früheren konjunkturel- 
len Aufschwüngen in den Beschäftigungsanstieg 
„mitgenommen“ werden.

Abbildung 3 deutet darauf hin, dass dieses 
tatsächlich der Fall war. Insbesondere in West-
deutschland hatte sich die Zahl der jährlichen 
Übergänge aus Arbeitslosigkeit in Erwerbstätig-
keit um die Jahrtausendwende nahezu vollstän-
dig von der Zu- oder Abnahme der Erwerbstätig-
keit abgekoppelt, und der umgekehrte Strom, die 
Zugänge aus Erwerbstätigkeit in Arbeitslosigkeit, 
hatte stark zugenommen. Der wachsende Ab-
stand zwischen den beiden Kurven in Abbildung 3 
in Gesamtdeutschland ab der Jahrtausendwende 
bildet den Hintergrund für den steilen Anstieg 
der Arbeitslosenquoten Anfang der 2000er Jahre 
in Abbildung 1. Ab 2005 dagegen bewegen sich 

Abbildung 3:

Übergänge zwischen Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit, Niveau der Erwerbstätigkeit, 1998 - 2012

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Zusammenstellung aus verschiedenen Statistiken.
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8 Das enge Zusammenrücken der beiden Kurven seit 2006 ist gleichbedeutend mit einem Abbau der Arbeitslosigkeit: Da dauerhafte Ab-
gänge aus Arbeitslosigkeit nicht nur in Arbeit, sondern auch in den Ruhestand erfolgen, ist ein Abbau von Arbeitslosigkeit auch dann 
möglich, wenn die Übergänge aus Erwerbstätigkeit in Arbeitslosigkeit die umgekehrte Stromrichtung leicht übersteigen.

9 Auch das Auf und Ab des zweiten Arbeitsmarktes könnte eine Rolle spielen; die Zeitreihe in Abbildung 3 musste inklusive zweitem Ar-
beitsmarkt gebildet werden, da für die frühen Jahre keine Daten mit Unterscheidung von erstem und zweitem Arbeitsmarkt verfügbar 
sind. Das Muster der Übergänge in Abbildung 3 entspricht jedoch in keiner Weise den wechselnden Konjunkturen des zweiten Arbeits-
marktes, so dass dessen Einfluss wohl nicht entscheidend sein kann.

die Abgänge aus Arbeitslosigkeit in Erwerbstätig-
keit auf etwas höherem Niveau, und die beiden 
Kurven haben sich stark angenähert.8 Dieses ent-
spricht der Feststellung von Hertweck (2012), 
dass vor den Reformen eher die Zuflüsse in Ar-
beitslosigkeit, danach jedoch eher die Abflüsse 
aus Arbeitslosigkeit die Arbeitslosenquote be-
stimmten. Das Krisenjahr 2009 bildet sich in den 
dargestellten Strömen in der erwarteten Richtung 
ab, obwohl kaum eine Auswirkung auf das Ni-
veau der Erwerbstätigkeit festzustellen ist.

Hinter dem Verlauf der beiden Kurven ist ab 
etwa 2004 ein dreifacher Effekt der im nächsten 
Kapitel näher darzustellenden „aktivierenden“ 
Reformen zu vermuten. (1) hat der Druck auf Ar-
beitslose, rasch wieder Arbeit aufzunehmen, seit 
2005 zugenommen; (2) wurde im Zusammen-
wirken mit der Rentenpolitik die Nutzung des 
 Bezugs von Arbeitslosengeld als Teil einer vor-
zeitigen Ruhestandspassage (vgl. Knuth/Kalina 
2002b) nahezu unmöglich gemacht, so dass es 
die von vornherein gar nicht auf eine Rückkehr 
in Beschäftigung orientierten älteren Arbeitslo-
sen kaum noch gab; (3) kam es aus eben diesem 
Grunde im Jahre 2004, als der Inhalt der Refor-
men bereits bekannt war, zu erheblichen „Tor-
schluss-Effekten“ (Dlugosz et al. 2009): Betriebe 
und ältere Beschäftigte nahmen die letzte Chance 
zum Übergang in diese Art von „Vorruhestand“ 
wahr. Schon 2005 gab es erheblich weniger Über-
gänge aus Erwerbstätigkeit in Arbeitslosigkeit, ob-
wohl die konjunkturelle Belebung erst 2006 ein-
setzte. Damit wurde ein Teil der „demographi-
schen Last“ von der Nach-Reform-Periode in die 
Reformperiode vorverlagert.

Die aktuelle Entwicklung zeigt 2011 und 
2012 jedoch ein Niveau des Austausches zwi-
schen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, das 
noch unter dem von Ende der 1990er Jahre liegt. 
Dieses spiegelt zum einen den Rückgang der Be-
stände von Arbeitslosen, die überhaupt in Er-

werbstätigkeit übergehen können; zum anderen 
aber haben 2012 auch die Übergangsraten aus 
 Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit (Übergänge in 
Relation zum Bestand an Arbeitslosen) abgenom-
men, ebenso wie der Zugang von Vakanzmeldun-
gen an die Arbeitsverwaltung (Bundesagentur für 
Arbeit – Statistik 2014b) – jedoch nicht das Ni-
veau der durch Betriebsbefragung ermittelten of-
fenen Stellen (Brücker et al. 2013). Diese Konstel-
lation deutet darauf hin, dass die Attraktivität der 
verbliebenen Arbeitslosen als Arbeitskräftepoten-
zial aus Sicht der Betriebe abgenommen hat. 
Wenn es also im Koalitionsvertrag von 2013 
heißt: „Der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig wie 
selten zuvor“ (CDU et al. 2013: 65), so kommt 
diese Aussage leider drei Jahre zu spät.

Mit der Steigerung der Übergänge aus Ar-
beitslosigkeit in Erwerbstätigkeit von 2002 bis 
2007 und dann wieder 2010 hätten wir also end-
lich einen plausiblen Effekt der Hartz-Reformen, 
denn es ist durchaus vorstellbar, dass bereits die 
2002 geführten Diskussionen eine gewisse Wir-
kung auf das Verhalten von Arbeitslosen hatten. 
Andererseits sind diese Zeitreihen aus den Ge-
schäftsdaten der Bundesagentur für Arbeit auch 
davon abhängig, wie sorgfältig die Abgangsgrün-
de in den IT-Systemen dokumentiert werden. Die 
Debatte über den „Vermittlungsskandal“ 2002 
könnte eher die Arbeitsweise der Arbeitsverwal-
tung als das Verhalten der Arbeitslosen beein-
flusst haben.9 Und andererseits kann die Bereit-
schaft von Arbeitslosen, möglichst rasch und ggf. 
unter Inkaufnahme von Verschlechterungen ge-
genüber der vorherigen beruflichen Position Ar-
beit anzunehmen, nur in dem Maße zu vermehr-
ten Abgängen aus Arbeitslosigkeit in Beschäfti-
gung führen, wie die Betriebe Arbeitslose einstel-
len. Folglich erscheint es sinnvoll, das Phänomen 
auch von der Seite der Betriebe her zu betrachten. 
Dieses ist möglich auf Grundlage der IAB-Stellen-
angebotserhebung (vgl. Müller et al. 2013), in der 
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Abbildung 4:

Einstellungen in betriebliche Beschäftigung nach vorherigem Erwerbsstatus,  
Angaben der einstellenden Betriebe, Deutschland 2000 - 2013

Quelle: IAB-Stellenerhebung 2000 - 2013, Berechnungen des IAB.
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seit 2000 auch nach dem vorausgegangenen Er-
werbsstatus von neu Eingestellten gefragt wird 
(Abbildung 4).

Das Ergebnis ist einigermaßen verblüffend: 
Eine Steigerung des Anteils von Arbeitslosen an 
den betrieblichen Neueinstellungen gab es nach 
Auskunft der Betriebe nur 2002, rechnerisch wohl 
teilweise beeinflusst durch den Rückgang fehlen-
der Angaben. In der Reform phase 2003 bis 2005 
stagnierten die Anteile und gingen dann kontinu-
ierlich, erst allmählich, dann schneller zurück, mit 
einem bemerkenswerten Einbruch im Jahre 2012. 
Wenn das zutrifft – die Fähigkeit der Betriebe, 
über den vorherigen Status ihrer Eingestellten 
Auskunft zu geben, mag begrenzt sein, aber die 
Fehlerquote sollte sich im Verlauf von 13 Jahren 
nicht wesentlich ändern –, dann hätten die Ar-
beitsmarktreformen überhaupt keinen Effekt auf 
die relativen Einstellungschancen von Arbeits-
losen gehabt. Die anscheinende Öffnung des Ar-

beitsmarktes für Arbeitslose, die man aus Abbil-
dung 3 herauslesen könnte, ginge dann allein auf 
die zunehmende Erwerbstätigkeit ab 2006 zu-
rück – und kann vorher wohl wirklich nur durch 
Änderungen in der administrativen Erfassung er-
klärt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Nach-
Reform-Phase weder durch ein außergewöhnliches 
Wirtschaftswachstum noch durch  einen außergewöhn-
lichen Anstieg der Erwerbs tätigkeit gekennzeichnet ist, 
wohl aber dadurch, dass die Zunahme der Erwerbstä-
tigkeit mehr  Arbeitslose „mitnahm“ als es in früheren 
Aufschwüngen der Fall war.10 Dennoch scheint der An-
teil der Arbeitslosen an den betrieblichen Einstellungs-
vorgängen nicht gestiegen zu sein. Das spricht nicht für 
einen „Aktivierungseffekt“ der Reformen. Die Abnah-
me der Arbeitslosigkeit wäre allein durch steigende 
Nachfrage nach Arbeitskräften und eine Abnahme der 
Entlassungen in Arbeitslosigkeit zu erklären.

10 Zur Differenzierung nach der Dauer vorhergegangener Arbeitslosigkeit vgl. 4.2, S. 31ff.
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Für die Veränderung der Spielregeln am deut-
schen Arbeitsmarkt sind vorrangig zwei Reform-
komplexe entscheidend, von denen in der Regel 
nur der eine hinreichend beachtet wird: Zum 
 einen die mit dem Namen Hartz verbundenen 
Reformen der Arbeitsmarktpolitik und der Regu-
lierung der Arbeitsverhältnisse11; zum anderen 
die schrittweisen Veränderungen der Rahmenbe-
dingungen des Altersübergangs durch Reformen 
des Rentenrechts12 und durch die Wechselwirkun-
gen von Renten- und Arbeitsmarktpolitik. Ebenso 
bedeutsam sind aber Veränderungen in der Regu-
lierung der Arbeitsbeziehungen, die nicht durch 
Gesetzgebung, sondern durch institutionelle Ero-
sion zustande kamen. Wir gehen deshalb nachei-
nander auf diese drei Komplexe ein. 

3.1 „Hartz-Reformen“ der 
 Arbeitsmarktpolitik und der 
 Regulierung des Arbeitsmarktes

3.1.1 Grundlinien des Reformdiskurses

Zwischen Dezember 2002 und Dezember 2003 
verabschiedete der Deutsche Bundestag vier „Ge-
setze für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt“. Die offizielle Bezeichnung dieser Geset-
zesvorhaben markiert nur eines der zentralen 
Gegenstände des Reformpakets: Unstimmigkei-
ten bei der Statistik der Arbeitsvermittlungen der 
seinerzeitigen Bundesanstalt für Arbeit waren An-

fang 2002 zum Anlass genommen worden, den 
Reformprozess mit der Berufung der Hartz-Kom-
mission offiziell zu starten.13 Damit reagierte die 
rot-grüne Bundesregierung nicht nur auf den 
„Vermittlungsskandal“, sondern auch auf den 
Wiederanstieg der Arbeitslosenquote nach dem 
Platzen der „dot.com-Blase“ (vgl. Abbildung 1, 
S. 12), der für den Ausgang der im September 
2002 anstehenden Bundestagswahl bedrohlich 
erscheinen musste. Der zentrale Begründungszu-
sammenhang des Reformdiskurses war, kurzge-
fasst, der folgende: 

Das Niveau der Arbeitslosigkeit schaukelt sich 
in Deutschland von Zyklus zu Zyklus weiter 
auf, weil die individuellen Verbleibsdauern in 
Arbeitslosigkeit zu lang sind. Das liegt daran, 
dass die zentrale „Dienstleistung am Arbeits-
markt“, die öffentliche Arbeitsvermittlung, 
zu wenig wirksam ist, was wiederum auf 
Funktionsmängel und Modernisierungsrück-
stände des zuständigen Sozialversicherungs-
trägers, der Bundesanstalt für Arbeit, zurück-
zuführen ist. „Moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“ – so die Bezeichnung der Re-
formgesetze – werden folglich die Arbeits-
losigkeit senken.

Parallel zu diesem „Dienstleistungsdiskurs“, den 
die Hartz-Kommission bis zu ihrem Abschlussbe-
richt im August 2002 bediente, wurde jedoch 
auch ein anderer Diskurs betrieben: „Es gibt kein 

11 Wir beziehen hier das so genannte Job-AQTIV-Gesetz von 2002 mit ein, obwohl es der Berufung der „Hartz-Kommission“ vorausging: 
Dieses Gesetz war gewissermaßen die Ankündigung der „aktivierenden Wende“ in der deutschen Arbeitsmarktpolitik, während die 
Hartz-Reformen dann die Durchführung dieser Ankündigung brachten.

12 Diese Entwicklung beginnt in der Gesetzgebung bereits 1992; die Auswirkungen zeigen sich jedoch überwiegend erst nach 2000.
13 Der Reformprozess als solcher und die Rolle der von Peter Hartz geleiteten Kommission ist Gegenstand zahlreicher Darstellungen und 

soll hier nicht erneut behandelt werden. Wesentliche Elemente der Reform waren bereits ab 1999 in einem Arbeitskreis der Bertelsmann 
Stiftung − teilweise ohne konsensuales Ergebnis − vordiskutiert worden, dem Vertreter des Bundesarbeitsministeriums, von Länder- 
Arbeitsministerien, der Kommunen, der Bundesanstalt für Arbeit und der Sozialpartner jeweils als Personen, nicht als Vertreter ihrer 
Organisationen angehörten (vgl. Hassel und Schiller 2010).

3. Arbeitsmarktreformen und graduelle institutionelle Veränderungen  

 seit der Jahrtausendwende
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Recht auf Faulheit“ sagte Kanzler Schröder bereits 
im Frühjahr 2001 in einem Interview mit der 
„Bild“-Zeitung und spielte damit auf den diszi-
plinierenden Charakter von „Dienstleistungen“ 
einer öffentlichen Sozialverwaltung an. Implizit 
ging es dabei auch um die Frage der „Arbeitsan-
reize“ für Bezieherinnen und Bezieher von Lohn-
ersatzleistungen wegen Arbeitslosigkeit und so-
mit um das soziale Leistungssystem – ein Thema, 
das die Hartz-Kommission in ihrem Abschluss-
bericht (Hartz et al. 2002) vorsichtig umschiffte, 
um eine öffentliche Distanzierung der aus den 
Gewerkschaften kommenden Kommissionsmit-
glieder14 zu vermeiden. Tatsächlich aber dürfte 
dieser Aspekt der Reformen weitreichendere Wir-
kungen gehabt haben als die Modernisierung der 
Dienstleistungen, die, wenn überhaupt, dann erst 
seit etwa 2012 (Stabilisierung der Jobcenter-Or-
ganisation nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes von 2007) wirklich vorankommt.

3.1.2 Die acht grundlegenden Elemente der   

 Arbeitsmarktreformen

Vor diesem Hintergrund lassen sich die folgen-
den acht Elemente15 der von 2002 bis 2005 um-
gesetzten Reformen unterscheiden:

(1) Umbau der „Bundesanstalt“ zur „Bundesagentur 
für Arbeit“, d. h. von einer regelgesteuerten Ver-
waltungsbürokratie zu einer auch nach Zielen 
und Kennzahlen gesteuerten „manageriellen“ 
Bürokratie mit dem Ziel, Arbeitslose stärker zu 
„aktivieren“, Arbeitsuchende rascher zu vermit-
teln und sich gegenüber Arbeitgebern als aner-
kannter Dienstleistungspartner zu profilieren.16

(2) Rückbau der Arbeitslosenversicherung und ver-
schärfte Durchsetzung der Logik einer „Risikover-
sicherung“:
(a) sanktionsbewehrte Verpflichtung zur aktiven 

Arbeitsuche bereits vor Beendigung eines be-
stehenden Arbeitsverhältnisses, d. h. bei Er-
halt der Kündigung oder drei Monate vor dem 
Auslaufen eines befristeten Arbeitsverhältnis-
ses – dadurch sind Personen in ungesicherten 
Beschäftigungsverhältnissen immer wieder in 
das Aktivierungsregime der Arbeitsverwaltung 
einbezogen, selbst wenn sie gar nicht arbeits-
los werden;

(b) Verkürzung der Rahmenfrist, innerhalb derer 
zur Begründung eines Anspruchs auf die versi-
cherungsförmige Lohnersatzleistung „Arbeits-
losengeld“ versicherungspflichtige Beschäfti-
gungen von mindestens zwölf Monaten vor-
liegen müssen, von drei auf zwei Jahre (dis-
kontinuierlich Beschäftigte erwerben u. U. 
keinen Anspruch – zu den Auswirkungen vgl. 
Jahn/Stephan 2012);

(c) Verkürzung der maximalen Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes für Ältere von 32 auf 24 Mo-
nate17 sowie Heraufsetzung des Lebensalters, 
ab dem eine Verlängerung der Bezugsdauer 
über den unverändert gebliebenen allgemei-
nen Standard von zwölf Monaten überhaupt 
möglich ist, von 45 auf 50 Jahre;

(d) die Dynamisierung des individuellen Leis-
tungsanspruchs entsprechend der allgemei-
nen Lohnentwicklung (§ 138 SGB III a. F.) wur-
de abgeschafft, was angesichts der Stagnation 
der Arbeitnehmerentgelte (vgl. 8.1, S. 58) 
kaum aufgefallen ist.

14 Die Mitglieder der Hartz-Kommission wurden als Individuen berufen, nicht von ihren Organisationen entsandt. Dieses Vorgehen wurde 
von der Bundesregierung mit der Ergebnisarmut des „Bündnisses für Arbeit“ gerechtfertigt, einer von der Regierung moderierten Veran-
staltung, in der sich die Verbandsvertreter nicht auf grundlegende Reformen des Arbeitsmarktes hatten einigen können (Hassel 2002).

15 Diese analytische Unterscheidung hat nichts zu tun mit der Umsetzung der Reformen in vier Gesetzgebungsakten, die eher dem Zeitplan 
der Umsetzbarkeit sowie den unterschiedlich eingreifenden Zustimmungsrechten des Bundesrates geschuldet ist. Auch beziehen wir 
Gesetzesänderungen ein, die im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zu den Reformen stehen, ohne im technischen Sinne Be-
standteil der „Hartz-Gesetzgebung“ zu sein.

16 Für die Ratsuchenden und Leistungen Beziehenden wirken sich diese Änderungen vor allem dahingehend aus, dass das Warten auf den 
Fluren der Vergangenheit angehört: Es wird fast nur noch nach Terminvereinbarung gearbeitet. Die Kehrseite dieser Modernisierung ist, 
dass die Erreichbarkeit der Behörde erschwert wurde − die Fachkräfte müssen durch Callcenter und durch die Eingangszone von spon-
tanen Kontakten mit ihren Klienten abgeschirmt werden, damit sie die terminierten Gespräche ungestört führen können.

17 Zunächst erfolgte eine Verkürzung auf 18 Monate, wovon aber wegen anschließender Verlängerung auf 24 Monate niemand real betrof-
fen war − die Signal- und Einschüchterungswirkung dürfte jedoch erheblich gewesen sein.
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Die für eine Anwartschaft auf Arbeitslosengeld zu 
erbringenden Vorleistungen liegen damit im Mit-
telfeld der EU 15 (Jahn /Stephan 2012), die An-
spruchsdauern im unteren EU-Bereich (OECD 2013), 
und die Anforderungen an die Arbeitsuche und 
Verfügbarkeit gehören im OECD-Vergleich zu den 
striktesten (Venn 2012: 16).

(3) „Zusammenführung“ von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe als „Grundsicherung für Arbeitsu-
chende“:
(a) Die steuerfinanzierte und bedürftigkeitsgeprüf-

te Anschlussleistung „Arbeitslosenhilfe“, die 
nach Erschöpfen des Anspruchs auf Arbeits-
losengeld ebenfalls als ein Prozentsatz des frü-
heren Arbeitseinkommens gezahlt wurde 
(wenn auch nur mit einer Lohnersatzrate von 
53 Prozent18 gegenüber 60 Prozent beim Ar-
beitslosengeld), wurde abgeschafft. Statt einer 
zeitlich unbegrenzten, am früheren Einkom-
men orientierten Lohnersatzleistung19 kön-
nen Beschäftigte im jüngeren und mittleren 
Alter im Falle des Arbeitsplatzverlustes jetzt 
nur noch mit maximal zwölf Monaten einer 
auf den früheren Einkommensstatus bezoge-
nen Leistung rechnen.

(b) An die Stelle der Arbeitslosenhilfe trat eine 
modernisierte Sozialhilfe für Erwerbsperso-
nen, d. h. eine bedürftigkeitsgeprüfte Grund-
sicherung für alle als erwerbsfähig20 betrach-
teten Personen zwischen 15 Jahren und der 
jeweils aktuellen, seit 2012 schrittweise an-
steigenden Regelaltersgrenze für Altersrenten. 
Diese Leistung wird in irreführender Homo-
nymie zur Versicherungsleistung „Arbeitslo-
sengeld II“ (ALG II)21 genannt.

(c) In der Tradition der Sozialhilfe verlangt diese 
neue universale Grundsicherung den nur 
durch persönliche und familiale Umstände, 
aber nicht durch Gesichtspunkte der Ordnung 

des Arbeitsmarktes (Tarifverträge, ortsüblicher 
Lohn) beschränkten Einsatz der eigenen Ar-
beitskraft zur Verringerung oder Überwindung 
der Bedürftigkeit. Dieses schließt die Weiter-
zahlung von Teilen der Leistung bei unzurei-
chendem Erwerbseinkommen ein, wobei be-
reits zwei Mal versucht wurde, die Anreizkom-
patibilität bei der Anrechnung des Erwerbs-
einkommens durch minimale Veränderungen 
des Anrechnungsverlaufs zu verbessern.

(d) Zunächst in das Regime der neuen Grundsi-
cherung übernommene Reste der Versiche-
rungslogik wurden – im Unterschied zur Reak-
tion auf die ursprüngliche Reform von der 
Öffentlichkeit kaum noch beachtet – später 
nach und nach entfernt: Der befristete Zu-
schlag nach Bezug von Arbeitslosengeld, der 
den „Abstieg“ aus der Versicherungsleistung 
in die Grundsicherung über zwei Jahre hin-
weg abstufte, fiel ab 2011 weg. Die für ALG II 
Beziehende zunächst gezahlten niedrigen 
Rentenversicherungsbeiträge wurden ab 2007 
halbiert und 2011 abgeschafft (vgl. (Bothfeld/
Rosenthal 2014: 204) mit der Folge, dass der 
Bezug von ALG II nun nicht einmal mehr dazu 
beiträgt, anspruchsbegründende Beitragszeiten 
in der Rentenversicherung zu belegen (Mika/
Lange 2014; Mika et al. 2014).

(4) Fragmentierung der öffentlichen Arbeitsverwal-
tung als nicht intendierte Nebenfolge: Ursprüng-
lich war beabsichtigt, dass die Bundesagentur für 
Arbeit für Bezieher von Arbeitslosengeld und von 
ALG II gleichermaßen zuständig sein sollte, um 
allen Arbeitslosen gemeinsam „Dienstleistungen 
aus einer Hand“ bieten zu können (Deutscher 
Bundestag 2003). Aufgrund des Anknüpfens an 
die Tradition der Sozialhilfe, die immer in kom-
munaler Zuständigkeit gewesen war, erwies es 
sich jedoch als politisch und verfassungsrechtlich 

18 57 Prozent bei Vorhandensein von unterhaltsbedürftigen Kindern.
19 Inwiefern es gerechtfertigt ist, die Arbeitslosenhilfe als „Fortsetzung der Arbeitslosenversicherung mit Steuermitteln“ zu betrachten, 

siehe Knuth 2009 sowie Knuth 2012a.
20 Als erwerbsfähig gilt, wer aus medizinischer Sicht drei Stunden täglich erwerbstätig sein kann. Dieses entspricht spiegelbildlich der De-

finition der Erwerbsunfähigkeit („volle Erwerbsminderung“) im Rentenrecht. Unter den Bezieherinnen und Beziehern der Grundsiche-
rung befinden sich folglich viele Personen mit stark eingeschränkter gesundheitlicher Leistungsfähigkeit.

21 Im Alltagssprachgebrauch hat sich die Bezeichnung „Hartz IV“ etabliert, weil die Leistung durch das „Vierte Gesetz für Moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt“, also das vierte „Hartz-Gesetz“, eingeführt wurde.
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unmöglich, die Kommunen von der Umsetzung 
der neuen Leistung auszuschließen.22 Im Ergebnis 
des schließlich gefundenen Kompromisses sind 
sie entweder als örtliche Partner der Arbeitsagen-
turen beteiligt, oder sie setzen (in einem Viertel 
der kommunalen Gebietskörperschaften) das 
neue Leistungs- und Aktivierungsregime alleine 
um. Diese beiden Formen von „Jobcentern“ ha-
ben sich zu einer zweiten Ebene öffentlicher Ar-
beitsverwaltung entwickelt, die von den „Arbeits-
agenturen“ (die für versicherte Arbeitslose und 
für die Beratung von Nichtleistungsbeziehern zu-
ständig sind) organisatorisch, in ihren Steuerungs- 
und Führungsstrukturen sowie überwiegend auch 
räumlich getrennt sind.

(5) Reform von Instrumenten der aktiven Arbeitsför-
derung: Die Veränderung der Instrumente ist ein 
kontinuierlicher Prozess, der sich nach den Hartz-
Reformen eher noch beschleunigt hat. Kaum eine 
der Neuerfindungen aus dem „Hartz-Paket“ exis-
tiert heute noch. Deshalb erwähnen wir hier nur 
drei Elemente, die für die Entwicklung des Ar-
beitsmarktes langfristig eine gewisse Bedeutung 
hatten: 
(a) Ausbau der Förderung von Existenzgründun-

gen aus der Arbeitslosigkeit heraus23 und Er-
öffnung der Möglichkeit, bei Beginn einer 
selbstständigen Tätigkeit eine freiwillige Mit-
gliedschaft in der Arbeitslosenversicherung zu 
begründen;

(b) Übernahme des Instruments der „Arbeitsgele-
genheiten mit Mehraufwandsentschädigung“, 
auch als „Ein-Euro-Jobs“ bezeichnet, aus der 
Tradition der Sozialhilfe, und vorübergehend 

(2005 - 2007) starke Ausweitung des Einsatzes 
dieses Instruments24;

(c) zunehmende Vermarktlichung der Beziehun-
gen zwischen öffentlicher Arbeitsverwaltung 
und externen Dienstleistern, d. h. an die Stelle 
der Förderung nach dem Kostenerstattungs-
prinzip, dem Zuwendungsrecht oder der di-
rekten Beauftragung treten wettbewerbliche 
Vergabeverfahren oder die Ausgabe von Gut-
scheinen an Arbeitsuchende.25

(6) Arbeitsrechtliche Deregulierungen am Rande des 
Arbeitsmarktes: Ähnlich wie in anderen Ländern 
blieb der arbeitsrechtliche Status von unbefristet 
in größeren Betrieben Beschäftigten unangetas-
tet; eine „Flexibilisierung“ des Arbeitsmarktes 
wurde „von den Rändern her“ betrieben:
(a) Der Geltungsbereich des gesetzlichen Kündi-

gungsschutzes wurde auf Betriebe ab zehn Be-
schäftigte (vorher fünf) eingeschränkt, womit 
zusätzliche zehn Prozent der Beschäftigten 
von dieser Regulierung ausgeschlossen wur-
den (Koller 2010: 313).

(b) Im Falle von betriebsbedingten Kündigungen 
wurde die Möglichkeit eröffnet, dass der Ar-
beitgeber in seiner Kündigungserklärung unter 
der Bedingung, dass der Arbeitnehmer auf die 
Einlegung von Rechtsmitteln gegen die Kündi-
gung verzichtet, eine in ihrer Höhe gesetzlich 
definierte Abfindung zusichert.26 Eine mate-
rielle Einschränkung von Rechten ist damit 
nicht verbunden. Über die Nutzung dieser Re-
gelung in der Praxis ist nichts bekannt; nach 
erfolgter „symbolischer Deregulierung“ hat 
sich offenbar niemand mehr dafür interessiert.

22 Die Diskussion der historischen und verfassungsrechtlichen Ursachen für diese von der damaligen Bundesregierung nicht einkalkulierte 
Entwicklung würde im vorliegenden Zusammenhang zu weit führen − siehe hierzu Knuth 2009 sowie 2012a. Zu der deutschen Grund-
sicherung voraussichtlich auch in Zukunft immanenten „Kommunalisierungstendenz“ siehe auch Knuth und Larsen 2010.

23 Nach einem Höhepunkt 2010 sind diese Maßnahmen jedoch bis 2013 auf weniger als 15 Prozent der seinerzeitigen Ausgaben − und 
damit weit stärker als die aktive Arbeitsförderung insgesamt − zurückgefahren worden.

24 Da diese Aufwandsentschädigung − im Unterschied zu „echtem“ Erwerbseinkommen − nicht auf die Grundsicherungsleistung angerech-
net wird, kann ein solcher „1-Euro-Job“ für Personen ohne verwertbare berufliche Qualifikation durchaus zu einem höheren Nettoein-
kommen führen als eine reguläre Erwerbstätigkeit. Diese Tätigkeiten sind deshalb und wegen der gesellschaftlichen Teilhabe, die sie 
vermitteln, bei der Mehrheit der Betroffenen durchaus begehrt, so dass ihre Einordnung als „workfare“ (Mohr 2012) oder gar „Zwangs-
arbeit“ vielleicht die rechtliche Situation, aber nicht die soziale Konstellation und auch nicht die faktische Zuweisungspraxis der Jobcen-
ter angemessen erfasst.

25 Diese Entwicklung wird in einem laufenden, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt über die Vermarktlichung von Arbeits-
marktdienstleistungen im europäischen Vergleich untersucht. Mit Veröffentlichungen ist ab 2015 zu rechnen.

26 Diese Regelung ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass es bis dato in Deutschland keinen gesetzlich definierten Abfindungsanspruch 
gab; dieser wird ggf. im Rahmen eines zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber ausgehandelten Sozialplans, individuell zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer oder im Zuge eines gerichtlichen Vergleichs geregelt. Ein erheblicher Teil von betriebsbedingt Gekündigten erhält 
jedoch keinerlei Abfindung (vgl. Bielenski et al. 2003).
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(c) Die Leiharbeit wurde durch Aufhebung des Be-
fristungs-, Synchronisations- und Wieder ein-
stel lungsverbots sowie der Überlassungs-
höchstdauer dereguliert, und die Leiharbeits-
Richtlinie der EU wurde in der Weise um-
gesetzt, dass Tarifverträge Vorrang vor dem 
europäischen equal-pay-Prinzip haben. In der 
Folge fanden sich arbeitgeberfreundliche „Ge-
werkschaften“ außerhalb des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, die niedrige Tarife für 
Leiharbeiter ver einbarten, und es bedurfte 
längerer gericht licher Auseinandersetzungen, 
bis diesen Organisationen und den von ihnen 
geschlossenen Kollektivverträgen die Legiti-
mation aberkannt wurde.27

(d) Das Mindestalter von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, für die eine Befristung des Ar-
beitsverhältnisses ohne Sachgrund und ohne zeit-
liche Begrenzung zulässig ist, wurde von 58 auf 
52 Jahre herabgesetzt, was später aufgrund 
 eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs 
eingeschränkt werden musste auf Personen, 
die mindestens vier Monate beschäftigungs-
los sind, sowie auf eine Gesamtdauer konseku-
tiver Befristungen von fünf Jahren. Schon für 
den Zeitraum vor dieser Einschränkung konn-
te kein statistisch signifikanter Effekt der Rege-
lung auf die Beschäftigungschancen von Älte-
ren festgestellt werden (Fertig/Jacobi 2007).

Die OECD schätzte die Veränderung beim recht-
lichen Schutz von Arbeitsverhältnissen zwischen 
1994 und 2003 in Deutschland als insignifikant 
bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen und im 
mittleren Bereich bei der Deregulierung befris-
teter Arbeitsverhältnisse ein (OECD 2004: 51). In 
ihrer jüngsten, stärker differenzierten Auseinander-
setzung mit dem Thema fällt auf, dass Deutschland 
bei der Stärke der Regulierung befristeter Arbeits-
verhältnisse weit unter dem OECD-Durchschnitt 
liegt (ebenda: 88), dagegen beim Schutz unbe-

fristeter Arbeitsverhältnisse in den jetzt zahlrei-
chen von der OECD unterschiedenen Dimensio-
nen stets etwas über dem OECD-Durchschnitt, 
bei der Betrachtung von individuellen und kol-
lektiven Kündigungen zusammen sogar an erster 
Stelle (ebenda: 86). Demnach ist zumindest auf 
der regulatorischen Ebene die Abwälzung von 
Flexibilitätszumutungen auf Beschäftigte in „aty-
pischen“ Beschäftigungsformen bei weitgehend 
unverändert fortbestehendem Schutz für „Nor-
malbeschäftigte“ in Deutschland besonders stark 
ausgeprägt, d. h. es besteht eine weitgehende 
 institutionelle „Dualisierung“ des deutschen Ar-
beitsmarktes.

(7) Unter der neu geschaffenen Bezeichnung 
 „Minijobs“ wurden die traditionellen28 geringfügi-
gen Beschäftigungsverhältnisse zum 1. April 2003 
zum wiederholten Male neu reguliert:
(a) Die 1999 von der ersten rot-grünen Koalition 

eingeführte Regelung, wonach Zweitarbeits-
verhältnisse mit dem ersten Arbeitsverhältnis 
zusammengerechnet wurden und folglich das 
„Minijob-Privileg“ für Nebenjobs ausgeschlos-
sen war, wurde von der zweiten rot-grünen 
Koalition wieder abgeschafft.

(b) War die Obergrenze für die Anwendung der 
Minijob-Regelung früher durch die wöchent-
liche Stundenzahl (15) definiert, so wird sie 
jetzt allein durch den Verdienst markiert 
(400 Euro ab 2003, 450 Euro seit 2013), so dass 
es bei niedrigen Stundenlöhnen zu Arbeits-
zeiten über 15 Stunden29 kommen kann.

(c) Diese Beschäftigungsverhältnisse sind traditi-
onell von Sozialversicherungsbeiträgen der 
Beschäftigten befreit, die folglich auch keine 
eigenen Ansprüche erwerben.30 Minijobs sind 
deshalb vor allem attraktiv für Personen, die 
bereits über eine anderweitige Sicherung über 
die Eltern, den Ehepartner oder als Rentner 

27 Erst mit Geltung ab 2012 wurde ein Verfahren zur Bestimmung einer „Lohnuntergrenze“ speziell für die Leiharbeit eingeführt. – Zu 
Strategien der DGB-Gewerkschaften zur Rückeroberung der Regelungsmacht in der Leiharbeitsbranche vgl. Benassi und Dorigatti 2014.

28 Eine Untergrenze für die Einbeziehung in die Sozialversicherung hat es seit deren Anfängen im Jahre 1893 gegeben − vgl. Knospe 2007.
29 Die 15-Stunden-Grenze ist relevant, weil nach der amtlichen Definition Personen, die weniger als 15 Stunden beschäftigt sind, aber 

Tätigkeiten von mehr als 15 Stunden suchen, als arbeitslos gelten.
30 Historischer Hintergrund war die Gewinnung der Arbeitskraft von „Hausfrauen“ in Situationen von Arbeitskräfteknappheit ohne Stö-

rung des traditionellen männlichen Ernährermodells, d. h. unter Beibehaltung der vom Partner abgeleiteten sozialen Sicherung. Es war 
niemals Ziel dieser Regelungen, die verfügbaren Einkommen von Niedrigverdienern aufzubessern oder Anreize für Arbeitslose zur Ar-
beitsaufnahme zu setzen.
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verfügen. Die durch den Arbeitgeber vorzu-
nehmende pauschale Versteuerung bewahrt 
das Einkommen aus Minijobs vor der Veran-
lagung zur Einkommensteuer im Haushalts-
kontext und damit vor den Wirkungen der 
Steuerprogression, was einen Steuervorteil 
zum einen für Zweitjobs und zum anderen – 
vor dem Hintergrund des „Ehegattensplitting“ 
in der Einkommensbesteuerung (vgl. Dingel-
dey 2002) – für Partnerinnen und Partner von 
Erwerbstätigen mit mittlerem bis hohem Ein-
kommen bedeutet.

(d) Neu eingeführt wurde 2003 die Möglichkeit 
des „opting in“, d. h. von freiwilliger Beteili-
gung des Beschäftigten an der Zahlung von 
Beiträgen mit der Folge des Erwerbs von An-
sprüchen, die allerdings aufgrund des Äqui-
valenzprinzips in der deutschen Sozialversi-
cherung beitragsmäßig sehr gering ausfallen. 
Ab 2013 wurde dieses Prinzip für neu begon-
nene geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
umgekehrt in ein „opting out“, d. h. die oder 
der Beschäftigte muss jetzt ausdrücklich den 
Verzicht auf Sozialversicherungsschutz erklä-
ren, sonst werden Beiträge eingezogen und 
Ansprüche erworben.

(e) Aufgrund der Beobachtung einer „Fallenwir-
kung“ der geringfügigen Beschäftigung – so-
lange die alte 15-Stunden-Grenze galt, gab es 
kaum Beschäftigungsverhältnisse zwischen  
15 und 20 Stunden, und man befürchtete zu 
Recht den gleichen Effekt der neuen 400-Euro-
Grenze – wurde eine Gleitzone so genannter 
„Midi-Jobs“ eingeführt, wonach zwischen 400 
(jetzt 450) und 800 Euro die Sozialversiche-
rungspflicht nicht abrupt, sondern allmählich 
einsetzt. – Die faktische Nutzung dieser Möglich-
keit ist jedoch äußerst gering, weshalb wir diese 
Beschäftigungsform nicht weiter behandeln.

Minijobs erfahren eine sozial- und steuerrechtli-
che, aber keine arbeitsrechtliche Sonderbehand-
lung, d. h. theoretisch gelten Kündigungsschutz, 
Befristungsregeln, Tarifverträge und gesetzlicher 
Urlaubsanspruch auch für diese „geringfügig“ 
 Beschäftigten – die Praxis sieht allerdings vielfach 
anders aus (vgl. S. 44).

(8) Durch die Handwerksrechtsnovelle 2004 wurde 
die Anzahl der meisterpflichtigen Handwerke 
von 94 auf 41 reduziert. Dadurch wurden die 
Möglichkeiten der Existenzgründung in einem 
Handwerksberuf erheblich erweitert, was Aus-
wirkungen auf die Anzahl der Selbstständigen, 
insbesondere der Solo-Selbstständigen gehabt hat 
(vgl. 6.2, S. 41).

3.2 Veränderung der Rahmenbedingungen   
 des Altersübergangs

In der öffentlichen Wahrnehmung haben die Re-
formen der Rentenversicherung - jedenfalls bis 
zur Weichenstellung zur „Rente mit 67“ - weniger 
Beachtung gefunden als die Arbeitsmarktrefor-
men. Das dürfte darauf zurückzuführen sein, dass 
diese Reformen überwiegend über längere Zeit-
räume schrittweise eingreifend implementiert 
wurden und dass die Mehrheit der im Erwerbsle-
ben aktiven Bevölkerung nicht unmittelbar und 
auch nicht einheitlich betroffen war. Vor allem 
aber wurde der Zusammenhang zwischen den 
beiden Reformarenen öffentlich kaum wahrge-
nommen. Tatsächlich erscheinen uns aber die 
Rentenreformen für Veränderungen am deut-
schen Arbeitsmarkt mindestens so bedeutsam zu 
sein wie die Arbeitsmarktreformen. Dieses ist vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass die gesetzliche 
Rente in Deutschland noch immer nahezu 
80 Prozent der Bevölkerung im Erwerbsalter er-
reicht und im Portfolio ihrer Alterssicherung bis 
in die höheren Einkommensschichten einen ho-
hen Stellenwert hat (Institut für Demoskopie Al-
lensbach 2013). Folglich haben rentenrechtliche 
Regelungen eine Steuerungsfunktion bezüglich 
des Erwerbsverhaltens.

Unter diesem Gesichtspunkt sind folgende 
Reformelemente der Rentenversicherung hervor-
zuheben:

(1) Langfristige Absenkung des Rentenniveaus:
 Unter dem Druck des demographischen Wan-

dels31 wurde die Rentenformel schon seit 1992 
in mehreren Schritten so umgebaut, dass das 

31 Aufgrund der steigenden Lebenserwartung hat sich die durchschnittliche Rentenbezugsdauer in Deutschland seit den 1960er Jahre fast 
verdoppelt.
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Verhältnis zwischen dem während eines Ar-
beitslebens mit Beiträgen belegten Arbeitsein-
kommen und den Zahlbeträgen der Rente (die 
über den Lebensverlauf gewichtete „Lohner-
satzrate“) ungünstiger wird. Wer dennoch grö-
ßere Teile seines Lebensstandards durch die 
gesetzliche Rente absichern will, muss länger 
erwerbstätig sein.

(2) Reform der Rente bei verminderter oder fehlender   
Erwerbsfähigkeit:

 Das deutsche Recht der Invaliditätsrenten ist 
traditionell vergleichsweise restriktiv (vgl. Er-
linghagen/Knuth 2010; Brussig/Knuth 2013). 
Anders als in vielen anderen Ländern hat der 
Strukturwandel von der Industrie- zur Dienst-
leistungsgesellschaft in Deutschland nicht dazu 
geführt, dass die arbeitslos gewordenen Indus-
triearbeiter in Renten wegen Invalidität geströmt 
wären (Riphahn 1999); ganz im Gegenteil, die 
Abnahme körperlich verschleißender Arbeits-
bedingungen in der Indus trie brachte eine 
massive Abnahme der durch Einschränkung 
des Arbeitsvermögens begründeten Renten 
mit sich (Bäcker 2012). Die Reform dieser Ren-
ten im Jahre 2001 (von der Erwerbs- und Be-
rufsunfähigkeitsrente zur Erwerbsminderungs-
rente) dürfte dazu beigetragen haben, diese 
restriktive Linie fortzusetzen und ein „Auswei-
chen“ von Langzeitarbeitslosen vor dem we-
nig später eingeführten „Aktivierungsregime“ 
in eine Erwerbsminderungsrente zu verhin-
dern (Brussig 2010c). Die Erwerbsminderungs-
renten fungieren in Deutschland nicht in we-
sentlichem Umfang als „Puffer“ des Arbeits-
marktes (Brussig 2012a). Dadurch befinden 
sich Menschen mit eingeschränkter gesund-
heitlicher Leistungsfähigkeit, die die Voraus-
setzungen für eine Rente wegen voller Erwerbs-
minderung nicht erfüllen, mit großer Wahr-
scheinlichkeit im „Aktivierungsregime“ der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende. Andere 
Länder dagegen unternehmen erhebliche An-
strengungen, um „ihre“ Leistungsgeminder-

ten aus Leistungssystemen ohne Erwerbszu-
mutung in die arbeitsmarktpolitische Akti-
vierung zurückzuführen (vgl. Lindsay/Hous-
ton 2013).

(3) Schrittweise Eindämmung und teilweise Abschaf-
fung vorzeitig beziehbarer Altersrenten:

 Wie in vielen anderen Ländern wurde auch  
in Deutschland der Strukturwandel von der 
Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft u. a. 
dadurch bewältigt, dass ältere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sozial gesichert vorzei-
tig aus dem Arbeitsprozess herausgenommen 
wurden. Aber – siehe (2) – der deutsche Weg 
bestand nicht in der Invalidisierung, sondern 
in einer Kombination von betrieblichen Ab-
findungsleistungen, verhandelter und „kalku-
lierter“ Arbeitslosigkeit, langfristigem Bezug 
von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 
auch ohne Verpflichtung zur Arbeitsuche 
(und folglich der Ausklammerung aus der offi-
ziellen Arbeitslosenstatistik), sowie schließlich 
ab dem 60. Lebensjahr beziehbarer Renten.32 
Für Männer ohne anerkannte gesundheitliche 
Beeinträchtigung war die Langzeitarbeitslosig-
keit geradezu das Eingangsbillet in eine solche 
Rente (Knuth/Kalina 2002a; Knuth/Brussig 
2012; Wübbeke 1999), während die „Frau-
enaltersrente“ für erwerbstätige Frauen auch 
ohne Arbeitslosigkeit mit Voll endung des 
60. Lebensjahres beziehbar war.

 Diese ab dem 60. Lebensjahr zugänglichen 
 Altersrenten wurden ab 1996 zunächst mit 
Abschlägen für jeden Monat der Entfernung 
von einer rentenartspezifischen Altersgrenze 
belegt, die schrittweise auf die seinerzeitige 
Regelaltersgrenze angehoben wurde. Ab 2006 
wurde das Mindesteintrittsalter in diese Ren-
tenarten schrittweise bis zur Regelaltersgrenze 
von seinerzeit noch 65 Jahren angehoben, so 
dass sie schließlich für Neueintritte abge-
schafft waren. Damit sind die institutionellen 
Rahmenbedingungen des Zugangs in Rente 
für Frauen und Männer jetzt gleich, d. h. es 

32 Im Extremfall, unter Nutzung von Sonderregelungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl sowie des Kurzarbeitergeldes, 
war es auf diese Weise möglich, die aktive Erwerbsphase bei auskömmlicher Sicherung des Lebensstandards rund 15 Jahre vor Erreichen 
der Regelaltersrente zu beenden.
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gibt keine geschlechtsspezifischen Regelun-
gen mehr. Geblieben sind die nach dem 
60. Lebensjahr mit Abschlägen beziehbaren 
Altersrenten für Schwerbehinderte33 und nach 
dem 63. Lebensjahr für langjährig Versicherte 
(mindestens 35 Beitragsjahre oder diesen 
gleichgestellte Zeiten der Kindererziehung 
u. ä.).34 In der Summe wurde so ein allmählich 
wirkender Anreiz und schließlich Zwang er-
zeugt, länger erwerbstätig zu bleiben, weil 
eine Rente als Einkommensalternative entwe-
der noch gar nicht zur Verfügung steht oder 
nur mit Abschlägen erkauft werden kann (vgl. 
Brussig 2010a).

(4) Altersteilzeit:
 Die bereits 1996 eingeführten Regelungen zur 

Altersteilzeit beinhalteten eine Aufstockung 
des Nettoentgelts und der Rentenbeiträge 
durch den Arbeitgeber, die teilweise Erstat-
tung der Aufwendungen des Arbeitgebers aus 
Mitteln der Arbeitslosenversicherung im Falle 
der ersatzweisen Einstellung von Arbeitslosen 
oder Berufsanfängern, sowie den Zugang in 
eine Rente ab Vollendung des 60. Lebens jahres 
(s. o., (3)). Ursprünglich zur Förderung eines 
„gleitenden“ Übergangs in den Ruhestand mit 
frühestens ab Vollendung des 55. Lebensjah- 
res reduzierter Arbeitszeit gedacht, wurde das 
In strument von Betrieben und Beschäftigten in 
größerem Umfang erst akzeptiert, nachdem die 
Umsetzung im „Blockmodell“ gesetzlich er-
möglicht wurde. Das Blockmodell bedeutet, 
dass die offiziell in Teilzeit beschäftigten äl-
teren Arbeitnehmer zunächst voll weiterar-
beiten und in der zweiten Hälfte ihrer Teil-
zeitphase ihre angesparten Zeitguthaben „ab-
feiern“,35 bevor sie in Rente gehen. Altersteil-
zeit war somit zunächst eine alternative 
Eintrittskarte in eine Altersrente mit 60, bei 
der die Freistellung aus einem weiter beste-
henden Arbeitsverhältnis die ansonsten für 
Männer als „Eintrittskarte“ erforderliche Ar-

beitslosigkeit ersetzte. Nachdem nun aber die-
se vorzeitig beziehbare Rentenart abgeschafft 
wurde, bekommt die Altersteilzeit eine andere 
Funktion: Gerahmt durch Tarifverträge, hilft 
sie Betrieben und Beschäftigten auch ohne 
Förderung durch die Bundesagentur für Ar-
beit, den Anschluss an die steigenden Alters-
grenzen zu finden (Brussig et al. 2009).

(5) Schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 
67 Jahre:

 Im unmittelbaren Anschluss an das Auslaufen 
der vorzeitig beziehbaren Renten (s.o. (3), 
S. 23) wird die seit vielen Jahrzehnten unver-
ändert bei 65 Jahren liegende Regelaltersgren-
ze seit 2012 jährlich um einen Monat ange-
hoben, ab 2024 um jährlich zwei Monate, so 
dass im Jahre 2029 für die 1964 und später 
Geborenen eine Altersgrenze von 67 Jahren 
gilt. Die aktuellen Auswirkungen sind folglich 
noch gering: drei Monate Verschiebung für 
die 1949 Geborenen, die 2014 das 65. Lebens-
jahr vollenden. Das Signal, das damit an Er-
werbstätige und Betriebe ausgesandt wird, ist 
jedoch klar und beeinflusst Erwartungen und 
Verhaltensweisen bereits jetzt.

 Da die Regelaltersgrenze gewissermaßen die 
allgemeine Orientierungsmarke für den Al-
tersübergang darstellt, fand die Entscheidung 
zu ihrer Anhebung mehr Beachtung und stieß 
auf mehr Kritik als der unter (3) beschriebene 
Prozess des Auslaufens vorzeitig beziehbarer 
Altersrenten. Tatsächlich aber war Letzteres 
die vermutlich einschneidendere Änderung: 
Das Mindestalter für eine Altersrente wurde 
innerhalb von 15 Jahren je nach Anzahl der 
Beitragsjahre um drei bis fünf Jahre angeho-
ben; künftig wird die Regelaltersgrenze im 
Verlauf von 18 Jahren um zwei Jahre angeho-
ben. Zusätzlich nimmt die 2014 eingeführte 
abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren für beson-
ders langjährig Versicherte vorübergehend 
Druck aus dem System.

33 Die Anerkennung einer Behinderung erfolgt in Deutschland ohne Bezug zur Arbeitsfähigkeit und hat damit keine automatische Konse-
quenz für die Anerkennung einer Erwerbsminderung. 

34 Die derzeitige Große Koalition hat diesen Reformpfad teilweise verlassen, indem sie das Mindestalter für den abschlagsfreien Renten-
zugang für „besonders langjährig Versicherte“ (45 Beitragsjahre) vorübergehend auf 63 Jahre abgesenkt hat.

35 Bei der Diskussion von Beschäftigtenstatistiken Älterer ist immer zu beachten, dass die Altersteilzeitkräfte auch in der Freistellungsphase 
als „Beschäftigte“ gelten.
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3.3 Kollektive Regulierung der 
 Arbeitsbeziehungen

Das System der Kollektivverhandlungen war zwar 
nicht Gegenstand der Reformen, und die rechtli-
che Position der Betriebsräte wurde 2001 sogar 
durch Reform des Betriebsverfassungsgesetzes ge-
stärkt. Dennoch haben sich in diesem Bereich 
Prozesse der faktischen Deregulierung vollzogen, 
die für die Verhältnisse auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt und in den Betrieben mindestens so 
bedeutsam sein dürften wie die dargestellten Re-
formen. Dieses ist u.a. vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass Deutschland bisher zu der Minder-
heit von EU-Mitgliedsstaaten gehörte, in denen 
es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt (Euro-
found 2013).

3.3.1 Abnehmender Deckungsgrad von 

 Kollektivverträgen, Rückgang betrieblicher   

 Interessenvertretung

Der Anteil der Beschäftigten in Betrieben, die an 
einen Flächentarifvertrag gebunden sind, geht 
seit Beginn der Beobachtungen 1998 kontinuier-
lich zurück, ohne dass die Verbreitung von Haus-
tarifverträgen wesentlich zugenommen hätte 
(Abbildung 5). Der Anteil der Beschäftigten, de-
ren Arbeitsverhältnisse durch überhaupt keinen 
Tarifvertrag geregelt sind, hat dadurch von 1998 
bis 2013 in Westdeutschland von 25 auf 43 Pro-
zent, in Ostdeutschland von 40 auf 56 Prozent 
zugenommen (jeweils oberstes plus unterstes Seg-
ment in Abbildung 5).36 Gleichzeitig hat der An-

36 Diese Größenordnungen wurden jüngst vom Statistischen Bundesamt mit 41 Prozent Beschäftigten in Betrieben ohne Tarifvertrag im 
Jahre 2010 in Deutschland insgesamt bestätigt (Statistisches Bundesamt 2013b).

Tarifbindung und Existenz von Betriebsräten in West- und Ostdeutschland  
(in Prozent der Beschäftigten in Betrieben der Privatwirtschaft ab 5 Beschäftigten)

Quelle: Ellguth/Kohaut 2013 und 2014, Datengrundlage: IAB-Betriebspanel.
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teil der Beschäftigten abgenommen, in deren Be-
trieb ein Betriebsrat gewählt wurde, obwohl die-
ses nach den gesetzlichen Voraussetzungen in 
 allen hier erfassten Betrieben (Privatwirtschaft ab 
fünf Beschäftigte) möglich wäre: Von 49 auf 
43 Prozent im Westen und von 39 auf 35 Prozent 
im Osten (jeweils die untersten drei Segmente in 
Abbildung 5 zusammen). Dadurch haben die An-
teile von Beschäftigten, die weder Betriebsrat 
noch Tarifvertrag haben, im Westen von 21 auf 
35 Prozent und im Osten von 35 auf 46 Prozent 
zugenommen (oberstes Segment in Abbildung 5).

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auch 
bei Geltung eines Tarifvertrages die Lohnflexibi-
lität mit der Verbreitung von Öffnungsklauseln 
stark zugenommen hat. Betriebe mit entgeltwirk-
samen Öffnungsklauseln weisen eine höhere 
Lohnspreizung und sinkende Löhne auf (Brändle 
et al. 2011).

3.3.2 Strukturelle Ursachen?

Die Ursachen für diese abnehmende Bindungs-
kraft kollektiver Regelung und für die Rückent-
wicklung betrieblicher Interessenver tretung sind 
vielfältig: Der gewerkschaftliche Organisations-
grad ist rückläufig und scheint sich erst in jüngs-
ter Zeit einigermaßen zu stabili sieren. Die gleiche 
Entwicklung ist auf der Seite der  Arbeitgeber zu 
beobachten, wobei die Arbeit geberverbände ver-
sucht haben, den Mitgliederschwund zu bremsen 
durch die Schaffung einer Sonderkategorie der 
Mitgliedschaft, die nicht zur Bindung an den 
 Tarifvertrag führt.

Neben der „Tarifflucht“ der Arbeitgeber 
könnte der wirtschaftliche Strukturwandel eine 
Rolle spielen: Die Beschäftigung in Großbetrie-
ben, die traditionell tarifgebunden sind und über 
Betriebsräte verfügen, hat abgenommen. Soweit 
bisher tariffreie kleine und mittlere Betriebe an 
Beschäftigung zulegen, führt dieses nicht auto-
matisch in die Tarifbindung oder zur Wahl von 
Betriebsräten. Außerdem entstehen neue Unter-
nehmen und Betriebe, die von Anfang an nicht 

tarifgebunden sind und in denen es u. U. auch 
nicht zur Gründung von Betriebsräten kommt. 
Dieses kann teilweise auf gezielte „Outsourcing“-
Strategien bestehender Unternehmen zurückge-
hen, die derartige Ausgliederungen auch mit dem 
Ziel vornehmen, Teile ihrer Wertschöpfungskette 
aus dem Geltungsbereich eines Tarifvertrages aus-
zulagern.37 Generell ist festzustellen, dass die kol-
lektive Regulierung der Arbeitsbeziehungen im 
Bereich der Dienstleistungen (mit Ausnahme des 
öffentlichen Dienstes und der Sozialversiche-
rungsträger) eine deutlich geringere Bedeutung 
hat (Ellguth/Kohaut 2004: 283), so dass die dar-
gestellte Entwicklung auch als eine Folge der 
„Tertiarisierung“ der Volkswirtschaft gesehen 
werden kann. Insgesamt ist jedoch offenbar der 
Erklärungsbeitrag von Strukturveränderungen ge-
ring, d.h. es sind alle Wirtschaftszweige mehr 
oder weniger gleichmäßig betroffen (Antonczyk 
et al. 2011).

3.3.3 Politische Ursachen – 

 Zusammenhang mit den Reformen?

Hat diese Entwicklung, die für die Lohnbildung38, 
die Arbeitssituationen der Beschäftigten und die 
Funktionsweise des Arbeitsmarktes zweifellos 
von großer Bedeutung ist, etwas mit den Arbeits-
marktreformen zu tun? - Das kann nur sehr ein-
geschränkt angenommen werden. Zunächst ein-
mal beginnt der Rückgang der Tarifbindung lange 
vor den Reformen, und der in Abbildung 5 dar-
gestellte Verlauf zeigt in der „kritischen Zeit“ 
2002 bis 2005 keine Auffälligkeiten. Auch inhalt-
lich gibt es keinen unmittelbaren Zusammen-
hang, sondern allenfalls indirekte Beziehungen. 
Sicherlich wurde die Position der Gewerkschaften 
durch den Umbau der Bundesanstalt für Arbeit 
nicht gerade gestärkt, da die Rolle der Selbst-
verwaltung beschnitten und ihre Zuständigkeit 
auf die eigentliche Arbeitslosenversicherung be-
schränkt wurde – d. h. für die Mehrheit der Ar-
beitslosen und der bedürftigen Erwerbsfähigen 
sind die Sozialpartner nicht mehr institutionell 

37 Sofern es hierbei nur darum geht, in den Geltungsbereich eines „billigeren“ Tarifvertrages zu kommen (was auch eine große Rolle spielt), 
kann diese Entwicklung in Abbildung 5 nicht erfasst werden, weil ja weiterhin ein Tarifvertrag gilt.

38 Das Zusammenwirken von Tarifverträgen und Betriebsräten hat − bei Kontrolle für regionale und strukturelle Faktoren − positive Aus-
wirkungen auf die Lohnhöhe (Ellguth et al. 2013a).
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Die faktische Deregulierung der Arbeitsbe-
ziehungen durch abnehmende kollektive Rege-
lungsmacht ist weitaus bedeutsamer als die eher 
symbolischen Deregulierungen „am Rande“ des 
Arbeitsmarktes, die im Rahmen der Hartz-Re-
formen vorgenommen wurden (s.o., S. 21). Des-
halb war es notwendig, auf diese Entwicklung 
einzugehen, weil sie Auswirkungen auf die in 
 Kapitel 2 dargestellten sowie die in Kapitel 8 und 
9 darzustellenden Entwicklungen am Arbeits-
markt haben.

3.4 Zusammenfassung: Das „aktivierte“   
 deutsche Erwerbsregime

Als Zusammenfassung der dargestellten institu-
tionellen Veränderungen betrachten wir idealty-
pisch kontrastierend, mit welchen Optionen be-
züglich Arbeitsmarkt und Ruhestand sich die Be-
schäftigten nach der Reform konfrontiert sehen:

(1) Wenn Beschäftigte vor der Einführung der Re-
formen an die Möglichkeit dachten, ihren Ar-
beitsplatz zu verlieren, so gingen sie davon aus, 
dass selbst im Falle von Langzeitarbeitslosigkeit 
und daraus folgendem Bezug von Arbeitslosen-
hilfe (nach Erschöpfen des Anspruchs auf Arbeits-
losengeld) ihr relativer Einkommensstatus lang-
fristig garantiert bliebe.39 Auch war gesichert, dass 
während des gesamten Bezugs von Lohnersatz-
leistungen Beiträge an die Rentenversicherung 
gezahlt und dadurch zusätzliche Rentenansprü-
che erworben wurden, und zwar in der Höhe als 
hätte man weiter gearbeitet mit einem Entgelt 
von 80 Prozent des vorherigen Entgelts. Schließ-
lich konnte man erwarten, zumindest die ersten 
Monate der Arbeitslosigkeit als „willkommene 
Verschnaufpause“ nutzen zu können, sofern man 
das wollte. – Nach der Reform müssen Beschäftig-
te bereits drei Monate vor dem Ende des Arbeits-
verhältnisses Bemühungen der Arbeitsuche nach-
weisen.40 Die statussichernde Lohnersatzleistung 

zuständig (Klenk et al. 2009). Auf der mittleren 
Ebene der in Regionaldirektionen umbenannten 
Landesarbeitsämter gibt es keine Selbstverwal-
tung mehr, und auf der örtlichen Ebene haben 
die Sozialpartner wiederum nur im Rechtskreis 
des SGB III, also bei den Arbeitsagenturen, formal 
gesicherte geringe Einflussmöglichkeiten. Auch 
kann man in der Einbeziehung von Exponenten 
der Gewerkschaftsbewegung in die Vorbereitung 
der Arbeitsmarktreformen durch die „Hartz-Kom-
mission“ und einer anschließenden Umsetzung 
der Vorschläge in einer für die Gewerkschaften 
inakzeptablen Weise durchaus als eine bewusste 
Übertölpelung, Desavouierung und Demütigung 
der Gewerkschaften durch die Regierung Schrö-
der sehen. Letztlich entscheidend dürfte all das 
aber für die Abnahme der kollektiven Regelungs-
macht der Sozialpartner nicht gewesen sein.

3.3.4 Historische Ursachen

Der deutliche Ost-West-Unterschied bezüglich der 
Existenz kollektiver Regelungen und Interessen-
vertretungen (Abbildung 5) verweist auf den his-
torischen Umstand, dass im Prozess der deutschen 
Einigung – trotz der selbstverständlichen Rechts-
angleichung – die vollständige Übertragung des 
Systems der industriellen Beziehungen niemals 
gelang. Dieses ist zum einen darin begründet, dass 
Gewerkschaften im „realsozialistischen“ System 
der DDR wenig Glaubwürdigkeit als Interessenver-
tretungen besaßen und Arbeitgeberverbände nicht 
existierten, zum anderen darin, dass die Schaffung 
eines gesamtdeutschen Binnenmarktes und die vo-
rübergehende Abkoppelung von den osteuropäi-
schen Märkten in Ostdeutschland tiefgreifende 
strukturelle und berufliche Umbrüche auslösten, 
deren Verunsicherungs- und Einschüchterungs-
wirkung bis heute andauert. Unmittelbar betrof-
fen war ca. ein Fünftel der Erwerbsbevöl ke rung; 
über Wanderungsprozesse von Ost nach West und 
Nachahmungswirkungen bei den Arbeitgebern ist 
aber indirekt auch Westdeutschland betroffen. 

39 Dabei wurde die mögliche Anrechnung von Einkommen des Ehepartners auf die Arbeitslosenhilfe wohl eher nicht reflektiert, und man 
überschätzte wohl auch häufig die Höhe der zu erwartenden Leistung. Die Bemessung der Arbeitslosenhilfe am früheren Verdienst hatte 
einen hohen Symbolwert als Anerkennung erbrachter Arbeitsleistung.

40 Die Striktheit der Umsetzung dieser Regel variiert zwischen Arbeitsagenturen und Sachbearbeitern.
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steht unter 50-Jährigen maximal zwölf Monate 
zur Verfügung. Danach können sie nur dann eine 
Leistung beanspruchen, wenn sie bedürftig sind; 
u. U. müssen sie zunächst Ersparnisse verbrau-
chen oder Vermögensgegenstände veräußern. 
Der Bezug von „Arbeitslosengeld II“ („Hartz IV“) 
wird vielfach als gesellschaftlich stigmatisierend 
empfunden; dieser Effekt wird wahrscheinlich 
dadurch verstärkt, dass mit Auslaufen des Arbeits-
losengeldes eine andere Behörde zuständig ist, 
ein „Arbeitsamt 2. Klasse“. Der Abstieg in die 
Grundsicherung impliziert, dass man wesentlich 
strengeren Kriterien der Zumutbarkeit von Ar-
beitsangeboten unterworfen ist als beim Bezug  
von Arbeitslosengeld. Man muss damit rechnen, 
mit Arbeitsangeboten konfrontiert zu werden, 
die wesentlich ungünstiger sind als das frühere 
Beschäftigungsverhältnis, und dass ein erhebli-
cher Druck besteht, einen solchen sozialen Ab-
stieg (in Leiharbeit, in andere schlechter bezahlte 
Arbeit, in befristete und Teilzeitjobs) hinzuneh-
men und den Wiederaufstieg niemals zu schaffen 
vgl. S. 50). Die Situation in Familie und Partner-
schaft ändert sich: Alle Mitglieder des Haushaltes 
werden nun zu Leistungsempfängern und zu 
 Adressaten von Aktivierung. Wer bisher Allein- 
oder Haupternährer der Familie war, muss damit 
rechnen, dass nun die Ehefrau aufgefordert wird, 
eine Arbeit aufzunehmen oder auszuweiten. 
Während des Bezugs von „Arbeitslosengeld II“ 
werden – im Unterschied zur Arbeitslosenhilfe – 
seit 2011 keine zusätzlichen Rentenansprüche er-
worben, und schon von 2005 bis 2010 waren die 
Rentenbei träge und folglich die erworbenen An-
sprüche von ALG II-Beziehenden von unbedeu-
tender Höhe. – Vor diesem Hintergrund hat die 
Angst vor Arbeitsplatzverlust zumindest vorüber-
gehend zugenommen (Erlinghagen 2010a).

(2) Ältere dauerhaft in einem größeren Betrieb 
Beschäftigte konnten vor den Reformen damit 
rechnen, dass ihnen anlässlich eines konjunktu-
rellen Abschwungs das Angebot gemacht würde, 

den Betrieb im Alter zwischen 55 und 60 sozial 
abgesichert zu verlassen. Das ist nun nicht mehr 
möglich, einerseits weil für Menschen ohne Be-
hinderung die früheste überhaupt zugängliche 
Altersrente mit 63 beginnt, andererseits, weil 
 finanzielle Ergänzungszahlungen des Betriebes 
allenfalls während des Bezugs von Arbeitslosen-
geld, also während maximal 24 Monaten, das 
Einkommen aufbessern können, beim Bezug von 
„Arbeitslosengeld II“ jedoch angerechnet werden 
würden. Also müssen sich die Beschäftigten da-
rauf einstellen, mindestens bis 61 zu arbeiten und 
dann – wenn sie nicht bis zum 63. Lebensjahr  
45 Beitragsjahre erreichen – Abschläge bei ihrer 
Rente in Kauf zu nehmen, die in dem Maße zu-
nehmen, wie das gesetzliche Rentenalter von 65 
auf 67 ansteigt. Spiegelbildlich müssen die Betrie-
be davon ausgehen, dass eine einvernehmliche 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit finanziel-
ler Kompensation frühestens ab Vollendung des 
61. Lebensjahres möglich ist und nicht mehr, wie 
früher oft üblich, ab 55.

(3) Unständig Beschäftigte müssen damit rech-
nen, niemals Ansprüche an die Arbeitslosenversi-
cherung aufbauen zu können, zwischen Arbeit 
und Grundsicherungsbezug zu wechseln oder 
dauerhaft ein nicht bedarfsdeckendes Erwerbs-
einkommen mit dem ergänzenden Leistungsbe-
zug kombinieren zu müssen. Selbst wenn sie 
während ihres gesamten erwachsenen Lebens 
entweder in Arbeit oder auf der Arbeitsuche wa-
ren, können sie nicht damit rechnen, einen 
 bedarfsdeckenden Rentenanspruch aufzubauen, 
und bleiben daher auch im Alter auf ergänzende 
Grundsicherung angewiesen. Derartige Lebens-
lagen gab es auch schon vor der Reform in der 
Sozialhilfe; ihre Existenz ist jedoch durch die Re-
form stärker ins allgemeine Bewusstsein, in den 
öffentlichen Diskurs und in die Statistik einge-
drungen, und Vieles spricht für die Annahme, 
dass derartige „prekäre“ Lebenslagen auch real im 
Wachsen begriffen sind.
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4.1 Arbeitsvermittlungen in ungeförderte  
 Beschäftigung

Den Auftakt zu den Hartz-Reformen bildete eine 
Skandalisierung der Vermittlungsstatistik der da-
maligen Bundesanstalt für Arbeit aufgrund eines 
Berichts des Bundesrechnungshofs.41 Eine wirk-
samere und schnellere Arbeitsvermittlung war 
 eines der vorrangigen Ziele der Reformen für 
„Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“. 
Deshalb erscheint es unerlässlich danach zu fra-
gen, was seitdem aus der Arbeitsvermittlung ge-
worden ist.

Die Beantwortung dieser Fragestellung stößt 
jedoch auf Schwierigkeiten: In Reaktion auf die 
seinerzeitige Kritik wurde die Vermittlungsstatis-

tik umgestellt, so dass ein langfristiger Zeitver-
gleich mit der Situation vor den Reformen nicht 
möglich ist. Auch ist die Bundesagentur für Ar-
beit bei der öffentlichen Behandlung des Themas 
„Vermittlung“ sehr zurückhaltend geworden.42 
Die einzige Quelle zur Arbeitsvermittlung sind 
die jährlichen Eingliederungsbilanzen43, in de-
nen Vermittlungsangaben sowohl einschließlich 
als auch ausschließlich geförderter Beschäftigung 
verfügbar sind. Da die Angaben zur Vermittlung 
in geförderte Beschäftigung abhängig sind vom 
im Zeitverlauf stark veränderlichen Einsatz ar-
beitsmarktpolitischer Förderinstrumente, kann 
nur die Vermittlung in ungeförderte Beschäfti-
gung eine sinnvolle Zeitreihe bieten.

41 Zur wissenschaftlichen Kritik an der damaligen Vermittlungsstatistik vgl. Pischner et al. 2002.
42 In dem seit 2012 gesetzlich geforderten Eingliederungsbericht, der erstmals für das Jahr 2011 vorgelegt wurde, wird das Thema nicht 

behandelt (vgl. Deutscher Bundestag 2013). Auch die jährliche Arbeitsstatistik (Bundesagentur für Arbeit 2012a) sowie die jährliche Ar-
beitsmarktberichterstattung (Bundesagentur für Arbeit 2013) enthalten keine statistischen Zeitreihen zur Arbeitsvermittlung. 

43 Die Eingliederungsbilanzen sind nur getrennt für die beiden „Rechtskreise“ (Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) verfügbar. 
Die benötigten Daten sind für den Bereich der Grundsicherung von 2007 bis 2009 nur für diejenigen Jobcenter verfügbar, an denen die 
Bundesagentur für Arbeit beteiligt ist, für 2010 bis 2012 dagegen nur für alle Jobcenter zusammen. Eine sinnvolle Zeitreihe zur Arbeits-
vermittlung lässt sich daher nur als Quote auf den Arbeitslosenbestand in jeweils analoger Abgrenzung berechnen.

4.  Arbeitsvermittlung und Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit
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Wenn man vom krisenbedingten Einbruch 2009 
abstrahiert, ist eine stetige Verbesserung des Ver-
mittlungserfolgs bis 2011 zu konstatieren. In 
Übereinstimmung mit Abbildung 3 (S. 14) kam es 
jedoch 2012 zu einer Verschlechterung der Ver-
mittlungsmöglichkeiten, was wohl als Vorbote 
dafür zu werten ist, dass sich der wirtschaftliche 
Zyklus seinem Ende nähert. Von 2007 bis 2011 
hat sich der relative Vermittlungserfolg insgesamt 
mehr als verdoppelt, wobei – in Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen in Kapitel 5 (S. 35ff.) – 
die Verbesserung bei den Älteren etwas überpro-
portional ausfiel. Bei den Langzeitarbeitslosen 
dagegen (hier haben wir 2010 eine Datenlücke) 
fällt die relative Verbesserung 2011/2007 unter-
proportional aus, d. h. ihre Benachteiligung hin-
sichtlich der Vermittlungschancen hat sich ver-
größert. Dieses ist bemerkenswert, weil die Refor-

men ja insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit 
auflösen sollten.44 Allerdings ist zu konzedieren, 
dass die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen 
auf große Schwierigkeiten stößt, wenn die Be-
triebe diese Personen nicht akzeptieren: Laut der 
IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stel-
lenangebots sind nur 33 Prozent der Betriebe 
grundsätzlich zur Einstellung von Langzeitar-
beitslosen bereit (Moertel/Rebien 2013). 

Insgesamt gab es in 2011 2,3 Millionen Ab-
gänge aus Arbeitslosigkeit in ungeförderte Be-
schäftigung; die Bundesagentur für Arbeit nimmt 
laut Statistik für sich in Anspruch, an 16,3 Pro-
zent dieser Beschäftigungsaufnahmen durch 
 Vermittlung beteiligt gewesen zu sein.45 Diese so 
genannte „Vermittlungsquote“ mag niedrig er-
scheinen vor dem Hintergrund der hohen Priori-
tät, die der öffentlichen Arbeitsvermittlung in der 

44 Kritik des Bundesrechnungshofes an der Vermittlungsstatistik bildete den Auftakt zu den „Hartz-Reformen“, und ähnliche Kritik wirft 
erneut einen Schatten auf die Vermittlungsleistung der Bundesagentur für Arbeit: Unter dem Druck, interne Zielvorgaben in Form von 
Vermittlungskennziffern erfüllen zu müssen, würden sich die Arbeitsagenturen auf die Vermittlung der gut Vermittelbaren konzentrie-
ren und die schwierigeren Fälle vernachlässigen (vgl. Bundesrechnungshof 2012).

45 „Job-to-job-Vermittlungen“ sind in dieser Zahl nicht enthalten.

Abbildung 6:

Jährliche Vermittlungen in ungeförderte Beschäftigung als Anteil des jahresdurchschnittlichen  
Bestandes an Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen und älteren Arbeitslosen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2007 bis 2012): Eingliederungsbilanzen nach § 11 SGB III und nach § 54 SGB II  
 (2007 bis 2009 ohne, 2010 bis 2012 mit Daten der zugelassenen kommunalen Träger); eigene Berechnungen.
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Reformdebatte eingeräumt wurde, oder im Ver-
gleich zum „Marktanteil“ von 35 Prozent an allen 
Stellenbesetzungsprozessen, den die alte Bundes-
anstalt für Arbeit in ihrem letzten Jahresbericht 
vor dem „Vermittlungsskandal“ für sich rekla-
mierte (Bundesanstalt für Arbeit 2001: 18, 87). Auf 
Grundlage von Befragungsdaten, die von Verwal-
tungsroutinen und statistischen Erfassungsprak-
tiken unabhängig sind, ist die heute angegebene 
Vermittlungsquote jedoch in der Größenordnung 
plausibel, und sie gehört im internationalen und 
europäischen Vergleich zu den höchsten (vgl. 
Fuller/Ward 2011).

4.2 Übergänge aus (Langzeit-) Arbeitslosig-  
 keit in ungeförderte Erwerbstätigkeit

Von den Vermittlungen zu unterscheiden sind 
die Übergänge aus Arbeitslosigkeit in ungeförder-
te Erwerbstätigkeit insgesamt, von denen die Ver-
mittlungen nur einen Teil darstellen können. 

Schon immer kamen die meisten Stellenbesetzun-
gen durch persönliche Netzwerke und von der Ar-
beitsverwaltung unabhängige Suchaktivitäten zu-
stande (Noll/Weick 2002; Dietz et al. 2011a).

Die zwischen 2002 und 2010 positive Ge-
samtentwicklung der Übergänge wurde bereits  
in Abbildung 3 (S. 14) gezeigt. Ernüchternd ist 
 jedoch die Aufgliederung dieser Daten46 nach der 
Dauer vorausgegangener Arbeitslosigkeit (vgl. 
Abbildung 7): Die mit der Umsetzung der vierten 
Stufe der Hartz-Reformen einhergehende Bele-
bung ist ganz überwiegend auf „Kurzzeit-Arbeits-
lose“ mit Arbeitslosigkeitsdauern bis sechs Mo-
nate beschränkt. Bis zwölf Monate Dauer sind 
noch leichte Effekte zu beobachten, während 
sich die Übergangsraten der Langzeitarbeitslosen 
verschlechtert haben. Bezogen auf das Reformziel, die 
Langzeitarbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen, kann 
man mit diesen Daten also nur ein vollständiges Schei-
tern der bisherigen Bemühungen konstatieren.

Allerdings ist einzuräumen, dass eine solche 
deskriptive Betrachtung zu Fehlschlüssen führen 

Abbildung 7:

Monatliche Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt  
nach Dauer vorangegangener Arbeitslosigkeit – Westdeutschland 1998 - 2011

Quelle: Jaenichen/Rothe 2014; Arbeitslose zwischen 25 und 54 Jahren, gleitender 3-Monats-Durchschnitt,  
 ohne Daten der zugelassenen kommunalen Träger.
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46 Um von demographischen und institutionellen Einflüssen zu abstrahieren, wurde die Analyse von den Autoren auf die Altersgruppe 25 
bis 54 eingeschränkt. Deshalb und wegen der Beschränkung der Betrachtung auf Westdeutschland besteht keine unmittelbare Vergleich-
barkeit mit der Darstellung in Abbildung 3.
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kann, weil die Eigenschaft, langzeitarbeitslos zu 
sein, kein feststehendes, sondern ein durch Zeit-
ablauf erworbenes Merkmal ist. Anders gesagt, 
wenn sich unter den seit der Reform verstärkt in 
Beschäftigung abgehenden Kurzzeitarbeitslosen 
Personen befinden sollten, die ohne den von den 
Reformen ausgehenden Aktivierungsdruck mit 
ihrer Arbeitsaufnahme bis zum Erreichen einer 
Arbeitslosigkeitsdauer von einem Jahr oder län-
ger gewartet hätten, dann könnte die Verschlech-
terung der Bilanz bei den Langzeitarbeitslosen 
gewissermaßen das Spiegelbild des Erfolgs zu Be-
ginn der individuellen Arbeitslosigkeitsdauern 
darstellen: Indem die Reformen Personen mit 
vergleichsweise guten Arbeitsmarktchancen ver-
anlassten, diese rasch auf dem Arbeitsmarkt zu 
realisieren, und indem die Konjunktur dazu auch 
Gelegenheit gab, wären weniger Personen mit gu-
ten Chancen in die Langzeitarbeitslosigkeit hin-
eingewachsen. Frühzeitige Aktivierung vorhan-
dener Potenziale hätte dann die Polarisierung 

zwischen höheren und niedrigeren Potenzialen 
deutlicher sichtbar gemacht.  Eine ökonometri-
sche Modellschätzung, mit der diese Hypothese 
überprüft werden könnte, liegt m. W. nicht vor.

Die deskriptiv festzustellende Polarisierung 
der Arbeitsmarktchancen nach Arbeitslosigkeits-
dauer zeigt sich auch deutlich in der nach Rechts-
kreisen differenzierten Betrachtung der Abgangs-
raten aus Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit am 
ersten Arbeitsmarkt (vgl. Abbildung 8): Während 
die Arbeitslosenbestände im Rechtskreis des 
SGB III im besten Jahr, 2011, rechnerisch fast 
zweimal „umgewälzt“ wurden, erreichte der Um-
schlag im Rechtskreis des SGB II nicht einmal ein 
Viertel dieses Wertes.

Dennoch ist bei der offiziellen Bilanzierung 
der Reformerfolge viel vom Abbau der Langzeitar-
beitslosigkeit die Rede. Dabei werden meistens 
absolute Differenzen bemüht. Dass im Zuge des 
Abbaus der Arbeitslosigkeit allgemein auch die 
Zahl der Langzeitarbeitslosen abnimmt, sollte 

47 Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt und Selbstständigkeit − ohne Wehr- bzw. Zivildienst, ohne Ausbildung.

Abbildung 8:

Jährliche Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit47 in Erwerbstätigkeit am 1. Arbeitsmarkt nach Rechtskreisen, 
2008 - 2013

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Statistik 2014a und frühere Jahrgänge der gleichen Reihe;  
 einschließlich Daten der zugelassenen kommunalen Träger; eigene Berechnungen.

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Abgangsrate SGB III

Abgangsrate SGB II



33

WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

nicht überraschen, selbst wenn dieses nur zu ge-
ringen Teilen durch Arbeitsaufnahme und an-
sonsten durch Verrentung oder vorübergehenden 
Rückzug vom Arbeitsmarkt erfolgt. Entscheidend 
ist in diesem Falle der Anteil der Langzeitarbeits-
losen an allen Arbeitslosen. Jedoch kann die amt-
lich registrierte Arbeitslosigkeit durch viele Ereig-
nisse unterbrochen werden, die teilweise auch 
durch administrative Intervention herbeigeführt 
werden können. Deshalb ist es in diesem Falle 
sinnvoller, die durch Befragung gewonnenen Da-
ten zur Langzeiterwerbslosigkeit zu verwenden, 
die zudem einen Vergleich innerhalb der EU er-
lauben. Nach der Europäischen Arbeitskräfteer-
hebung (vgl. Abbildung 9) konnte Deutschland 
in der Tat seinen traditionell stark überdurch-
schnittlichen Anteil von Langzeit-Erwerbslosen 

verringern, erreichte damit aber gerade einmal 
den EU-Durchschnittswert – und das, obwohl in 
den von der Euro-Krise betroffenen Ländern die 
Werte nach 2009 in die Höhe schossen.48

4.3 Analysen der Reformwirkungen auf   
 die Beschäftigungschancen von Arbeits-
 losen auf Grundlage von Individualdaten

Deskriptive Zeitreihenbetrachtungen, wie sie in 
den beiden vorstehenden Abschnitten präsentiert 
wurden, haben zwar den Vorteil der Anschaulich-
keit, erlauben aber keine Differenzierung zwi-
schen den vielen Faktoren, die sich gleichzeitig 
und parallel zu den Reformen geändert haben 
oder geändert haben könnten: Was ist Reform, 

48 Fast alle Länder zeigten 2009 eine vorübergehende „Verbesserung“ der relativen Position der Langzeiterwerbslosen, was auf den Zufluss 
„frischer“ und damit zunächst kurzzeitig Erwerbsloser zurückzuführen ist und darauf hinweist, dass die Interpretation dieses Indikators 
nicht eindeutig ist, wenn sich die Lage am Arbeitsmarkt verschlechtert. 

Abbildung 9:

Anteil der Langzeiterwerbslosen an allen Erwerbslosen, EU 28 und ausgewählte Länder

Quelle: Eurostat-Datenbank, heruntergeladen am 27.7.2013.
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was ist Konjunktur, was sind strukturelle Verän-
derungen auf der Seite der Arbeitslosen oder der 
zu besetzenden Arbeitsplätze? Wie berücksichtigt 
man das oben erwähnte Problem, dass sich gera-
de durch Erfolge bei der frühzeitigen Arbeitsauf-
nahme die Zusammensetzung der Langzeitar-
beitslosen verschlechtert und damit die Langzeit-
arbeitslosigkeit verfestigt haben könnte? – Derar-
tige Fragen lassen sich nur durch statistische 
Modellierungen mit Individualdaten und nicht 
mit den öffentlich zugänglich aggregierten Statis-
tiken beantworten. Deshalb geben wir im Folgen-
den einen knappen Überblick über vorliegende 
Literatur, die sich dieser Herausforderung in der 
einen oder anderen Weise gestellt hat.
– Fahr/Sunde (2009) beschränken ihre Analyse 

auf die Wirkungen der ersten drei Reformstu-
fen, d. h. ohne die Abschaffung der Arbeitslo-
senhilfe, und stellen fest, dass diese Reformen 
die Übergänge aus Arbeitslosigkeit in Erwerbs-
tätigkeit beschleunigt hätten. Sie kontrollieren 
für konjunkturelle Effekte und differenzieren 
nach Regionen und Berufsgruppen, aber nicht 
nach der Dauer der vorausgegangenen Arbeits-
losigkeit.

– Fehr/Vobruba (2011) konzentrieren sich dem-
gegenüber auf die arbeitslosen Bezieherinnen 
und Bezieher von Arbeitslosen- oder Sozial-
hilfe vor der Reform und von ALG II nach der 
Reform und finden keinen signifikanten Un-
terschied hinsichtlich der Verweilfunktion in 
Arbeitslosigkeit, obwohl in ihrem Modell nicht 
für die günstigere wirtschaftliche Situation ab 
2006 kontrolliert wird.

– Klinger/Rothe (2012) bestätigen die positive 
Wirkung der ersten drei Stufen der Hartz-Re-
formen auf das Matching von Arbeitslosen im 
Allgemeinen, finden keinen zusätzlichen Ef-
fekt der vierten Reformstufe, stellen jedoch im 
Gegensatz zu Fehr/Vobruba (2011) und der de-
skriptiven Betrachtung in Abbildung 7 (S. 31) 
einen insgesamt positiven Effekt der Reformen 
auch auf die Arbeitsaufnahme aus Langzeitar-
beitslosigkeit fest.

– Krebs/Scheffel (2013) kommen zu dem Ergeb-
nis, dass die vierte Stufe der Hartz-Reform die 
Langzeitarbeitslosigkeit um 1,4 Prozentpunkte 
reduziert habe.

– Krause/Uhlig (2012) stellen fest, dass die Ab-
schaffung der Arbeitslosenhilfe die Arbeitslo-
senquote um 2,8 Prozentpunkte reduziert habe.

– Launov/Wälde (2013) konzentrieren ihre Ana-
lyse ebenfalls auf die vierte Stufe der Hartz- 
Reformen und kommen zu dem Ergebnis, dass 
dieser Teil der Reformen das Niveau der Ar-
beitslosigkeit um lediglich 0,1 Prozentpunkte 
reduziert habe, obwohl damit für 76 Prozent 
der Arbeitnehmer eine Verschlechterung des 
sozialen Sicherungsniveaus verbunden war.

– Laut Bauer (2013; 2014) gibt es keine Evidenz, 
dass die Hartz-Reformen die relative Bedeu-
tung von Mismatch-Arbeitslosigkeit substan-
ziell reduziert hätten.

Die Uneinheitlichkeit dieser Ergebnisse zeigt, wie 
stark diese von der jeweiligen Modellierung und 
den im benutzten Datensatz verfügbaren Variab-
len abhängig sind. Auch lassen sich die Wirkun-
gen der Hartz-Reformen von denen der Renten-
reformen wohl kaum auf andere Weise trennen 
als dadurch, dass man die älteren Arbeitslosen aus 
der Analyse ausklammert, wie es bei Jaenichen/ 
Rothe 2014 und damit in Abbildung 7 (S. 31) ge-
macht wurde. Denn das weitgehende Verschwin-
den des von vornherein auf maximale Dauer 
 angelegten Bezugs von Arbeitslosengeld als Teil 
 einer vorzeitigen Ruhestandspassage geht eher 
auf die Rentenreformen als auf die Reformen der 
Arbeitsmarktpolitik zurück und hat nichts mit 
besserer Vermittlung, sondern mit längerem Ver-
bleib im Betrieb zu tun. Dieser Effekt ist bei den 
meisten Analysen enthalten und wird dann irr-
tümlich den Hartz-Reformen zugeschrieben.

Zusammenfassend wird man die Befunde dahinge-
hend interpretieren können, dass der Abschreckungs-
effekt eines drohenden Abstiegs in die Grundsiche-
rung – möglicherweise im Zusammenwirken mit tat-
sächlich wirksameren Beratungs- und Vermittlungs-
dienstleistungen – die Abgänge von „versicherten“, also 
Arbeitslosengeld beziehenden Kurzzeit-Arbeitslosen in 
Erwerbstätigkeit beschleunigt hat, während das Akti-
vierungsregime der Grundsicherung an den vielfältigen 
Vermittlungshemmnissen der ALG II Beziehenden im 
Durchschnitt kaum etwas ändern konnte. 
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5.1 Das wirkliche Beschäftigungswunder:  
 die Älteren

Die Erwerbstätigenquoten der Älteren – hier, ent-
sprechend dem einstigen europäischen Beschäfti-
gungsziel (Europäischer Rat 2001), als Altersgrup-
pe von 55 bis 64 Jahren definiert – haben in 
Deutschland kräftig zugelegt: Von rund 37 Pro-
zent im Jahre 2000 auf 61,5 Prozent im Jahre 
2012. Damit hat Deutschland inzwischen Däne-
mark leicht überholt, wenn auch die Erwerbstäti-
genquoten der übrigen skandinavischen Länder 

und der Schweiz bei den Älteren noch lange nicht 
erreicht sind. Was aber vor allem bemerkenswert 
ist: Deutschland hat in diesem Zeitraum die am 
weitesten reichende Veränderung vollzogen, 
knapp gefolgt lediglich von den Niederlanden 
(Abbildung 10; Knuth 2012b; Mümken/Brussig 
2012). Im Abstand von nur vier Geburtskohor-
ten, nämlich im Vergleich der 1941 und der 1945 
Geborenen, ist das durchschnittliche Erwerbs-
austrittsalter um nahezu ein Jahr angestiegen 
(Brussig/Ribbat 2014).49

49 Diese Entwicklung geht für die folgenden Geburtskohorten offensichtlich weiter, lässt sich aber mit den Daten des Mikrozensus nur für 
„abgeschlossene“ Kohorten (Jahrgang 1945 vollendete das 65. Lebensjahr in 2010) als „mittleres querschnittsbezogenes Erwerbsaus-
trittsalter“ berechnen.

5.  Erwerbstätigkeit Älterer

Abbildung 10:

Erwerbstätigenquoten 55 bis 64 Jahre, ausgewählte EU-Länder, 2000 -2012

Quelle: Eurostat-Datenbank.
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Wenn also die Rede vom deutschen „Be-
schäftigungswunder“ irgendeinen Sinn haben 
soll, dann in erster Linie bezogen auf die Beschäfti-
gung der Älteren. Im Jahre 2012 gab es in der Al-
tersgruppe von 60 bis 65 Jahren erstmals seit 1974 
wieder mehr Erwerbstätige als Ruheständler (Bun-
desinstitut für Bevölkerungsforschung 14.8.2013). 
Der längerfristige Vergleich über fast 40 Jahre 
macht deutlich, dass das Muster des frühen Aus-
stiegs aus dem Erwerbsleben wohl eher als eine 
vorübergehende Begleiterscheinung im Übergang 
von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft 
zu sehen ist und nicht als ein Normalzustand 
oder ein unumkehrbarer Trend.

Erwerbstätigkeit nach dem Konzept der Eu-
ropäischen Arbeitskräftestichprobe kann auch in 
Beschäftigungen oder selbstständiger Tätigkeit von 
wenigen Stunden bestehen; deshalb stoßen die 
obigen Erfolgsmeldungen immer wieder auf den 
skeptischen Einwand, es handele sich doch über-
wiegend um „bad jobs“. Die Teilzeitanteile bei 
den erwerbstätigen älteren deutschen Männern 
sind jedoch eher geringer als in anderen europä-
ischen Ländern und auch erst jenseits der Regel-
altersgrenze von 65 Jahren deutlich höher als bei 
jüngeren Männern; die Teilzeitanteile bei den 
 älteren deutschen Frauen bis 64 Jahre sind kaum 
höher als bei den jüngeren Frauen, wenngleich –
entsprechend den geschlechtsspezifischen Be-
schäftigungsmustern in Deutschland – insgesamt 
höher als in vielen anderen Ländern (ähnlich je-
doch: Niederlande und Vereinigtes Königreich – 
Mümken/Brussig 2012: 16). Bei einer Zunahme 
von „Minijobs“ im Allgemeinen – vgl. S. 42ff. –
wäre es unrealistisch zu erwarten, dass davon 
nicht auch die Älteren betroffen wären; die Zu-
nahme ist jedoch bei den Älteren nicht über-
proportional.50 Wenn man die sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsquoten nach Al-

tersgruppen differenziert, dann sind es vor allem 
die beiden älteren Gruppen, die hier deutlich profi-
tiert haben (Dietz/Walwei 2011: 367). Insofern 
geht die in Abbildung 2 (S. 13) gezeigte Zunahme 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ganz 
überwiegend auf das Konto der Älteren.

5.2 Kaum Änderungen des betrieblichen  
 Einstellungsverhaltens

Heißt das, dass Betriebe zusätzliche Arbeitsplätze 
für Ältere geschaffen und vermehrt Ältere einge-
stellt hätten? – Darauf weist nichts hin: Der Rück-
stand der Älteren hinsichtlich der Wahrschein-
lichkeit des Neueintritts in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse ist nahezu 
unverändert geblieben (Brussig 2011a; 2014). 
Gleichwohl kann im Kohortenvergleich gezeigt 
werden, dass die später Geborenen, wenn sie kri-
tische Altersstufen zwischen 55 und 64 erreicht 
haben, zu jeweils höheren Anteilen noch be-
schäftigt waren als die früher Geborenen im glei-
chen Alter (Brussig 2010b; 2011b). Was wir also 
beobachten, sind nicht zusätzliche Arbeitsplätze 
„für“ Ältere, sondern Beschäftigte, die in die 
 Altersgruppe 55 bis 64 „hineinaltern“ und – im 
Unterschied zu den vorausgegangenen Geburts-
jahrgängen – bis in ein höheres Alter beschäftigt 
bleiben. Ein wesentlicher Faktor für die Zunahme 
der Alterserwerbstätigkeit in Deutschland ist da-
bei, dass die jetzt in das kritische Alter kommen-
den Geburtsjahrgänge von Frauen bereits in jün-
geren Jahren zu höheren Anteilen erwerbstätig 
waren als die Frauen der vorausgegangenen Ge-
burtsjahrgänge und dass diese Frauen ebenso wie 
die Männer ihre Erwerbstätigkeit bis in ein höhe-
res Alter fortsetzen.51 Dabei trägt nur eine Min-
derheit von 18 Prozent der Betriebe aktiv durch 

50 Von März 2000 bis März 2012 ist die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten insgesamt um 20,6 Prozent gewachsen, bei den 
Älteren von 55 bis unter 65 Jahren jedoch nur um 1,1 Prozent − lediglich im eigentlichen Rentenalter ab 65 Jahren haben wir eine Stei-
gerung um 75 Prozent (Bundesagentur für Arbeit – Statistik 2013b). Die Regelung der Zuverdienstgrenzen bei den vorzeitig beziehbaren 
Altersrenten und der Altersteilzeit würde eher die umgekehrte Gewichtung erwarten lassen: Nur Minijobs bleiben anrechnungsfrei, und 
die zunehmende Inkaufnahme von Rentenabschlägen (Brussig 2012b) bei vorzeitiger Altersrente würde es nahelegen, dass Kompensa-
tion durch einen Zuverdienst gesucht wird. Dagegen unterliegen Personen jenseits der gesetzlichen Altersgrenze keiner Anrechnung ihrer 
Zuverdienste, so dass die Minijobregelung für sie lediglich unter dem Gesichtspunkt der Steuer- und Beitragsbelastung von Bedeutung ist.

51 Günstig wirkt sich auch die mikrodemographische Zusammensetzung der derzeit sich dem Ende ihres Erwerbsalters nähernden Bevöl-
kerung aus: Bis zum Geburtsjahrgang 1963 ist jede spätere Geburtskohorte jeweils stärker besetzt als die früheren, so dass das Alters-
fenster 55 bis 64 bis 2024 stets von den „jüngeren Alten“ dominiert wird, deren Wahrscheinlichkeit, noch erwerbstätig zu sein, höher 
ist; danach kehrt sich dieser Effekt um.
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altersspezifische Personalmaßnahmen dazu bei, 
dass ihre älteren Beschäftigten die Arbeitsanfor-
derungen bis in ein höheres Alter bewältigen 
können, und unter den vorhandenen Maßnah-
men spielt die Altersteilzeit nach wie vor eine 
große, wenn auch rückläufige und zuletzt (2011) 
von der Einbeziehung in Weiterbildung übertrof-
fene Rolle (Leber et al. 2013).

5.3 Arbeitslosigkeit und Erwerbslosigkeit   
 Älterer

Aufgrund des Wandels der institutionellen Rah-
menbedingungen darf eine Zunahme der Arbeits-
losigkeit Älterer in der amtlichen nationalen Sta-
tistik nicht als Zeichen für verschlechterte Er-
werbschancen von Älteren gedeutet werden: Hier 
handelt es sich zum großen Teil um Personen, die 
mit 60 in Rente gegangen wären, wenn sie ein 
paar Jahre früher geboren wären; da ein solcher 
Ausweg für sie nicht mehr existiert, sind sie ar-
beitslos. Außerdem wird die Entwicklung der na-
tionalen Statistik sehr stark von Veränderungen 
der Zählweise bei den älteren Arbeitslosen beein-

flusst (Mümken et al. 2011; Mümken/Brussig 
2013). Deshalb ist es in diesem Fall aussagekräf-
tiger, auf die Erwerbslosenquoten nach ILO-Stan-
dard zurückzugreifen: Danach ist bei den Älte- 
ren keine Verschlechterung bezüglich der Er-
werbslosigkeit eingetreten, sondern ihre Erwerbs-
losigkeit ist im gleichen Maße zurückgegangen 
wie die Erwerbslosenquoten insgesamt und liegt 
nun unter dem EU-15-Durchschnitt (vgl. Abbil-
dung 11).

5.4 Steigendes Zugangsalter in 
 Altersrenten

Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit Älterer be-
findet sich im Einklang mit den oben (3.2, S. 22) 
dargestellten Veränderungen bei den institutio-
nellen Rahmenbedingungen des Altersübergangs. 
Sie zeigt sich analog im Anstieg des durchschnitt-
lichen Zugangsalters in Altersrenten (Abbildung 
12), in abnehmenden Anteilen der Bevölkerung, 
die bereits mit 60 bis 62 Jahren in Rente gehen 
und in Zunahmen der Renteneintritte mit 63, 64 
und 65 Jahren (Brussig 2012b). 

Abbildung 11:

Erwerbslosenquoten der 55- bis 64-Jährigen, Deutschland und EU-15

Quelle: Eurostat, Datenexport 25.07.2013.
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5.5 Alterserwerbstätigkeit im weiteren   
 wirtschaftlichen und gesellschaftlichen   
 Kontext

Dass die institutionellen Veränderungen des Al-
tersübergangs so rasch und unmittelbar zu wir-
ken scheinen, ist eher überraschend, weshalb an-
dere Einflussfaktoren nicht unbeachtet bleiben 
sollten. Das alles wäre wohl nicht – oder jeden-
falls nicht ohne Anstieg der Arbeitslosigkeit unter 
Jugendlichen – möglich gewesen, wenn nicht 
 einerseits die wirtschaftliche Konjunktur im frag-
lichen Zeitraum im Wesentlichen (mit der Aus-
nahme 2008/2009) so günstig gewesen wäre (Ab-
bildung 1, S. 12), das Arbeitsvolumen stabilisiert 
und auf mehr Köpfe verteilt worden wäre und 
schließlich der demographische Wandel sich be-
reits in einem Schrumpfen der Bevölkerung im 
Erwerbsalter auswirken würde (vgl. Abbildung 2, 
S. 13). Es wäre ebenso wenig möglich gewesen, 
wenn nicht wesentliche Teile der ins „kritische 
Alter“ nachrückenden Geburtsjahrgänge die ge-

sundheitlichen und qualifikatorischen Potenziale 
für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben mit-
gebracht hätten. Hierbei ist daran zu erinnern, 
dass wir es erst seit 2005 bei den 55-Jährigen und 
dann schrittweise auch bei den noch Älteren mit 
Menschen zu tun haben, deren Lebensverläufe in 
keiner Weise durch den Zweiten Weltkrieg und 
seine unmittelbaren Folgen – weder durch Kriegs-
teilnahme, noch durch kriegsbedingt abgebroche-
ne oder unterbrochene Bildungsverläufe, noch 
durch Ernährungsmängel im Kindesalter in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit – beeinträchtigt 
waren. Auch dürfte sich der Rückgang körperlich 
verschleißender Arbeitsbedingungen auf den Er-
halt der Arbeitsfähigkeit dieser Kohorten günstig 
ausgewirkt haben, während sie die anscheinende 
Zunahme psychisch belastender Arbeitsbedin-
gungen (vgl. Schröder et al. 2012) nur im letzten 
Abschnitt ihrer Erwerbsbiografie zu verkraften 
hatten.

Wie sehen nun die Beschäftigten diese Ver-
änderungen? Nach dem European Working Con-

Abbildung 12:

Durchschnittliches Zugangsalter in Altersrenten nach Geschlecht, 1993 - 2012

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 2013.
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ditions Survey 2010 ist der Anteil der Erwerbstä-
tigen, die davon ausgehen, ihre aktuelle Arbeits-
tätigkeit mit 60 Jahren nicht mehr ausführen zu 
können, in Deutschland mit 18 Prozent sehr 
niedrig (niedriger nur Vereinigtes Königreich und 
Irland – Balz/Krell 2012). Nach dem aktuellen 
DGB-Index „Gute Arbeit“ dagegen glauben 
47 Prozent der Befragten, dass sie ihre jetzige 
 Tätigkeit unter den derzeitigen Anforderungen 
„wahrscheinlich nicht bis zum gesetzlichen Ren-
tenalter“ ausüben könnten (DGB-Index Gute Ar-
beit GmbH 2013). Zwischen dem Alter von 
60 Jahren und dem „gesetzlichen Rentenalter“ in 
Deutschland liegen je nach Alter der Befragten 
fünf bis sieben Jahre, so dass die beiden Befra-
gungsergebnisse nicht unmittelbar vergleichbar 
sind.52 Insofern fehlt es derzeit an einer belast-
baren Einschätzung, wie weit die Beschäftigten 
künftig mit einem steigenden gesetzlichen Ren-
tenalter werden „mitgehen“ können oder ab 
 welchem Punkt die Reform nur noch Renten-
kürzung bedeutet. Bis jetzt jedenfalls, daran sei 
erinnert, sind die Beschäftigten den institutionel-
len Veränderungen mehrheitlich und weitge-
hend gefolgt. 

5.6 Die Schattenseiten des Beschäftigungs-
 wunders bei den Älteren

Die eher optimistische Bilanz der Erwerbstätig-
keit Älterer darf nicht dazu verleiten, diejenige 
Gruppe zu übersehen, die nicht über die Ressour-
cen verfügt, den neuen Imperativen des „aktiven 
Alterns“ zu folgen. Eine für diese Gruppe typische 
Konstellation ist „nicht krank genug für eine 
Rente wegen Invalidität“ (denn die Eingangskri-
terien sind streng – s.o., S. 23), „nicht alt genug 
für eine Altersrente“ (denn das frühestmögliche 
Eintrittsalter wurde angehoben – s.o., S. 24), aber 
„zu alt, zu krank, zu wenig qualifiziert um Arbeit 
zu finden und auszuführen“. Diese Gruppe fin-
det sich typischerweise im langzeitigen Bezug 
von Leistungen der „Grundsicherung für Arbeit-
suchende“, also von Arbeitslosengeld II, was dazu 
beiträgt, dass sich die mit den Reformen verbun-
denen Erwartungen auf Abbau der Langzeit-Ar-
beitslosigkeit bzw. des Langzeit-Leistungsbezugs 
nur unvollkommen erfüllt haben (siehe Kapitel 4). 
Reformvorschläge, die dieser Gruppe einen Leis-
tungsbezug außerhalb des Aktivierungsregimes 
erlauben würden, wurden in verschiedenen Zu-
sammenhängen entwickelt (vgl. Brussig/Knuth 
2011; Brussig et al. 2011).

52 Es könnte auch sein, dass der ausdrückliche Hinweis auf „derzeitige Anforderungen“ (und damit die Debatte über Arbeitsstress und 
stressbedingte Erkrankungen in Deutschland) und „gesetzliches Rentenalter“ (und damit die Debatte um seine Heraufsetzung) zu ande-
ren Antworten führt als die Frage im Working Conditions Survey, ob jemand glaube, seinen „derzeitigen Beruf“ (ein in der deutschen 
Sprache positiv besetzter Begriff) mit 60 noch ausüben zu können.
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6.1  Überblick

Wie in den meisten europäischen Ländern hat 
der Anteil „atypischer“ Erwerbsformen in 
Deutschland zugenommen. Betrachtungen je-
weils einzelner Abweichungen vom Normalar-
beitsverhältnis, wie sie weiter unten dargestellt 
werden, sollte man jedoch nicht addieren, weil 
dieselbe Person mehrfach betroffen sein kann 
(z. B. „befristet beschäftigt als Leiharbeitnehmer 
in Teilzeit“). Ebenso wenig darf eine Ausbreitung 
von atypischen Beschäftigungsformen im Zweit-
job unbesehen als Indikator für „Prekarisierung“ 
des Erwerbssystems genommen werden, weil 
nicht von vornherein klar ist, ob der Zweitjob 
eine Existenznotwendigkeit oder eher ein Privi-
leg ist.

Deshalb betrachten wir zunächst eine vom 
Statistischen Bundesamt auf Grundlage des Mikro-
zensus bereitgestellte konsolidierte Zeitreihe, in 
der „Normalarbeitnehmerinnen und -arbeitneh-
mer“ und „atypisch Beschäftigte“ gegenüber-
gestellt werden. Als Normalarbeitnehmerinnen 
und -arbeitnehmer zählen dabei unbefristet Be-
schäftigte mit vollem Sozialversicherungsschutz 
oder im Beamtenverhältnis, die mindestens 
21 Stunden pro Woche53 arbeiten und keine Leih-
arbeiter sind. Personen mit mehreren Arbeitsver-
hältnissen werden nach dem Hauptarbeitsverhält-
nis eingeordnet. Personen ab 65 Jahren, in Bildung 
oder Ausbildung (Auszubildende, Schüler, Studen-
ten), unbezahlt mithelfende Familienange hörige 
und Selbstständige sind ausgeklammert; die Sum-
me aus „Normalarbeitnehmerinnen und -arbeit-
nehmern“ und „atypisch Beschäftigten“ in Abbil-
dung 13 ist folglich kleiner als die Summe der 
Erwerbstätigen in Abbildung 2 (S. 13).

Die Darstellung in Abbildung 13 macht  deutlich:

(1) Frauen sind erheblich stärker von atypischen 
Erwerbsformen betroffen, aber diese haben bei 
beiden Geschlechtern zugenommen und machen 
insgesamt etwa ein Viertel aller Erwerbstätigen 
aus.

(2) Ab etwa 2007 hat auch die Normalbeschäfti-
gung wieder zugenommen, insbesondere bei den 
Frauen. Dadurch hat der Anteil atypisch beschäf-
tigter Frauen wieder abgenommen – wohlgemerkt 
unter der Definition, dass wöchentliche Arbeits-
zeiten ab 21 Stunden dem Normalarbeitsverhält-
nis zugerechnet werden.

(3) Der Anteil atypisch Beschäftigter insgesamt ist 
seit 2007 leicht rückläufig.

(4) Der Rückgang des Anteils atypisch Beschäftig-
ter im Jahre 2009 deutet darauf hin, dass diese 
vom leichten Beschäftigungsabbau überpropor-
tional betroffen waren.

(5) Die ab 2002/2003 wirksamen Arbeitsmarkt-
reformen haben den Anteil atypisch Beschäftig-
ter nur während der kurzen Zeitspanne von 2004 
bis 2006 nach oben getrieben; danach trat eine 
Stabilisierung der Anteile insbesondere dadurch 
ein, dass auch die Normalarbeitsverhältnisse zu-
nahmen.

Im Folgenden betrachten wir Solo-Selbst-
ständige, Minijobs und Leiharbeit näher.

53 Die Unterteilung der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitarbeit in „atypisch“ und „normal“ entlang der 20-Stunden-Grenze, der „hal-
ben“ Stelle bei traditionellem Vollzeit-Standard, ist natürlich kritisierbar, aber jede andere Setzung wäre es ebenso.

6.  Ausdifferenzierung der Erwerbsformen
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Abbildung 13:

Normalarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer und atypisch Beschäftigte nach Geschlecht, 
Absolutwerte und Anteile, 1991 - 2012

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kernerwerbstätige nach Erwerbsformen, Ergebnisse des Mikrozensus: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/ 
 GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Arbeitskraefteerhebung/Tabellen/AtypKernerwerbErwerbsformErwerbstaetigeZR.html 
 (heruntergeladen am 2.9.2013).
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6.2 Solo-Selbstständige

Ein wesentliches Element der Hartz-Reformen auf 
der Ebene der arbeitsmarktpolitischen Förder-
instrumente war die verstärkte Förderung von 
Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit her-
aus (vgl. S. 21). Die berufliche Selbstständigkeit 
hat tatsächlich zwischen 2002 und 2005 stark 
 expandiert, so dass die deutsche Selbstständigen-
Quote 11,7 Prozent erreichte. Genauer gesagt, es 
hat fast ausschließlich die Selbstständigkeit ohne 
eigene Beschäftigte, also die Solo-Selbstständig-
keit, zugenommen. Teilweise wird dieses auf die 

verstärkte Förderung von Existenzgründungen 
aus der Arbeitslosigkeit heraus zurückzuführen 
sein (Noll/Wießner 2006; KFW Research 2010). 
Ähnliche Wellen des Anstiegs gab es aber auch 
schon 1992 bis 1997, und die Finanzkrise 2008 
scheint einen erneuten Schub ausgelöst zu ha-
ben. Teilweise gehen diese Personen bei Besse-
rung der Verhältnisse am Arbeitsmarkt in die 
 abhängige Beschäftigung zurück (Wießner/Noll 
2007), wohl nicht zuletzt deshalb, weil ihr durch-
schnittliches monatliches Netto-Einkommen 
(verglichen auf Vollzeit-Basis) knapp unter dem 
von Arbeitnehmern liegt (Brenke 2013: 13).
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6.3 Minijobs

6.3.1 Entwicklungstrends

Zum 1. April 2003 wurde die im Sozialgesetzbuch 
als „geringfügige Beschäftigung“ bezeichnete Be-
schäftigungsform unter der neu geschaffenen, 
rasch populär gewordenen Bezeichnung „Mini-
job“ neu reguliert (vgl. S. 21). Dieses führte erst-
mals zur statistischen Erfassung auch von solchen 
Minijobs, die als Nebenjob neben einem sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nis ausgeübt werden. Die öffentlich wahrgenom-
mene Anzahl der Minijobs stieg seitdem stark 
an – von unter vier auf über sieben Millionen 
(Abbildung 15).

Bei differenzierterer Betrachtung verdienen 
folgende Sachverhalte hervorgehoben zu werden:

(1) Bei den als ausschließliche Erwerbstätigkeit aus-
geübten Minijobs vollzog sich der Anstieg inner-

halb einer recht kurzen Periode von knapp zwei 
Jahren nach der Reform; seitdem ist keine Stei-
gerung mehr festzustellen, zuletzt – 2011/2012 –
sogar ein leichter Rückgang. Einen Anstieg hatte 
es auch nach der Neuregulierung von 1999 gege-
ben, bei der ebenfalls die Verdienstgrenzen ange-
hoben wurden: Dieses scheint der hauptsächliche 
Wirkungsmechanismus zu sein. Die erneute An-
hebung der Verdienstgrenze ab 1.1.2013 hat je-
doch entgegen den Erwartungen bisher keinen 
neuen Schub ausgelöst.

(2) Am aktuellen Rand (Durchschnitt 2012) ma-
chen 4,8 Millionen als ausschließliche Erwerbs-
tätigkeit ausgeübte Minijobs 11,5 Prozent der 
41,6 Millionen insgesamt Erwerbstätigen aus.

(3) Der eher moderate Zuwachs an ausschließlich 
ausgeübten Minijobs fällt ganz überwiegend in 
den Zeitraum 2003/2004, als die Erwerbstätigkeit 
insgesamt noch rückläufig war (vgl. Abbildung 2, 

Abbildung 14:

Entwicklung der selbstständigen Erwerbstätigkeit

Quelle: Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/
  Arbeitskraefteerhebung/Tabellen/AtypischeBeschaeftigungZeit.html.
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S. 13). Das angebliche deutsche „Jobwunder“ 
geht also nicht auf das Konto der Minijobs. Eher ist 
anzunehmen, dass Minijobs sozialversiche rungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse zumindest 
vorübergehend in gewissem Umfange ersetzt oder 
verdrängt haben (Schupp/Birkner 2004; Voss-
Dahm 2006; Jacobi/Schaffner 2008).

(4) Ein Teil der statistisch neu festgestellten Mini-
jobs könnte auch bereits vorher als Schwarzarbeit 
existiert haben; die öffentliche Debatte, das ver-
einfachte Anmeldeverfahren und eine besondere 
Förderung im Falle von Haushaltsdienstleistungen 
könnten dazu veranlasst haben, diese Jobs offi-
ziell zu machen, womit zumindest ein Ziel der 
Reform teilweise erfüllt worden wäre.

(5) Der weitaus größere Teil des Zuwachses an 
 Minijobs vollzog sich bei den seit 2003 wieder in 
den Genuss von Vergünstigungen bei Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträgen kommenden 

Nebenjobs. Wie immer man diese Regelung unter 
Aspekten der Steuergerechtigkeit oder der Finan-
zierung des Sozialstaates bewerten mag – sie bringt 
jedenfalls weder eine Inklusion zusätzlicher Per-
sonen in die Erwerbstätigkeit, noch in diziert sie 
eine Verdrängung sozialversicherungspflichtiger 
durch „atypische“ Beschäftigung, denn diese zu-
letzt rund 2,6 Millionen Beschäftigten  haben ja ein 
sozialversicherungspflichtiges oder durch Beam-
tenstatus gesichertes Hauptarbeitsverhältnis.

(6) Minijobs werden überwiegend von Frauen aus-
geübt, vor allem dann, wenn es sich um das aus-
schließliche Beschäftigungsverhältnis handelt. Das 
Phänomen hängt insofern mit der unvollstän digen 
Modernisierung des deutschen Ernährermodells 
zusammen (vgl. Oertzen 2007). Jedoch hat sich die 
Geschlechtsspezifik der Minijobs im Zeitverlauf et-
was abgemildert: 1999 kamen auf einen ausschließ-
lich geringfügig beschäftigten Mann 2,7 Frauen, 
2012 „nur“ noch 1,9 Frauen (Abbildung 15).

Abbildung 15:

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse („Minijobs“) 1999 - 2013

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Statistik 2014c.
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(7) Ein konjunktureller Einfluss auf den Einsatz 
von Minijobbern ist nicht zu erkennen – selbst 
die Krise 2008/2009 hat in der Zeitreihe keinerlei 
Spuren hinterlassen.

(8) Der „sägezahnartige“ Verlauf der Kurven in 
Abbildung 15 zeigt, dass der Einsatz der Minijob-
berinnen und -jobber stark saisonabhängig ist. 
Wohl nicht zuletzt deshalb dauern mehr als 
40 Prozent der Minijobs maximal drei Monate, 
weitere 36 Prozent dauern vier Monate bis zu 
 einem Jahr (RWI 2012). Da der gesetzliche Kündi-
gungsschutz erst nach sechs Monaten einsetzt, 
dürfte die Mehrheit gar nicht erst so lange be-
schäftigt sein, dass Kündigungsschutz zum The-
ma werden könnte. Dieses Beschäftigungsmuster 
dürfte dazu beitragen, dass auch die längerfristig 
beschäftigten Minijobber nicht wissen, dass für 
sie ein Kündigungsschutz gilt – Unkenntnis von 
Arbeitnehmerrechten ist unter Minijobbern weit 
verbreitet (ebenda).

6.3.2 Forschungsergebnisse zu Minijobs im   

 Überblick

Aktuelle Studien54 zur Struktur, Situation und 
Mo tiven der Minijobber und ihrer Arbeitgeber 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

(1) Nur eine Minderheit von 14 Prozent der Mini -
jobber gibt an, diese Beschäftigungsform gewählt 
zu haben, weil nichts anderes zu finden war; nur 
etwa die Hälfte bekundet Interesse am Wechsel in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 
Insbesondere bei Frauen spielen flexible Arbeits-
zeiten und die bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf eine große Rolle bei der Wahl eines Mi-
nijobs. 

(2) Zumindest für Frauen ist der Minijob überwie-
gend keine Brücke in eine existenzsichernde Be-
schäftigung, sondern eine Dauererwerbsform. 
Die Hälfte der Minijobberinnen strebte von vorn-
herein keinen Übergang in sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung an; die Mehrheit der 
 übrigen bleibt im Minijob „hängen“. Längere 
 Tätigkeit im Minijob führt zur Entwertung etwa 
vorhandener beruflicher Qualifikationen, da Mi-
nijobberinnen und -Minijobber als „Hilfskräfte“ 
angesehen werden. Insbesondere für verheiratete 
Frauen bilden aus der Erwerbstätigkeit des Man-
nes abgeleitete Ansprüche sozialer Sicherung plus 
steuer- und abgabenfreier Minijob eine stabile 
 institutionelle Rahmung für eine ungleiche Rol-
lenteilung, die im Falle einer Trennung massive 
Risiken birgt.

(3) Etwa 15 Prozent der Minijobber sind Schüler 
oder Studierende, etwa 14 Prozent sind Rentner, 
etwa 13 Prozent bezieht Arbeitslosengeld (drei Pro-
zent) oder Arbeitslosengeld II (zehn Prozent).55

(4) Obwohl sich Minijobs nur in sozial- und 
 steuerrechtlicher, aber nicht in arbeitsrechtlicher 
Hinsicht von „normalen“ Arbeitsverhältnissen 
unterscheiden, werden zentrale Rechte wie be-
zahlte Pausenzeiten, bezahlter Urlaub, sowie Ent-
geltfortzahlung am Feiertag, bei Krankheit und 
im Mutterschutz ganz überwiegend nicht wahr-
genommen. In der Praxis werden Minijobber fle-
xibel und oft auf kurzfristigen Abruf eingesetzt, 
und es herrscht offenbar weithin die Auffassung 
vor, dass nur die gearbeiteten Stunden zu bezah-
len seien.

(5) Etwa ein Viertel der Minijobber erhält Stun-
denlöhne unter sieben Euro; 71 Prozent der Mini-
jobber lagen im Jahre 2011 mit ihren Stunden-
löhnen unter der bundeseinheitlich berechneten 
Niedriglohnschwelle von 9,14 Euro. Arbeitgeber 
rechtfertigen die niedrigen Stundenlöhne damit, 
dass Arbeitnehmer Lohngerechtigkeit aufgrund 
der Nettolöhne bewerten; gleiche Bruttolöhne für 
Stammkräfte und Minijobber mit gleicher Tätig-
keit würden dazu führen, dass Aushilfskräfte pro 
Stunde ganz erheblich mehr nach Hause bringen 
als die der vollen Steuer- und Sozialversicherungs-
pflicht unterliegenden Stammkräfte, was zu Un-

54 Quellen dieses Abschnittes: RWI 2012; Kalina und Weinkopf 2013; Voss und Weinkopf 2012; Späth 2013; Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend 2012; Hohendanner und Stegmaier 2012; Eichhorst et al. 2012; Hohendanner 2013.

55 Bei den letzteren handelt sich also um Personen im aufstockenden Bezug von ALG II, auf die wir weiter unten (8.5, S. 62) noch gesondert 
eingehen.
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zufriedenheit bei letzteren führen würde. Dieses 
nicht ganz von der Hand zu weisende Argument 
zeigt, dass Minijobs einen Fremdkörper im Er-
werbssystem darstellen.

(6) Schwerpunkte der Nutzung von Minijobs sind 
das Gastgewerbe (34 Prozent der Beschäftigten), 
„Sonstige Dienstleistungen“ (25 Prozent) und der 
Einzelhandel (23 Prozent). Minijobs finden sich 
eher in kleinen, aber nicht so sehr in neu gegrün-
deten Betrieben – nach Betriebsalter sind es eher 
die „mittelalten“ Betriebe, die überproportional 
Minijobs einsetzen. Nach den Motiven für die 
Nutzung von Minijobs befragt, geben 29 Prozent 
der Arbeitgeber Kostenvorteile und 34 Prozent 
Flexibilitätsvorteile an.

(7) Ein Fünftel der Minijobber verdient monat-
lich genau 400 Euro. Dieses Ausschöpfen der bis 
Ende 2012 geltenden Obergrenze deutet auf 
 „Einsperreffekte“ hin, d. h. ein Teil würde etwas 
mehr arbeiten, wenn es keine institutionelle 
Grenze gäbe.56 Anekdotische Evidenz deutet aber 
auch darauf hin, dass die 400 Euro in manchen 
Fällen lediglich den offiziellen Teil des Verdiens-
tes darstellen – darüber hinaus gehende Arbeits-
spitzen werden von manchen Arbeitgebern durch 
Schwarzgeld oder in Naturalien abgegolten.

Aus der Perspektive des Auslandes – insbesondere 
von Ländern mit ähnlichen Regelungen wie z. B. 
Frankreich – werden Minijobs mitunter als eine 
Maßnahme der Abgabenentlastung von Gering-
verdienern gesehen. Dabei wird übersehen, dass 
mit dieser Entlastung der Ausschluss aus der so-
zialen Sicherung korrespondiert. Die Tradition 
einer Untergrenze für die Einbeziehung in die 
 Sozialversicherung seit ihren Anfängen (vgl. 
Knospe 2007) verweist eher auf eine Logik des 
Ausschlusses als der Inklusion von Geringver-
dienern. In Verbindung mit einer anderweitig 
 gegebenen sozialen Absicherung (über das eigene 
Hauptarbeitsverhältnis, über den Status als Stu-
dierender oder Rentner, über die Familienversi-

cherung) wird die Beitragsfreiheit des Minijobs zu 
einer Vergünstigung, die zumindest dann nicht 
durch Geringverdienst zu rechtfertigen ist, wenn 
der Hauptverdienst individuell oder im Familien-
kontext durchschnittlich oder überdurchschnitt-
lich ist: Hier wird einfach nur ein Teil des indivi-
duellen oder familialen Erwerbsarbeitsvolumens 
separiert und als Minijob so portioniert, dass 
Steuern und Abgaben gespart werden. In einem 
institutionellen Umfeld ohne Mindestlohn und 
mit abnehmender Bindungskraft von Tarifver-
trägen (vgl. 3.3, S. 25) wird dieses scheinbar zu 
Gunsten der Arbeitnehmer ausgestaltete Kon-
strukt jedoch transformiert in einen Lohnkosten-
vorteil für den Arbeitgeber. Und im Kontext tra-
ditioneller familialer Rollenverteilung und einer 
unvollständigen Modernisierung des männli-
chen Alleinernährermodells zum geschlechter-
segregierten 1¼-Ernährermodells wird es – trotz 
der Reformbemühungen von 2003 mit der Ein-
richtung einer „Übergangszone“ – weiterhin zur 
Erwerbsverlaufs-Falle für Frauen und insbesonde-
re für Mütter.

6.3.3 Destrukturierung des deutschen 

 Erwerbssystems durch Institutionalisierung   

 von Minijobs

Minijobs sind durch die Sozialgesetzgebung in 
zahlreichen Bereichen zur einer Art Eckpfeiler er-
hoben geworden: Sie markieren u. a. die Grenze 
der Anrechnungsfreiheit von Zuverdiensten bei 
vorzeitig bezogenen Renten und bei Altersteilzeit, 
die für den Bezug von Kindergeld für Jugendliche 
und junge Erwachsene unschädliche Grenze der 
eigenen Erwerbstätigkeit des Jugendlichen, und 
den für die Inanspruchnahme der Familienver-
sicherung in der Kranken- und Pflegeversiche-
rung unschädlichen Eigenverdienst. Darüber hin-
aus bestehen in der Bevölkerung teilweise irrige 
Auffassungen über die finanzielle Vorteilhaftig-
keit von Minijobs, z. B. in Kombination mit dem 
ergänzenden Bezug von Leistungen der Grund-
sicherung (Tabelle 1, S. 63). Fehlendes Unrechts-

56 Die „Gleitzone“, der sog. „Midi-Job“, ist offenbar zu wenig bekannt und komplizierter in der Abrechnung; da überwiegend Kleinbetriebe 
Minijobs einsetzen, wirkt der administrative Mehraufwand als eine Barriere, die mit der Einführung von Midi-Jobs eigentlich überwun-
den werden sollte.
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bewusstsein der Arbeitgeber bei der Missachtung 
der auch für Minijobber geltenden Schutzrechte 
(s.o., S. 44) deutet darauf hin, dass auch sie  
etablierte Praktiken mit rechtlicher Institutiona-
lisierung verwechseln. Dadurch ist eine Gewohn-
heit der Portionierung von Arbeit in Minijobs 
entstanden, die sich gegenüber den ökonomi-
schen Kalkülen von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern verselbstständigt hat: In manchen Be-
schäftigungsbereichen ist die Aufteilung der an-
fallenden Arbeit in Minijobs einfach selbstver-
ständlich geworden; andere Optionen werden  
gar nicht mehr in Betracht gezogen. Dieses trägt 
zur Verteilung des Arbeitsvolumens auf mehr 
Köpfe bei, führt aber bei der Sozialversicherung 
zu Beitragsausfällen und bei den betroffenen Be-
schäftigten dazu, dass eigenständige Ansprüche 
auf soziale Sicherung nicht erworben werden.

6.4  Befristete Arbeitsverhältnisse

Die Befristung von Arbeitsverträgen wird in 
Deutschland nicht in den administrativen Mel-
dungen der Betriebe erfasst. Sie kann daher ledig-
lich aus repräsentativen Befragungen der Bevöl-
kerung sowie der Betriebe ermittelt werden. Eine 
Besonderheit des deutschen Arbeitsmarktes ist 

das duale System der Berufsausbildung, das noch 
immer von ca. 35 Prozent jedes Geburtsjahrgangs 
durchlaufen wird (Wolter 2014). Berufsausbil-
dungsverträge sind qua gesetzlicher Definition 
sozialversicherungspflichtige, befristete Arbeits-
verhältnisse. Deshalb machen internationale Ver-
gleiche von Befristungen wenig Sinn, wenn man 
nicht Berufsausbildungsverhältnisse oder hilfs-
weise die Bevölkerung unter 25 Jahren aus-
klammert. Dieses ist z. B. bei der Nutzung von  
Eurostat-Daten zu berücksichtigen.

Laut dem Mikrozensus (der die Europäische 
Arbeitskräfteerhebung speist) waren im Jahre 
2011 in Deutschland neun Prozent der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ab 25 Jahren 
befristet beschäftigt, bei geringem Unterschied 
zwischen den Geschlechtern. Diese Bestands-
quote von neun Prozent befristeten Arbeitsver-
hältnissen liegt leicht unter dem EU-Durchschnitt 
von elf Prozent. Die Laufzeit dieser Arbeitsverträ-
ge betrug zu 60 Prozent weniger als ein Jahr, je 
20 Prozent ein bis zwei bzw. drei bis vier Jahre.  
Im Jahre 1991 hatte der Befristungsanteil im Be-
stand noch 5,8 Prozent betragen. Dieser Anstieg 
um drei Prozentpunkte in zwei Dekaden erscheint 
eher moderat (Statistisches Bundesamt 2012). Be-
triebsbefragungen bestätigen diese Größenord-
nungen (9,5 Prozent Befristungsanteil der sozial-

Abbildung 16:

Anteil befristeter Einstellungen an allen Einstellungen im jeweils ersten Halbjahr 2001 - 2012 (Prozent)

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2013a.
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versicherungspflichtigen Beschäftigung in 2012), 
weisen aber einen stärkeren Anstieg aus: Danach 
habe der Befristungsanteil 1996 4,7 Prozent der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung be-
tragen, habe sich also in 16 Jahren fast verdop-
pelt (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung 2013a). 

Die subjektive Wahrnehmung von Beschäf-
tigungsoptionen am Arbeitsmarkt wird jedoch 
weniger durch den Bestandsanteil der Befristun-
gen als vielmehr durch den Anteil der befristeten 
Einstellungen an allen Neueinstellungen (Abbil-
dung 16) geprägt. Dieser Anteil (im IAB-Betriebs-
panel jährlich ermittelt für das jeweilige 1. Halb-
jahr) erreichte 2009 (dem Krisenjahr mit insge-
samt weniger Neueinstellungen als vorher und 
nachher) einen Spitzenwert von 47 Prozent; der 
aktuelle Wert von 2012 betrug 44 Prozent. Das 
bedeutet, dass knapp die Hälfte aller Einstiegs-
möglichkeiten in einen Betrieb über eine befris-
tete Beschäftigung führen; doch nur zwischen  
30 (2009) und 39 Prozent (2012) der Befristungen 
münden in eine unbefristete Übernahme, etwa 
ein Drittel in einen erneuten befristeten Vertrag, 
und zwischen 37 (2009) und 28 Prozent (2012) 
der befristeten Verträge führen zum Verlassen des 
Betriebes (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung 2013a). Die relative Bedeutung des 
Auslaufens befristeter Verträge ohne Verlänge-
rung oder Übernahme für die Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen insgesamt lässt sich mit dem 
Sozio-Ökonomischen Panel ermitteln, was je-
doch, soweit ersichtlich, zuletzt für die Jahre 
2000/2001 erfolgt ist: Danach war das Befris-
tungsende in Westdeutschland für 13,7 Prozent 
und in Ostdeutschland für 26,1 Prozent der 
 Be endigungen von Arbeitsverhältnissen verant-
wortlich; im Osten spielte zu dieser Zeit die mit 
Mitteln der Arbeitsmarktpolitik geförderte Be-
schäftigung, die fast57 immer befristet erfolgt, 
noch eine große Rolle (Erlinghagen und Brussig 
2005).58

Die Befristung von Arbeitsverhältnissen ist 
nicht in erster Linie ein Flexibilisierungsinstru-
ment privater Arbeitgeber. Alle Quellen stimmen 
vielmehr darin überein, dass die Befristung als 

 Beschäftigungsform am stärksten verbreitet ist in 
der öffentlichen Verwaltung, im Bildungswesen 
und bei den von öffentlicher Finanzierung abhän-
gigen sozialen Dienstleistungen, weshalb Akade-
miker besonders stark betroffen sind. Die Über-
gangswahrscheinlichkeit in reguläre Beschäfti -
gung ist für befristet Beschäftigte im Öffentlichen 
Dienst geringer als in anderen Sektoren (Brülle 
2013: 168). Dieser Befund deutet darauf hin, dass 
diese Beschäftigungsform im Öffentlichen Dienst 
eine andere Funktion hat als in der Privatwirt-
schaft: Unbefristete Beschäftigung – im Öffentli-
chen Dienst faktisch gleichzusetzen mit Unkünd-
barkeit – ist reserviert für Personen auf „Haus-
haltsstellen“, deren Finanzierung langfristig ge-
sichert ist; für den Umgang mit der zunehmen- 
den Rolle projektgebundener Finanzierung ver-
fügt der Öffentliche Dienst über keine Instru-
mente des personalpolitischen Risikomanage-
ments, weshalb die Risiken vollständig und un-
mittelbar auf die aufgrund von Projektfinanzie-
rung beschäftigten Personen abgewälzt werden. 
Ähnliches gilt für befristete Vertretungen, die im 
Öffentlichen Dienst aufgrund der starken An-
sprüche der Normalbeschäftigten auf Freistellung 
und Rückkehr besonders häufig sind.

Die Hartz-Reformen wirkten sich im Bereich 
des Befristungsrechts lediglich bei den Älteren 
aus, deren Chancen auf eine befristete Tätigkeit 
sich dadurch aber nicht signifikant verändert ha-
ben (Fertig/Jacobi 2007). Veränderungen bei den 
Anteilen befristeter Einstellungen, die nach den 
Reformen einzutreten scheinen (vgl. Abbildung 
16), dürften daher eher konjunkturelle Gründe 
haben: Wenn die Unsicherheit über die konjunk-
turellen Aussichten bei den Betrieben hoch ist, 
erfolgt ein höherer Anteil der dann wenigen Ein-
stellungen befristet.

6.5  Leiharbeit

Die Leiharbeit ist die am stärksten wachsende 
Form atypischer Beschäftigung (Abbildung 17); 
gleichwohl beträgt ihr Anteil am Bestand sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung (von der 

57 Vorübergehende Ausnahme: Der „Beschäftigungszuschuss“ nach § 16e a. F., der eine unbefristete Weiterförderung zuließ.
58 Im Unterschied zu den anderen genannten Quellen sind hier Berufsausbildungsverhältnisse enthalten.



Friedrich-Ebert-Stiftung

48

WISO
Diskurs

sie ja eine Unterkategorie bildet) am aktuellen 
Rand noch nicht mehr als etwa drei Prozent. Der 
Liberalisierung der Vorschriften zur Arbeitneh-
merüberlassung im Rahmen des „Ersten Gesetzes 
für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ 
folgte eine Phase des bisher stärksten Wachstums 
der Leiharbeit von 2003 bis 2008, wobei zu Be-
ginn dieser Periode die sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung insgesamt noch rückläufig war 
(vgl. Abbildung 2, S. 13). Dieses kann als Indiz 
dafür gewertet werden, dass die Hartz-Gesetzge-
bung tatsächlich einen Expansionseffekt bei der 
Leiharbeit ausgelöst hat; gleichwohl zeigt die 
langfristige Betrachtung, dass die fragliche Perio-
de keinen Trendbruch darstellt, sondern das 
 Muster eines von Zyklus zu Zyklus rascheren 
Wachstums der Leiharbeit lediglich fortsetzt. Eine 
Analyse der makroökonomischen Wirkungen 
kommt zu dem Schluss, dass es sich beim Wachs-
tum der Leiharbeit etwa zur Hälfte um zusätzliche 
Beschäftigung und zur anderen Hälfte um Ver-
drängung regulärer Beschäftigung handle (Jahn/
Weber 2013).

Relevanter als der Anteil der Leiharbeit im 
Bestand der Beschäftigung ist ihre Bedeutung auf 
dem Stellenmarkt. Der Anteil von offenen Stellen 
in der Leiharbeit am Zugang aller der Bundes-
agentur für Arbeit gemeldeter Stellen ist von 
knapp zehn Prozent im Jahre 2000 auf 38 Prozent 
im Jahre 2011 gestiegen (Bundesagentur für Ar-
beit – Statistik). Aus der Perspektive von Arbeit-
suchenden – einschließlich der Beschäftigten, die 
sich nach Verbesserungsmöglichkeiten umschau-
en – bedeutet das, dass das Angebot an Arbeits-
stellen zu einem großen Teil entweder aus Leih-
arbeit oder aus befristeten Stellen (s. o.) besteht. 
Anekdotische Evidenz besagt zudem, dass viele 
der von Zeitarbeitsunternehmen gemeldeten Stel-
len gar nicht aktuell zu besetzen sind, da diese Un-
ternehmen „auf Vorrat“ Bewerberprofile anlegen, 
um auf eventuelle Kundenanfragen rascher re-
agieren zu können. Gleichwohl werden Arbeits-
lose verpflichtet, sich auf diese „Angebote“ zu 
bewerben. – Aus der Perspektive der beabsichtig-
ten „Modernisierung von Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“ ist festzustellen, dass es der Bun-

Abbildung 17:

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 1973 - 2012

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Statistik 2013c.
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desagentur für Arbeit offenbar nur unzureichend 
gelungen ist, durch Einrichtung eines „Arbeitge-
berservice“ in der Arbeitsvermittlung den direk-
ten Kontakt zur Nachfrageseite des Arbeitsmark-
tes zu intensivieren. Zunehmend verlässt man 
sich auf die Leiharbeitsunternehmen als Mittler –
oder man muss sich auf sie verlassen, weil die 
 Unternehmen etwaigen „direkten“ Personalbe-
darf gar nicht melden – obwohl über Leiharbeit 
eine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt 
überwiegend nicht erreicht wird (siehe 6.6.2).

Leiharbeiter haben nicht nur eine geringere 
Beschäftigungssicherheit und niedrigere Entloh-
nung als direkt Beschäftigte, sondern sie arbeiten 
auch unter deutlich schlechteren physischen Ar-
beitsbedingungen. Andererseits berichten sie we-
niger als direkt Beschäftigte von Termin- und Leis-
tungsdruck und von der Anforderung, mehrere 
Dinge gleichzeitig erledigen zu müssen (Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
2014). Offenbar verlangen die Unternehmen von 
ihren Stammbeschäftigten mehr als von Leihar-
beitern, was in „Dualisierungstheorien“ (Palier/
Thelen 2010, 2012; Rueda 2014), die privilegierte 
Insider und exkludierte Outsider einander gegen-
überstellen, meistens vernachlässigt wird.

6.6 Gesamtbetrachtungen zu atypischen   
 Erwerbsformen

6.6.1 Strukturelle oder institutionelle Effekte?

Die Zunahme atypischer Erwerbsverhältnisse 
könnte zurückzuführen sein auf ein Wachstum 
derjenigen Branchen, die schon immer überpro-
portional von derartigen Erwerbsformen Ge-
brauch machten, oder auf eine zunehmende Er-
werbsbeteiligung von Bevölkerungsgruppen, die 
schon immer einen hohen Anteil von Erwerbs-
formen jenseits des Normalarbeitsverhältnisses 
aufwiesen. Wenn dagegen die Veränderung der 
Erwerbsformen nicht hinreichend durch derar-
tige strukturelle Veränderungen auf der Seite der 
Arbeitgeber oder der Erwerbstätigen erklärbar ist, 
kann davon ausgegangen werden, dass institu-
tionelle Veränderungen oder auch Veränderungen 
der individuellen Präferenzen von Arbeitgebern 

und Erwerbstätigen wirksam waren. Durch eine 
shift-share-Analyse konnten Dietz et al. (2013) 
nachweisen, dass strukturelle Veränderungen zur 
Erklärung der Veränderungen nur einen kleinen 
Beitrag leisten – dementsprechend kann ange-
nommen werden, dass die oben (S. 22ff.) darge-
stellten institutionellen Veränderungen einen 
 Effekt gehabt haben, der allerdings in dieser Stu-
die nicht von individuellen Faktoren getrennt 
werden konnte.

6.6.2 Brückenfunktion atypischer 

 Beschäftigungsformen?

Die grundlegende Frage bei der Bewertung aty-
pischer Beschäftigung ist die nach den längerfris-
tigen Folgen für die Erwerbsbiografien der Betrof-
fenen. Die optimistische Annahme – mit der auch 
die deregulierenden Elemente der Hartz- Refor- 
men gerechtfertigt wurden – postuliert niedrigere 
Einstellungshürden in Beschäftigungsverhältnisse, 
die den Arbeitgeber nicht dauerhaft verpflichten, 
mehr zeitliche Flexibilität des Arbeitseinsatzes 
 ermöglichen oder unmittelbar kostengünstiger 
sind. Dadurch würden atypische Beschäftigungs-
formen auch denen eine erste Einstellungschance 
verschaffen, die von Arbeitgebern für die Ein-
stellung in einem „Normalarbeitsverhältnis“ eher 
nicht in Betracht gezogen würden (Brücken- oder 
stepping-stone-Effekt). Indem die Beschäftigten in 
atypischen Beschäftigungsformen ihre Fähigkei-
ten entwickeln und unter Beweis stellen, hätten 
sie später auch bessere Chancen auf eine „Nor-
malbeschäftigung“. – Die pessimistische Annah-
me unterstellt, dass sowohl die Tatsache der aty-
pischen Beschäftigung als solche als auch die 
 damit meistens verbundene Diskontinuität der 
Erwerbsbiografie (Zeiten der Arbeitslosigkeit, Ar-
beitgeberwechsel) sowie die Benachteiligung bei 
betrieblichen Humankapitalinvestitionen (vgl. 
Bellmann et al. 2013) dazu führen, dass sich die 
Chancen auf Normalbeschäftigung durch län-
geren Verbleib in atypischer Beschäftigung eher 
verschlechtern (Stigmatisierungs- oder Scarring-
Effekt). 

Beide Annahmen erscheinen zunächst glei-
chermaßen plausibel; was tatsächlich zutrifft, 
kann nur empirisch entschieden werden – und es 
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muss für die einzelnen Kategorien atypischer Be-
schäftigung gesondert untersucht werden, da die-
se in den betrieblichen Beschäftigungssystemen 
unterschiedliche Funktionen erfüllen. Das Glei-
che gilt im Ländervergleich im Hinblick auf die 
Funktion „atypischer“ Beschäftigungsformen im 
Kontext unterschiedlicher nationaler Erwerbs sys-
teme, weshalb die Befunde aus einem Land nicht 
auf andere Länder übertragen werden können.

Als Grundlagen für eine solche Gesamtbe-
wertung (leider unter Ausschluss der Solo-Selbst-
ständigen, über die keine entsprechenden Unter-
suchungen vorliegen) dienen uns eine aktuelle 
Meta-Studie (Hohendanner/Walwei 2013), eine 
Befragung von Personen, die ein Arbeitsverhält-
nis beendet hatten (Gensicke et al. 2010) sowie 
eine aktuelle Analyse, die die Übergangswahr-
scheinlichkeiten aus den verschiedenen Formen 
atypischer in reguläre Beschäftigung unter Kon-
trolle für Eigenschaften der Arbeitnehmer, ihre 
Arbeitszeitpräferenzen und betriebliche Struktur-
merkmale vergleicht (Brülle 2013).59 Aus letzte -
rer ergibt sich eine eindeutige Hierarchie der aty-
pischen Beschäftigungsformen hinsichtlich der 
Übergangswahrscheinlichkeiten in reguläre Be-
schäftigung:

(1) befristete Vollzeitbeschäftigung (mit signi-
fikant negativer Abweichung im öffentlichen 
Dienst);
(2) Teilzeitarbeit;
(3) Leiharbeit;
(4) Teilzeitarbeit mit Befristung;
(4) Minijob;
(Ein-Euro-Jobs waren bei dieser Untersuchung 
nicht einbezogen).

Dieses Ergebnis ist insbesondere hinsichtlich der 
Minijobs bemerkenswert, da wir oben sahen, dass 
viele Minijobber ohnehin nichts anderes als ei-
nen Minijob wollen, wofür die Studie von Brülle 
(2013) kontrolliert. Rentner, Schüler und Studie-

rende wurden aus der Analyse ausgeschlossen, 
und unter den übrigen Minijobbern und Mini-
jobberinnen gibt es dann eben doch zu relevan-
ten Anteilen solche, die unfreiwillig in dieser Be-
schäftigungsform verbleiben und aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der betrieblichen 
Charakteristika durchaus die Chance auf reguläre 
Beschäftigung hätten, wenn sie nicht im institu-
tionalisierten Segment der Minijobs „eingesperrt“ 
wären. – Zu sehr ähnlichen Ergebnissen kam eine 
Studie auf der Grundlage einer Befragung von 
Personen, die ein Arbeitsverhältnis beendet hat-
ten (Gensicke et al. 2010).

Die Meta-Studie (Hohendanner/Walwei 2013) 
stellt fest, dass die Mehrzahl einschlägiger Stu-
dien keine erhöhten Chancen zur Überwindung 
von Arbeitslosigkeit durch Minijobs feststellt. Die 
Leiharbeit dagegen hat solche Effekte, da die 
Mehrzahl der Zugänge in Zeitarbeit aus Arbeits-
losigkeit kommt (Baumgarten/Kvasnicka 2012). 
Die Beschäftigungsdauer bei Zeitarbeitsunter-
nehmen liegt jedoch deutlich unter der in der 
Gesamtwirtschaft, und von denjenigen, die un-
mittelbar vorher beschäftigt waren, kommen 
40 Prozent von anderen Leiharbeitsunternehmen 
(ebenda). Vom Entleiher übernommen werden 
lediglich sieben Prozent (Hohendanner und Wal-
wei 2013). Leiharbeit unterbricht folglich Arbeits-
losigkeit, aber sie führt auch in Arbeitslosigkeit 
zurück und hat nur in geringem Maße eine 
 Brückenfunktion in dauerhafte Beschäftigung.60 

Eine aktuelle, auf das Bundesland Hessen be-
schränkte Analyse kam demgegenüber zu dem 
Ergebnis, dass die Aufnahme einer Beschäftigung 
als Leiharbeitnehmer die Chancen auf eine spä-
tere Normalbeschäftigung weder erhöht noch 
verschlechtert, jedoch die Chance verbessert, in 
Zukunft überhaupt beschäftigt zu sein, ggf. wie-
der als Leiharbeitnehmer (Burkert et al. 2014). 
Danach würde die Leiharbeit für Arbeitslose ge-
wissermaßen eine „zweitbeste“ Möglichkeit dar-
stellen, die besser ist als arbeitslos zu bleiben, 

59 Personen ab 65 Jahren sowie solche in Ausbildung wurden sinnvollerweise aus der Analyse ausgeschlossen, da bei Rentnern kein Über-
gang in vollzeitige Beschäftigung erwartet werden kann, Befristung ein durchgängiges Merkmal von Berufsausbildungsverhältnissen ist 
und bei Schülern und Studierenden der spätere Status nicht vom Nebenjob abhängt.

60 Insofern kann eine Zunahme der Leiharbeit den Eindruck erzeugen, dass der Arbeitsmarkt aufnahmefähiger für Arbeitslose würde, wäh-
rend die Leiharbeit eben gerade diejenigen Arbeitslosen erzeugt, die sie auch wieder aufnimmt. Es ist dann schwierig zu beurteilen, 
welche der von diesen „Drehtüreffekten“ Betroffenen ohne Leiharbeit dauerhaft arbeitslos und welche dauerhaft beschäftigt wären.
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 ihnen aber für ihre längerfristige berufliche Zu-
kunft weder nützt noch schadet.

Befristete Beschäftigungsverhältnisse fun-
gieren zu einem größeren Anteil als die Leihar-
beit als verlängerte Probezeiten, insbesondere bei 
Hochqualifizierten, deren Leistungen in der ge-
setzlichen Probezeit von sechs Monaten nicht 
umfassend zu beurteilen sind. Abgesehen von 
den öffentlichen und öffentlich finanzierten Be-
schäftigungsbereichen, deren Beschäftigungsmus-
ter mangels dauerhaft finanzierter Stellen eher 
durch wiederholte Verlängerung befristeter Ar-
beitsverhältnisse gekennzeichnet sind, normali-
sieren sich die Erwerbsverläufe der Qualifizierten 
nach befristetem Einstieg. Anders dagegen bei 
Geringqualifizierten: Hier haben Befristungen of-
fenbar weniger die Funktion der Erprobung als 
vielmehr – ebenso wie bei der Leiharbeit – die 
Funktion der Aufrechterhaltung eines Flexibili-
tätspuffers, der im Falle geringerer Auslastung 
ohne Trennungskosten abgebaut werden kann.

Ein-Euro-Jobs wurden nicht mit dem primä-
ren Ziel eingeführt, die Beschäftigungschancen 
am regulären Arbeitsmarkt zu erhöhen, sondern 
sie dienen in erster Linie der sozialen Teilhabe 
von Langzeitarbeitslosen, auch durch soziale Sta-
bilisierung und Strukturierung des Tagesablaufs, 
in Einzelfällen auch der Überprüfung der Verfüg-
barkeit und Arbeitsbereitschaft. Dennoch wurde 
in Evaluationen nach der Erhöhung der Über-
gangswahrscheinlichkeiten in eine entlohnte 
 Beschäftigung gefragt. Der Effekt ist kurzfristig 
negativ (Einbindungseffekt), längerfristig nur 
schwach positiv (Wolff/Hohmeyer 2008; Wolff et 
al. 2010; Hohmeyer/Wolff 2012).

6.6.3 Atypische Erwerbstätigkeit als Mechanismus  

 sozialer Exklusion

Weit hinausgehend über die formellen arbeits- 
und sozialrechtlichen Ausnahmen und Ausschlüs-
se, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden 
sollen, stellt das weitgehend verfestigte Segment 
von etwa 25 Prozent Erwerbstätiger in atypi-
schen Erwerbsformen einen Mechanismus sozia-
ler Exklusion dar:

(1) Insbesondere Leiharbeitskräfte und Minijob-
ber bilden für die Betriebe den kurzfristig dispo-
niblen Teil ihres Personalreservoirs. Sie sind die 
Lückenbüßer für unerwartete Ereignisse ebenso 
wie für Planungsfehler im Personaleinsatz. Im 
Vergleich zu Stammbeschäftigten haben sie fak-
tisch weniger bis gar keine Möglichkeiten, auf 
 einer Vorhersehbarkeit und Regelmäßigkeit ihres 
Arbeitseinsatzes sowie der Einhaltung einmal ge-
troffener Planungen zu bestehen und den Einsatz 
ihrer Arbeitskraft außerhalb der vereinbarten Zei-
ten zu verweigern. Dadurch wird ihr Leben zum 
Spiegelbild betrieblicher Kontingenzen und Pla-
nungsfehler. Dieses wirkt sich bei Leiharbeits-
kräften, die überwiegend in Vollzeit und häufig 
in Schichtarbeit tätig sind, gravierender auf ihre 
Lebensführung aus als bei Minijobbern mit ihren 
insgesamt geringen Arbeitszeiten. Wenn Leihar-
beit von den Betroffenen häufig als „Sklavenar-
beit“ bezeichnet wird, so dürfte sich darin auch 
der tendenzielle Verlust an Kontrolle über die 
 eigene Lebensführung ausdrücken.

(2) Wenn Einsatzzeiten kurzfristig nach betriebli-
chem Bedarf festgelegt werden und die Beschäf-
tigten gezwungen sind, diesen Entscheidungen 
zu folgen, kommt es nicht mehr zur Situation der 
Arbeitsbereitschaft bei Arbeitsmangel. Damit ent-
fällt faktisch ein wesentliches Arbeitnehmerrecht, 
nämlich der Lohnanspruch bei Annahmeverzug 
des Arbeitgebers. Minijobber und Leiharbeiter, 
die irrtümlich zum Einsatz bestellt und dann wie-
der nach Hause geschickt werden, hätten zwar 
theoretisch einen Lohnanspruch, verzichten aber 
meistens auf dessen Durchsetzung, schon wegen 
der Beweisschwierigkeiten nach telefonischer An-
forderung, aber auch aus Unkenntnis und aus 
Angst, künftig nicht mehr angefordert zu wer-
den. Damit kommen Minijobber und Leiharbei-
ter tendenziell in die Situation von Tagelöhnern, 
die nur nach ihrer tatsächlich verausgabten Ar-
beitszeit, nicht nach betrieblich veranlasster An-
wesenheitszeit bezahlt werden („Null-Stunden-
Verträge“).

(3) Der Rückstand von atypisch Erwerbstätigen 
bei der Teilnahme an formaler Weiterbildung hat 
sich im Zeitverlauf vergrößert; er ist bei Leihar-
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beitnehmern und Minijobbern gravierender als 
bei befristet oder sozialversicherungspflichtig in 
Teilzeit Beschäftigten (Bellmann et al. 2013).

(4) In der mittelfristigen Dimension geht es vor 
allem um das Arbeitslosigkeitsrisiko bzw. um die 
Wahrscheinlichkeit, nicht mehr im gleichen Be-
trieb beschäftigt zu sein. Betriebliche Integration 
und wahrgenommenes Beschäftigungsrisiko ha-
ben offenbar Einfluss auf die wahrgenommene 
gesellschaftliche Integration: Leiharbeiter und 
befristet Beschäftigte fühlen sich zwar besser inte-
griert als Arbeitslose, aber schlechter als unbefris-
tet Beschäftigte oder Selbstständige (Gundert/
Hohendanner 2011). Dieses gilt auch bei Kon-
trolle für Einkommen, Haushaltskontext, soziale 
Beziehungen und Berufsprestige, d. h. der wahr-
genommene gesellschaftliche Ausschluss geht of-
fenbar unmittelbar auf die Beschäftigungsform 
zurück, wobei der subjektiv exkludierende Effekt 
bei der Leiharbeit stärker ist als bei der befristeten 
Beschäftigung.

6.6.4 Spaltung des Arbeitsmarktes entlang der   
 Herkunft

Atypische Erwerbsformen sind nicht zufällig über 
die Erwerbsbevölkerung verteilt; jeweils einzelne 
Formen zeigen spezifische Verteilungen nach Ge-
schlecht, Qualifikationsniveau, beruflichem Tä-
tigkeitsfeld und Lebensalter: Frauen und Ältere 
arbeiten eher Teilzeit, Frauen deutlich häufiger 
im Minijob als Männer, Universitätsabsolven-
tinnen und -absolventen haben die höchsten 
 Befristungsquoten, und ungelernte Männer fin-
den sich überproportional in Leiharbeit. Mit 
 Ausnahme männlicher Facharbeiter in mittlerem 
Alter bleibt kaum eine dieser sozio-demographisch 
unterscheidbaren Gruppen von besonderen Be-
troffenheiten durch die eine oder andere atypi-
sche Erwerbsform verschont.

Betrachtet man jedoch die Herkunft (idealer-
weise aufgrund des Vorliegens eines Migrations-
hintergrundes, in den amtlichen Statistiken je-
doch nur Staatsangehörigkeit verfügbar), so er-
gibt sich ein durchgängiges Muster der Spaltung 
des deutschen Arbeitsmarktes. Nichtdeutsche ha-
ben nicht nur niedrigere Erwerbstätigenquoten 
und höhere Arbeitslosenquoten, und nicht nur  
hat sich die Relation von Deutschen und Nicht-
deutschen hinsichtlich Erwerbstätigkeit und Ar-
beitslosigkeit im Verlauf des Aufschwungs seit 
2006 zu Lasten der Nichtdeutschen verschoben – 
Nichtdeutsche sind auch durchgängig stärker 
von atypischen Erwerbsformen betroffen:
– Der Befristungsanteil ist unter Nichtdeutschen 

höher, und die Schere hat sich seit 2007 weiter 
geöffnet61;

– beschäftigte Migranten62, die einen berufli-
chen oder akademischen Abschluss im Aus-
land erworben haben, haben eine doppelt so 
hohe Befristungsquote wie Inländer mit Ab-
schluss, wenn sie aus EU-Staaten kommen, und 
eine 2,5-mal erhöhte Befristungsquote, wenn 
sie aus Drittstaaten kommen (Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 2014: 58);

– der Teilzeitanteil (einschl. Minijobs), der noch 
2000 unter Nichtdeutschen geringer war als 
unter Deutschen, ist seit 2003 höher, mit im 
Zeitverlauf wachsender Differenz;

– der Anteil der Minijobs als einzigem Beschäfti-
gungsverhältnis ist unter Nichtdeutschen hö-
her, wobei sich diese Schere etwa zwischen 
2002 und 2005 aufgetan hat und in der Spitze, 
beim Wegbrechen von Normalarbeitsverhält-
nissen vor allem von Ausländern in der Krise 
2009, zu einer um 40 Prozent höheren Betrof-
fenheit geführt hat;

– während im Jahre 2010 in der Gesamtwirt-
schaft 6,9 Prozent der Beschäftigten Nichtdeut-
sche waren, beträgt ihr Anteil in der  Leiharbeit 
13,4 Prozent (Baumgarten/Kvasnicka 2012: 17);

61 Diese und die beiden folgenden Angaben wurden im Rahmen des im 7. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union geförder-
ten Projektes „INSPIRES“ (Innovative Social Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe) der Eurostat-Datenbank der 
Europäischen Arbeitskräfteerhebung entnommen, die für Deutschland aus dem Mikrozensus gespeist wird.

62 In dieser Sonderauswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung mit dem Mikrozensus 2011 wird nach dem Geburtsland, nicht nach 
der Staatsangehörigkeit unterschieden. Es wurde allerdings nicht danach differenziert, ob der im Ausland erworbene Abschluss in 
Deutschland anerkannt ist oder nicht; die deutlich erhöhte Betroffenheit von Befristungen kann also sowohl an der fehlenden Aner-
kennung als auch an der Unsicherheit der Arbeitgeber über die tatsächliche Gleichwertigkeit eines anerkannten ausländischen Abschlus-
ses liegen. Zumindest zum Teil dürfte die überproportionale Betroffenheit der Migranten von Befristungen also auf einen aus Sicht der 
Arbeitgeber erhöhten Erprobungsbedarf bei Neueinstellungen zurückgehen.
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– während das Niedriglohnrisiko, bezogen auf 
den Stundenlohn, im Jahre 2012 für Deutsche 
23,3 Prozent betrug, belief es sich für Nichtdeut-
sche auf 34,5 Prozent (Kalina/Weinkopf 2014).

In der Betrachtung der Zeitreihen sowie in der 
Analyse der institutionellen Veränderungen (Ka-
pitel 3) finden sich keine Hinweise darauf, dass 
die Reformen die Polarisierung des Arbeitsmarktes 
entlang der Trennungslinie der Staats angehörigkeit 
unmittelbar bewirkt oder verstärkt hätten. Es ist 
vielmehr so, dass die Nichtdeutschen (und vermut-
lich Menschen mit Migrations hintergrund insge-
samt) an der Verbesserung der Arbeitsmarktsituati-
on, die ja nach der hier ver tretenen Auffassung 
überwiegend durch andere Faktoren als die Refor-
men verursacht wurde, unterproportional partizi-
piert haben. Die Hartz-Reformen haben  allerdings 
auch keinerlei Vorkehrungen dafür  getroffen, eine 
gleichwertige Par tizipation der  Bevölkerung mit 
Migrationshin tergrund an et waigen Verbesserun-
gen sicherzustellen; sie waren vollkommen „her-
kunftsblind“ und haben die spezifischen Bar-
rieren des Arbeitsmarktzugangs, die mit einem 
Migrationshintergrund verbunden sein können, 
nicht thematisiert (vgl. Knuth 2010: 16ff.).

Zweifellos würde sich ein erheblicher Teil  
der höheren Betroffenheit von Nichtdeutschen 
durch atypische Erwerbsformen statistisch durch 
andere Merkmale wie Qualifikationsniveau, Haus-
haltskonstellationen oder Arbeitszeitpräferenzen 
erklären lassen, so dass nur der statistisch uner-
klärte „Rest“ als wissenschaftlich nachweisbare 
Diskriminierung übrigbliebe. Für die Wahrneh-
mung von Integration oder Nichtintegration 
durch Deutsche und Nichtdeutsche ist das jedoch 
weitgehend unerheblich, da die Menschen ihre 
 gesellschaftliche Umwelt nicht in multivariaten 
 statistischen Modellen wahrnehmen. Entscheidend 
ist die im Alltagsleben wahrnehmbare Segre gation 
zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, die zu-
genommen hat, während sich die Arbeitsmarkt-
verhältnisse insgesamt gebessert haben. Die Zeit-
bombe, die hier tickt und die unbestreitbare Fort-
schritte bei der Entwicklung und Gestaltung  einer 
bewussten Integrationspolitik zunichtemachen 
könnte, wird bisher zu wenig wahrgenommen.

6.7  Zwischenfazit

Die Zunahme atypischer Erwerbsformen steht 
nur teilweise (Minijobs, 1-Euro-Jobs, Leiharbeit) 
in einem unmittelbaren institutionellen Zusam-
menhang mit den Arbeitsmarktreformen, und sie 
weist auch nur in einem relativ kurzen Zeitraum 
von drei bis fünf Jahren nach den Reformen 
 einen offensichtlichen Expansionsschub auf. 
Dennoch steht diese Entwicklung in einem tiefe-
ren und allgemeineren Zusammenhang mit der 
grundlegenden Doktrin der Reformen, nämlich 
dass jede Arbeit besser sei als Erwerbslosigkeit, 
dass Arbeitslosigkeit durch Senkung des individu-
ellen Anspruchs bezüglich der Qualität von Ar-
beit überwunden werden könne und müsse, und 
dass die Erwerbstätigenquote durch Portionie-
rung des Arbeitsvolumens gesteigert werden sol-
le. Der „aktivierende“ Druck auf Arbeitslose, Be-
schäftigungsverhältnisse minderer Qualität zu 
akzeptieren, erleichtert es unabhängig von Ände-
rungen bei der Regulierung solcher Arbeitsver-
hältnisse, diese am Markt durchzusetzen. An der 
Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten haben 
Nichtdeutsche unterproportional partizipiert, 
und soweit sie erwerbstätig sind, befinden sie sich 
überproportional in Erwerbsformen außerhalb 
des Normalarbeitsverhältnisses: Die Polarisierung 
des Arbeitsmarktes entlang der Herkunft hat sich 
seit 2000, vor allem aber im Verlaufe des aktuel-
len Zyklus seit 2006 deutlich verschärft.

Insoweit atypische Erwerbsformen aus struk-
turellen und institutionellen Gründen mit niedri-
geren Stundenlöhnen einhergehen, hat ihre Aus-
weitung auch die zunehmende Spreizung der 
Entgelte und das Wachstum des Niedriglohn-
sektors befördert (siehe Kapitel 8, S. 58ff.). Wie 
wir in Kapitel 9 (S. 65ff.) zeigen werden, ist es auf 
diese Weise gelungen, den Lohnbildungsprozess 
längere Zeit gegen die demographisch und kon-
junkturell bedingte Verschiebung der Angebots-
Nachfrage-Verhältnisse zu immunisieren.

Erstaunlich geringe Bedeutung hatte dem-
gegenüber, was man in erster Linie erwarten   
sollte und was die Mainstream-Debatte über „fle-
xible“ Formen der Beschäftigung dominiert: 
Nämlich dass diese in der Krise 2008/2009 ge-
nutzt worden wären, um das Niveau der Erwerbs-
tätigkeit kurzfristig in starkem Maße nach unten 
anzupassen (siehe der folgende Abschnitt).
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Vom deutschen „Beschäftigungswunder“ war erst-
mals die Rede, als der deutsche Arbeitsmarkt den 
wirtschaftlichen Einbruch von 2008/2009 fast un-
beschadet überstand (Krugman 2009). In der Tat 
war es sowohl im internationalen Vergleich als 
auch im Vergleich zu früheren konjunkturellen 
Einbrüchen in Deutschland ungewöhnlich, wie 
wenig die Erwerbstätigkeit auf den stärksten 
Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität seit 1929 
reagierte. Während in früheren Abschwüngen die 
Erwerbstätigkeit bereits zurückging, wenn das wirt-
schaftliche Wachstum unter ein Prozent sank, legte 
die Erwerbstätigkeit 2009 sogar noch um 0,1 Pro-
zent zu, während das Bruttoinlandsprodukt um 

5,1 Prozent abnahm (Abbildung 18). – Die Stabi-
lität des deutschen Arbeitsmarktes in der Krise 
wurde bereits von vielen Autoren erklärt (vgl. di-
verse Literaturangaben in diesem Abschnitt); im 
Rahmen der vorliegenden Darstellung liegt der 
Fokus auf der Frage, ob und in welcher Weise die 
Reformen einen Einfluss gehabt haben können.

Da sich die Erfahrung einer Schrumpfung 
der Wirtschaftstätigkeit seit 2009 in Deutschland 
noch nicht wiederholt hat, wissen wir nicht, ob 
das Phänomen von 2009 einen grundlegenden 
Wandel in der Reaktionsweise des deutschen Ar-
beitsmarkts auf externe Schocks andeutet oder  
ob es einer einmaligen Konstellation geschuldet 

7.  Die Bewältigung der Krise 2008/2009

Abbildung 18:

Bruttoinlandsprodukt und Anzahl der Erwerbstätigen − Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr 1992 - 2012

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Daten zur kurzfristigen Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Stand 7.8.2013, 
 heruntergeladen von http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Aktuelle_Daten.pdf.
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ist. Jedenfalls trafen 2009 zahlreiche Faktoren zu-
sammen, die die Stabilität des Beschäftigungs-
standes erklären, von denen einige mit den in 
Kapitel 3 resümierten Reformen in Zusammen-
hang stehen.

(1) Die Krise betraf nur den exportorientierten 
Teil der Wirtschaft unmittelbar. Da es in Deutsch-
land keine Immobilienblase gegeben hatte, die 
hätte platzen können, gab es auch keinen Ein-
bruch der Binnennachfrage – im Gegenteil, die 
nicht exportabhängigen Branchen legten sogar 
weiter an Beschäftigung zu (Gerner 2012), so dass 
es im Saldo auch 2009 zu einem leichten Anstieg 
der Erwerbstätigkeit kam (Abbildung 18). Die im 
Folgenden beschriebenen Maßnahmen stabili-
sierten die Beschäftigung in den exportabhängi-
gen Branchen und verhinderten dadurch, dass 
die Krise auf die Binnennachfrage durchschlug.

(2) In den Betrieben, insbesondere in den export-
orientierten Branchen, bestand 2009 durch kol-
lektive Regulierung auf tariflicher und betriebli-
cher Ebene ein bis dahin – und im internationa-
len Vergleich – einmaliges Niveau der Flexibili-
sierung der Arbeitszeit in Form von Langzeit- 
Arbeitszeitkonten (Groß/Schwarz 2009; Ellguth et 
al. 2013b). Nach drei Jahren guter Konjunktur 
verfügten die Beschäftigten über beträchtliche 
Arbeitszeitguthaben, die sie in der Krise abfeiern 
konnten, und die Betriebe über finanzielle Reser-
ven, um die Entgelte bei reduzierter Arbeitszeit 
weiter zu zahlen (Schneider/Gräf 2010; Bohacho-
va et al. 2011). Teilweise wurden die Arbeitszeit-
konten sogar ins Minus gefahren, d. h. die Betrie-
be zahlten Arbeitsstunden, die die Beschäftigten 
erst in der Zukunft leisten würden (Zapf/Herzog-
Stein 2011).63 Die Beschäftigtenzah len wurden sta-
bilisiert nach dem Prinzip „Stunden entlassen, 

nicht Menschen“. – Flexibilisierung der Arbeits-
zeit zur Stabilisierung der Beschäftigung im Kon-
junkturverlauf bedeutet aber auch, dass 2009 
nicht entlassen werden musste, wer im Auf-
schwung 2006 - 2008 nicht eingestellt worden 
war: Die Kehrseite der Arbeitszeitflexibi lisierung 
ist zwangsläufig die Verlangsamung des Beschäf-
tigungswachstums (Burda/Hunt 2011).

(3) Die Stabilisierung der Beschäftigung wurde 
unterstützt durch ein sehr traditionelles arbeits-
marktpolitisches Instrument, nämlich den teil-
weisen Ersatz von Lohn für nicht gearbeitete 
Stunden durch Kurzarbeitergeld64 aus der Arbeits-
losenversicherung, das in rascher Antwort auf die 
Krise in seinen Anwendungsmöglichkeiten vorü-
bergehend ausgeweitet wurde. Hierbei ging es um 
die Verlängerung der Höchstdauer des Bezugs 
von Kurzarbeitergeld, die Verringerung des beim 
Arbeitgeber verbleibenden Kostenanteils (Sozial-
versicherungsbeiträge), die Finanzierung von 
Weiterbildung während der Kurzarbeit und die 
Zulässigkeit von Kurzarbeit auch bei Zeitarbeits-
unternehmen. Über dieses Vorgehen bestand 
Konsens zwischen den Sozialpartnern (Eichhorst/
Weishaupt 2013), und die rasche gesetzgeberi-
sche Umsetzung wurde dadurch erleichtert, dass 
von 2005 bis Herbst 2009 eine Große Koalition 
aus Christ- und Sozialdemokraten regierte. Die 
Anzahl der Kurzarbeitenden erreichte 2009 das 
historisch zweithöchste Niveau, nach dem abso-
luten Höchststand in den wirtschaftlichen Nach-
wehen der deutschen Einigung. Trotzdem hat 
Kurzarbeit nur etwa ein Viertel bis ein Drittel des 
Produktionsrückgangs kompensiert.65 Das war 
kaum mehr als in früheren Abschwüngen, d. h. 
relativ zum Arbeitsausfall wurde die Kurzarbeit 
auch 2008/2009 nicht wesentlich stärker einge-
setzt (Boysen-Hogrefe/Groll 2010).

63 Das war fast gleichbedeutend mit einer Beschäftigungsgarantie, denn wer entlassen wird, kann sein Arbeitszeitkonto nicht mehr ausglei-
chen.

64 Das Kurzarbeitergeld gibt es seit der „Verordnung über die Erwerbslosenunterstützung“ von 1924, und es war auch Bestandteil des 
AVAVG von 1927, mit dem die deutsche Arbeitslosenversicherung begründet wurde (Bundesagentur für Arbeit – Pressestelle o. J.).

65 Die Anzahl der durch Kurzarbeit geretteten Arbeitsplätze wird in einer Bandbreite zwischen 580.000 (Hijzen und Venn 2011) und 
250.000 (Herzog-Stein et al. 2013a) geschätzt.
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(4) Aufgrund des inzwischen fortgeschrittenen 
Umbaus der Rahmenbedingungen des Alters-
übergangs (vgl. 3.2, S. 22 und 5, S. 35) und der 
Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengel-
des für Ältere (vgl. S. 18) war den Betrieben die bis 
dahin übliche Reaktion auf Konjunktureinbrü-
che – die mehr oder weniger „freiwillige“ Entlas-
sung von Älteren in eine Arbeitslosigkeit, die ih-
nen das Tor zu einer vorzeitigen Altersrente er-
öffnen würde – weitgehend versperrt (Rosemann/
Kirchmann 2010). Etwa 20 Prozent der Alters-
gruppe ab 55 Jahren befand sich in unterschiedli-
chen Phasen von Altersteilzeitmodellen, die bis 
zum Renteneintritt vereinbart waren und daher 
Kündigungen ausschlossen (Brussig et al. 2009). 
Im Falle von betriebsbedingten Kündigungen 
hätten die Betriebe tendenziell die Älteren weiter 
beschäftigen und die Jüngeren entlassen müssen. 
Vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels (Abnahme der Bevölkerung im Er-
werbsalter bereits seit 1999) und der Projektion 
abnehmenden Erwerbspersonenpotenzials ab 
2012 (Fuchs/Dörfler 2005) hätte das bedeutet, 
dass die Betriebe sich von ihren Leistungsträgern 
hätten trennen und dadurch die eigene wirt-
schaftliche Zukunft hätten gefährden müssen. 
Unterstützt von Vereinbarungen der Sozialpart-
ner, taten die Betriebe das Gegenteil: Sie stellten 
in den Krisenjahren in kaum verringertem Aus-
maß Auszubildende ein,66 und die Jugendarbeits-
losigkeit stieg 2009 in keinem EU-Land so wenig 
an (0,2 Prozentpunkte) wie in Deutschland 
(Bosch 2011: 264).67 Die „NEET-Rate“ (Anteil der 
Jugendlichen, die sich nicht in Beschäftigung, 
Bildung oder Ausbildung befanden) sank in 
Deutschland von 2007 bis 2010, während sie in 
den meisten EU-Ländern anstieg (Heyes 2013).

(5) Die Regierung legte rasch ein Konjunkturpro-
gramm im Umfang von rund 100 Milliarden Euro 
auf mit zwei hauptsächlichen Komponenten: Die 
Förderung kommunaler Investitionen sollte die 
Bauindustrie stützen, und die Abwrackprämie für 
den Kauf von Neuwagen bei Verschrottung eines 
Altwagens stabilisierte die Automobilindustrie – 
nicht nur die in Deutschland.

(6) Die wirtschaftliche Situation wurde von den 
Betrieben offensichtlich mehrheitlich so einge-
schätzt, dass der Einbruch von kurzer Dauer sein 
würde. Viele Betriebe waren daher bereit, über die 
Nutzung von Zeitguthaben und die Kurzarbeit 
 hinaus Arbeitsstunden zu bezahlen, die sie nicht 
im sonst üblichen Umfang produktiv nutzen 
konnten (Bellmann et al. 2012; Gerner 2012). Die 
gesamtwirtschaftliche Stundenproduktivität sank 
2009 im langfristig einmaligen Ausmaß von 
2,5 Prozent gegenüber 2008, und schon 2008 hat-
te es einen leichten Rückgang gegeben.68 – Die 
weitere Entwicklung gab den Erwartungen der 
Unternehmen Recht: Durch den weitgehenden 
Verzicht auf Entlassungen waren sie sofort pro-
duktionsbereit, als die Nachfrage wieder an-
sprang. Dadurch konnten sie globale Marktantei-
le ausbauen.

(7) Die Arbeitnehmer waren durch die Hartz-Re-
formen und ihre öffentliche Diskussion einge-
schüchtert (Kettner/Rebien 2009). Sie waren zu 
vorübergehendem Verzicht auf Lohnbestandteile 
und zu anderen Zugeständnissen bereit gegen die 
Zusicherung, dass es keine Entlassungen geben 
würde. Nach Hartz erschien jede Zumutung im 
Betrieb besser als Arbeitslosigkeit. Dadurch gab es 
große Verhandlungsspielräume für die betrieb-
liche Beschäftigungssicherung.

66 Die jährliche Anzahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge liegt relativ stabil zwischen 500.000 und 625.000, d. h. bei rund zwei 
Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Sie war im Krisenjahr 2009 höher als im schwachen, aber weit weniger krisenhaf-
ten Jahr 2005 (Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Zeitreihen der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge).

67 Hier half wieder die Demografie: Ab dem Geburtsjahr 1990 geht die Besetzung der Geburtsjahrgänge zurück, besonders ausgeprägt in 
den Jahrgängen 1994 und 1995.

68 Vgl. auch verschiedene Produktivitätsmaße bei Dietz et al. 2011b, die den extremen, aber kurzzeitigen Einbruch der Produktivität pro 
Kopf und pro Stunde veranschaulichen.
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Was hat das nun mit den Reformen zu tun? –
Auf der Ebene der Regulierung des Arbeitsmarktes 
und der Instrumente der Arbeitsmarktpolitik zu-
nächst einmal überhaupt nichts: Kurzarbeiter-
geld ist keine Erfindung der Hartz-Reformen, und 
die Beschäftigung wurde 2009 nicht durch De-
regulierung, sondern durch den im Kernbereich 
unverändert wirksamen Kündigungsschutz sta-
bilisiert (Aiginger et al. 2011). Die durch „Deregu-
lierung vom Rand her“ (vgl. S. 20) eröffneten Fle-
xibilisierungsoptionen wurden offenbar nicht 
einmal ausgeschöpft: Wenn alle Zeitarbeiter und 
alle befristet Beschäftigten69 ihre Arbeit verloren 
hätten, hätte die Erwerbstätigkeit 2009 selbst bei 
Fortbestand aller geschützten Arbeitsverhältnisse 
deutlich sinken müssen. Die auf tariflicher und 
betrieblicher Ebene verhandelten Rahmenbedin-
gungen für die weitreichende interne Flexibilisie-
rung beruhen darauf, dass Mitbestimmung und 
Sozialpartnerschaft in den exportorientierten in-
dustriellen Kernsektoren noch funktionieren 
(Herzog-Stein et al. 2013a), und nicht auf ihrer 
oben (vgl. 3.3, S. 25) dargestellten, von den Ak-
teuren der Reformen zumindest billigend in Kauf 
genommenen Erosion.

Indirekt allerdings trugen Arbeitsmarkt- und 
Rentenreformen dazu bei, die traditionelle Ab-
federung von Beschäftigungseinbrüchen durch 
Vorruhestandsprogramme unmöglich zu ma-
chen, dadurch den Betrieben andere Wege der 
Anpassung aufzuzwingen und die Bereitschaft 
der Arbeitnehmer zu fördern, diese Wege mitzu-
gehen (Kohns 2010). Die Kombination eines Ab-
baus der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit 
mit der Vermeidung von Arbeitslosigkeit durch 
Ausweitung des Kurzarbeitergeldbezugs läuft 
letztlich auf eine „Verbetrieblichung“ der Absi-
cherung gegen Beschäftigungsrisiken hinaus, bei 
der die Finanzierung zu erheblichen Teilen aus 

der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung 
erfolgt. Eine verbetrieblichte soziale Absicherung 
wirkt jedoch zwangsläufig selektiver als eine all-
gemeine Absicherung sozialer Risiken auf dem 
externen Arbeitsmarkt, d. h. sie ist konzentriert 
auf größere Betriebe bestimmter Branchen (Heck-
mann et al. 2009). Innerhalb dieser Betriebe konn-
te zwar keine Selektivität bei der Einbeziehung in 
Kurzarbeit festgestellt werden (Scholz 2012), d.h. 
im Bezugsrahmen der kurzarbeitenden Betriebe 
handelt es sich um eine eher solidarische Maß-
nahme. Aber bevor Kurzarbeit genutzt wird, wird 
der Einsatz von Leiharbeitern reduziert, und Auf-
träge an Zulieferer fallen dem gesunkenen Pro-
duktionsvolumen zum Opfer. Die Stabilisierung 
der Beschäftigung durch intern-numerische Fle-
xibilität vertieft also die Spaltung des Arbeits-
marktes (Seifert 2012). Diese betriebszentrierte 
Version von „Flexicurity“ unterstützt nicht die 
Reallokation von Arbeitskräften zwischen den 
 Betrieben, sondern verringert sie (zur weiteren 
Diskussion siehe Kapitel 9). Insofern hat die „Er-
folgsgeschichte“ von 2009, die zur Entdeckung 
des deutschen „Beschäftigungswunders führte,  
in langfristiger Perspektive nicht nur positive  
Seiten.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Krise in 
erster Linie bewältigt wurde durch traditionelle Stra-
tegien wie Korporatismus, sozialpartnerschaftliche 
Regulierung und eine klare Priorität für interne statt 
externe Flexibilität (Bosch 2011). Indirekt haben die 
Reformen zu diesem Ergebnis insofern beigetragen, 
als sie einerseits den Betrieben eine Personalanpas-
sung über Vorruhestand unmöglich machten, ande-
rerseits die Konzessionsbereitschaft der Beschäftigten 
erheblich gesteigert haben, da letztere für den Fall 
 einer länger dauernden Arbeitslosigkeit eine schlech-
tere soziale Absicherung antizipierten.

69 Hier ist allerdings daran zu erinnern, dass befristet Beschäftigte ohnehin eher in den staatlichen oder öffentlich finanzierten Bereichen 
konzentriert sind und in den exportorientierten Branchen keine so große Rolle spielen − siehe S. 35.



Friedrich-Ebert-Stiftung

58

WISO
Diskurs

8.1  Moderate Lohnentwicklung

Schon vor den Reformen, seit Ende der 1990er 
Jahre, verlief die Entwicklung der Tariflöhne wie 
auch der tatsächlichen Nominallöhne sehr mo-
derat, und dieser Trend setzte sich nach den Re-
formen fort (vgl. Abbildung 19). Allerdings ist die 
Betrachtung von Durchschnittswerten der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung zur Beurtei-
lung der Lohnentwicklung problematisch, wenn 
der Teilzeitanteil steigt (Görgens 2013). Ähnliche 
„Struktur-Vorbehalte“ sind zu machen, wenn 
man die durchschnittlichen Realeinkommen auf 
der Ebene von Arbeitnehmerhaushalten betrach-
tet, die – nach einigem Auf und Ab – im Jahre 

2012 das gleiche Niveau hatten wie im Jahre 2000 
(Brenke/Wagner 2013): Soweit die „Aktivierung“ 
oder andere Ursachen dazu geführt haben soll-
ten, dass 2012 Haushalte auf dem Arbeitsmarkt 
beteiligt sind, die wegen ihres geringen Erwerbs-
potenzials im Jahre 2000 noch gänzlich vom 
 Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren, senken diese 
Haushalte den Durchschnitt der Arbeitnehmer-
einkommen, obwohl es ihnen 2012 finanziell 
 zumindest etwas besser gehen dürfte als 2000, als 
sie noch (vollständig) auf Sozialleistungen an-
gewiesen waren.

Die Betrachtung der Lohnentwicklung im 
Zeitverlauf gibt keinen eindeutigen Hinweis auf 
einen Effekt der Arbeitsmarktreformen. Zweifel-

8.  Entwicklung der Arbeitsentgelte

Abbildung 19:

Jährliche Veränderungen der Tariflöhne und der tatsächlich gezahlten Nominallöhne

Quelle: Bispinck 2011, Tariflöhne fortgeschrieben nach http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_4836.htm.
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los lässt die grundlegende Botschaft der Refor-
men: „Jede Arbeit ist besser als keine, und eine 
am früheren Verdienst orientierte Lohnersatzleis-
tung für Arbeitslose gibt es nur noch für kurze 
Dauer“ erwarten, dass Arbeitslose und von Ar-
beitslosigkeit Bedrohte ihre Lohnansprüche sen-
ken. Die IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaft-
lichen Stellenangebots ergab denn auch, dass 
nach Einschätzung der befragten Betriebe die Kon-
zessionsbereitschaft arbeitsloser  Bewerberinnen 
und Bewerber 2005 und (in abgeschwächtem 
Maße) auch 2006 höher gewesen sei als in der Ver-
gangenheit, und die Betriebe führten das zu mehr 
als einem Drittel auf die Hartz-Reformen zurück 
(Kettner/Rebien 2007). Es ist aber bei derar tigen Be-
fragungen nicht auszuschließen, dass die Betriebe 
in ihren Antworten eher auf den zum Befragungs-
zeitpunkt noch frischen Reformdiskurs reagierten 
als dass sie die tatsächlichen Ergebnisse von Ein-
stellungsverhandlungen wiedergegeben hätten.

Denn Befragungen von Betroffenen bestäti-
gen die Aussagen der Betriebe nicht. Bender et al. 
(2008) fanden auf Basis der „IAB-Querschnittser-
hebung“, die die Einführung des SGB II begleite-
te, dass der Reservationslohn von ALG II Be-
ziehenden sich durch die Reform nicht geändert 
hatte und von der Dauer der Arbeitslosigkeit 
 unabhängig war. Schneider (2008) konnte auf 
Grundlage der gleichen Erhebung selbst nach 
 einer Sanktion weder eine Senkung des Reserva-
tionslohns noch eine höhere Wahrscheinlichkeit 
der Beschäftigungsaufnahme feststellen. Auf der 
Grundlage des „Panels Arbeitsmarkt und Soziale 
Sicherung“ (PASS), das die Querschnittserhebung 
ablöste, stellten Beste et al. (2010) unter ALG II 
Beziehenden keine signifikant höhere Bereit-
schaft fest, für eine Arbeitsaufnahme ein „gerin-
ges Einkommen“ zu akzeptieren, als unter Nicht-
beziehern. 

Diese Untersuchungen fokussieren jedoch 
ALG II Beziehende, deren Einkommensansprü-
che ohnehin nahe am Existenzminimum liegen 
und deren Einstellungschancen gering sind (vgl. 
Abbildung 8). Es ist denkbar, dass die Aussagen 
der Betriebe eher die Konzessionsbereitschaft von 
arbeitslosen Bewerbern im Bezug von Arbeitslo-
sengeld betreffen, denn soweit Arbeitslose als Be-
werber in Betracht gezogen werden, handelt es 
sich eher um kurzzeitig Arbeitslose (Moertel/Re-

bien 2013). Über die Wirkung des Reformpakets 
auf die Konzessionsbereitschaft von Kurzzeitar-
beitslosen liegen jedoch u. W. keine Forschungs-
ergebnisse vor. Jedoch gibt es seit kurzem Daten 
über die tatsächlich gezahlten Einstiegslöhne 
(siehe nächster Abschnitt).

8.2  Rückgang der Einstiegslöhne

Valider als die Erfragung von Einschätzungen 
und Bereitschaften dürfte die Erfassung der tat-
sächlich gezahlten Einstiegslöhne sein. Der Me-
dian der in neu begonnenen sozialversicherungs-
pflichtigen und vollzeitigen Beschäftigungsver-
hältnissen in Westdeutschland gezahlten Arbeits-
entgelte ist zwischen 2002 und 2006 gesunken 
(Abbildung 20). Dieser Effekt war bei zuvor Ar-
beitslosen stärker als bei zuvor Beschäftigten oder 
nicht am Erwerbsleben Beteiligten. Der Beginn 
dieser Entwicklung liegt vor dem Wirksamwer-
den der Hartz-Reformen; jedoch kann ein gewis-
ser Einschüchterungseffekt der 2002 beginnen-
den Debatten nicht ausgeschlossen werden. An-
dererseits kommt das Absinken der Einstiegs-
entgelte ab 2007 zum Stillstand, obwohl man 
eigentlich erst ab diesem Zeitpunkt eine tatsäch-
liche Durchsetzung des „Förderns und Forderns“ 
in den Jobcentern erwarten kann. Die Entwick-
lung dürfte also eher mit dem Rückgang der Ta-
rifbindung als mit den Arbeitsmarktreformen zu-
sammenhängen (Antonczyk et al. 2011; Dust-
mann et al. 2014).

Der Rückgang der Einstiegsentgelte ist be-
deutsam zum Verständnis der wachsenden Ent-
geltungleichheit und vor allem des wachsenden 
Niedriglohnsektors in Deutschland. Da Lohnsen-
kungen im bestehenden Arbeitsverhältnis allen-
falls als vorübergehende Notmaßnahme (und 
dann eher über Nebenbestandteile des Lohns) 
realisiert werden, vollzieht sich die Veränderung 
der Entgeltstruktur vor allem über die bei Neu-
einstellung vereinbarten Entgelte. Das Verhältnis 
der bei Neueinstellung angebotenen Entgelte zu 
den im bestehenden Arbeitsverhältnis gezahlten 
bildet den wesentlichen Anreiz für einen freiwil-
ligen Wechsel des Arbeitgebers und hat daher 
Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche 
Fluktuation der Arbeitskräfte (vgl. Kapitel 9).
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8.3 Lohnstückkosten und 
 Exportüberschüsse

Das Wachstum der deutschen Arbeitskosten pro 
Stunde war im Zeitraum 2000 bis 2010 das 
schwächste in der europäischen Union, und die 
Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lohn-
stückkosten lag deutlich unter dem Trend der 
 Eurozone (Niechoj et al. 2011). Die Lohnstück-
kosten befanden sich in Deutschland bereits seit 
Anfang 2003 im Abwärtstrend, der erst durch den 
Produktionseinbruch im vierten Quartal 2008 
unterbrochen wurde (Dietz et al. 2011b: 33). 
Deutschland profitiert im Export massiv davon, 
dass „sein“ Euro stark unterbewertet ist – wenn es 
noch nationale Währungen gäbe, wäre der „deut-
sche Euro“ 2011 etwa 23 Prozent teurer gewesen 
(Mazier/Petit 2013: 516).

Umstritten ist, ob diese Lohnzurückhaltung 
entscheidend war für die deutschen Exportüber-
schüsse und das Beschäftigungswachstum. Tat-
sächlich bezahlen die exportorientierten Betriebe 
besser als die übrigen (Hauptmann/Schmerer 
2013), und der Rückstand der Lohnstückkosten 
in der Industrie ist weniger groß als in der Ge-
samtwirtschaft (Niechoj et al. 2011: 14). Die Lohn-
entwicklung im Dienstleistungsbereich70 bleibt 
stärker hinter den anderen Ländern zurück als im 
Produktionsbereich. Es wird argumentiert und 
mit Modellrechnungen gestützt, dass eine stärker 
auf die Binnennachfrage orientierte Lohnpolitik 
nicht nur die Ungleichgewichte in der Eurozone 
abgemildert, sondern auch mehr Beschäftigung 
in Deutschland induziert hätte (Joebges et al. 
2009; Joebges et al. 2010; Herzog-Stein et al. 
2013b). Andererseits wird mehr behauptet als 

Abbildung 20:

Entwicklung der Medianlöhne71 von Männern und Frauen in neu begonnenen, vollzeitigen sozialversicherungs- 
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, Westdeutschland, 1998 - 2010, insgesamt und nach Arbeitslosigkeit
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Quelle: Jaenichen/Rothe 2014.

70 Der deutsche Dienstleistungsbereich ist wenig exportorientiert, da Deutschland nicht in großem Umfange ausländische Touristen anzieht.
71 Euro pro Tag in Preisen von 2005. 
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nachvollziehbar dargelegt, dass sich Reallohn-
verluste im Dienstleistungsbereich über günstige 
Vorleistungen für Produktionsunternehmen in 
Kostenvorteile im Export übersetzt hätten (Dust-
mann et al. 2014).

8.4 Zunehmende Einkommensungleichheit,   
 wachsender Niedriglohnanteil

Ähnlich wie in anderen Ländern, ist die Un-
gleichheit der Haushaltseinkommen in Deutsch-
land stark gestiegen. Die realen Bruttoerwerbsein-
kommen von Vollzeitbeschäftigten in den unte-
ren Einkommensdezilen (bis zum 6. Dezil, also 
für 60 Prozent der Vollzeitbeschäftigten) sind 
zwischen 2007 und 2011 sogar gesunken (Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 2013). Die 
Ursachen sind komplex (demographischer Wan-
del, veränderte Haushaltsstrukturen, veränderte 

Muster der Erwerbsbeteiligung, Zunahme atypi-
scher Beschäftigungsformen), aber rein deskriptiv 
fällt auf, dass der stärkste Schub dieser wachsen-
den Ungleichheit in den Zeitraum zwischen 1999 
und 2005 fällt und außer mit den genannten Fak-
toren auch mit der Steuerpolitik und der Redu-
zierung von Sozialleistungen zusammenhängt 
(Schmid/Stein 2013). Im gleichen Zeitraum zeigte 
auch die Armutsrisikoquote einen starken An-
stieg (Schmid et al. 2013; Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 2013).

Vor diesem Hintergrund kann es nicht über-
raschen, dass der Anteil von Beschäftigten mit 
Niedriglöhnen angestiegen ist (Abbildung 21). 
Dieser Anstieg hat sich jedoch überwiegend vor 
den Hartz-Reformen vollzogen, ist mit dem Auf-
schwung seit 2006 weitgehend zum Stillstand 
 gekommen und zeigt sich von der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/2009 unberührt. Seitdem 
ist ein Rückgang der Niedriglohnanteile in Ost-

72 Abhängig Beschäftigte ohne: Altersteilzeit, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Personen in arbeitsmarktpolitischen oder 
Rehabilitationsmaßnahmen oder im Bundesfreiwilligendienst, Beschäftigte in Behindertenwerkstätten. Schülerinnen und Schüler, Stu-
dierende und Rentnerinnen und Rentner sind dagegen enthalten.

Abbildung 21:

Anteil von Beschäftigten mit Stundenlöhnen unterhalb der Niedriglohnschwelle  
(2/3 des Median-Stundenlohns), gleitender Drei-Jahres-Durchschnitt72

Quelle: Kalina / Weinkopf 2014; eigene Berechnungen; Datengrundlage: SOEP.
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deutschland zu beobachten, was darauf hindeu-
tet, dass die Position der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auf dem ostdeutschen Arbeits-
markt stärker geworden ist.

Im europäischen Vergleich ist jedoch der An-
teil der Niedriglohnbezieher in Deutschland der 
zweithöchste – nach Litauen (Rhein 2013 – be-
rechnet auf der Grundlage von EU-SILC 2011). 
Der seit 1996 zu beobachtende Anstieg des Nied-
riglohnanteils gehört im europäischen Vergleich 
zu den stärksten (Teitzer et al. 2014: 260). Im 
Strukturvergleich zeigt sich eine in Deutschland 
besonders starke Ungleichheit der Betroffenheit 
nach dem Geschlecht und bei Unterscheidung 
von Vollzeit und Teilzeit, was u.a. mit der Institu-
tionalisierung von Minijobs in Deutschland zu-
sammenhängen dürfte (vgl. S.  22ff. und 42ff.). 
Außerdem fällt auf, dass in Deutschland in stär-
kerem Maße als in anderen Ländern auch Be-
schäftigte mit Merkmalen betroffen sind, nach 
denen man sie gemeinhin im geschützten „Kern“ 
der Beschäftigten vermuten würde: Männliche 
Inländer über 30 Jahre mit Berufsausbildung und 
unbefristet vollzeitbeschäftigt in mittleren und 
größeren Betrieben (Kalina/Weinkopf 2013). Hier 
dürfte es sich um Auswirkungen der abnehmen-
den Bindungskraft kollektiver Regelungen (vgl. 
3.3, S. 25) sowie der zunehmenden Lohnsprei-
zung und des Sinkens der Einstiegslöhne (vgl. 
Abb. 20, S. 60) handeln. Es spielt aber auch eine 
Rolle, dass die durchschnittlichen Entgelte in der 
Leiharbeit (vgl. S. 20f. und 47f.) deutlich unter 
denen in der Gesamtwirtschaft liegen (Baumgar-
ten/Kvasnicka 2012). Es bleibt abzuwarten, ob 
sich dieses durch die vor kurzem eingeführten 
Mindestlohnbedingungen für Leiharbeiter ändert.

8.5 Erwerbstätige Sozialleistungen 
 Beziehende

In Abwesenheit von „earned income tax credits“ 
besteht die deutsche Lösung für das Problem der 
Arbeitsanreize für Empfänger von Transferleis-
tungen darin, bei unzureichendem Arbeitsein-
kommen einen Teil der Leistung zu zahlen.73 Die 
wiederholt geänderte Formel für die Anrechnung 
von Erwerbseinkommen74 soll dafür sorgen, dass 
sich Erwerbstätigkeit in jedem Fall „lohnt“. Dar-
aus entsteht das Phänomen der „erwerbstätigen 
Leistungsbezieher“ oder „Aufstocker“. Die Not-
wendigkeit des aufstockenden Leistungsbezugs 
bei Erwerbstätigkeit kann mehrere Ursachen ha-
ben, die in Kombination auftreten können:

(1) Die Familie ist relativ zu ihrem Verdienstpo-
tenzial zu groß (typische Konstellation: keine be-
rufliche Ausbildung, mehrere Kinder, Partnerin 
nicht oder nur wenige Stunden erwerbstätig). 
Diese Konstellation hat mit der (west)deutschen 
Tradition des männlichen Haupternährers und 
unzureichendem Kinderbetreuungsangebot zu 
tun, aber auch mit Rollenmustern in Familien 
mit bestimmten Migrationshintergründen.

(2) Die Miete, die in Deutschland zusammen mit 
der Grundsicherung gezahlt wird, ist sehr hoch 
(typisch für Großstädte, in denen es kaum noch 
erschwinglichen Wohnraum für Geringverdie-
ner gibt).

(3) Die Arbeitszeit ist zu gering, was wiederum  
an Betreuungsverpflichtungen (Kinder, beson-
ders bei Alleinerziehenden; Pflege), gesundheitli-
chen Einschränkungen oder mangelndem Ange-
bot an Vollzeitarbeitsplätzen liegen kann.75 Ins-

73 Interessanterweise schwenkt Großbritannien mit dem „universal credit“ jetzt auf diese deutsche Lösung ein, nachdem „Negativsteuern“, 
„Bürgergeld“ und „Kombi-Löhne“ in den 1990er Jahren in Deutschland lange Zeit als erstrebenswerte Ziele diskutiert wurden.

74 Aktuelle Regelung nach § 11b Abs. 2 und 3 SGB II: Die ersten 100 Euro sind anrechnungsfrei; von Einkommensanteilen über 100 bis 
1.000 Euro bleiben 20 Prozent anrechnungsfrei, und von den Beträgen über 1.000 bis 1.200 Euro (wenn minderjährige Kinder im Haus-
halt leben, bis 1.500 Euro) bleiben zehn Prozent anrechnungsfrei. Alles was 1.200 bzw. 1.500 Euro übersteigt, wird voll angerechnet.

75 Als weitere mögliche Ursache wird diskutiert, dass insbesondere Alleinstehende oder Paare ohne Kinder sich bei geringem zeitlichem 
Umfang ihrer Erwerbstätigkeit im Leistungsbezug „einrichten“, d. h. Einkommen und Freizeit optimieren. Daten zur Suchaktivität und 
zur Gesundheit legen jedoch den Schluss nahe, dass eine solche Optimierungsstrategie keine relevante Bedeutung hat: Die Mehrheit der 
nicht vollzeiterwerbstätigen Singles sucht eine umfangreichere Arbeitstätigkeit, und die Hälfte der übrigen berichtet von gravierenden 
gesundheitlichen Einschränkungen (Dietz et al. 2009 mit Angaben zu weiteren Untergruppen − vgl. auch Dingeldey et al. 2012).
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besondere die Institutionalisierung von kleinen 
Teilzeitarbeitsverhältnissen als „Minijob“ (siehe 
S. 22 und 45) und die dementsprechende Arbeits-
organisation und Portionierung der Arbeitsnach-
frage spielen hier eine bedeutsame Rolle.

(4) Der Stundenlohn ist zu niedrig, so dass der 
Bedarf selbst bei Vollzeit-Tätigkeit nicht gedeckt 
werden kann.

In unserem Kontext ist vor allem die letztgenann-
te Ursache von Interesse. Man kann davon aus-
gehen, dass eine allein lebende Person, die voll-
zeitig erwerbstätig ist und 8,50 Euro brutto ver-
dient, in den meisten Regionen Deutschlands 
keinen Leistungsanspruch auf Grundsicherung 
hat.76 Dieses ist der Grund, weshalb sich Forde-
rungen zur Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns bei 8,50 Euro eingependelt hatten und 
dieses im aktuellen Gesetzgebungsverfahren auch 
so vorgesehen ist (Deutscher Bundestag, 18. 
Wahlperiode 2014).

Vor diesem Hintergrund ist die Frage rele-
vant, welche Stundenlöhne erwerbstätige Aufsto-
cker erzielen (Tabelle 1): Die Mehrheit (66 Pro-
zent in Westdeutschland und 84 Prozent in Ost-
deutschland) erhält weniger als 7,50 Euro. Dieses 
zeigt, dass niedrige Stundenlöhne zumindest eine 
relevante Ursache für den aufstockenden Leis-
tungsbezug sind. Man kann daraus nicht schluss-

folgern, dass die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns von 8,50 Euro zum Verschwinden 
des Phänomens „erwerbstätige Aufstocker“ füh-
ren wird, weil die anderen genannten Ursachen 
ja bestehen bleiben (Bruckmeier/Wiemers 2014). 
Aber der finanzielle Aufwand für die Unterstüt-
zung wird aufgrund der Anrechnung auch bei 
 denen sinken, die weiterhin auf Teile der Leistung 
angewiesen bleiben. 

In diesem Sinne ist die Feststellung zutref-
fend, dass der deutsche Staat, solange er auf die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns ver-
zichtet, niedrige Löhne aus Steuermitteln sub-
ventioniert. Für diese Annahme spricht auch der 
Befund, dass Minijobberinnen und Minijobber 
im aufstockenden Bezug von Arbeitslosengeld II – 
auch bei Kontrolle für ihre formale Qualifika-
tion – erheblich niedrigere Stundenlöhne bezie-
hen als Minijobber außerhalb des SGB II-Leis-
tungsbezugs (Dingeldey et al. 2012: 39). Da Mini-
jobber auch bei höheren Stundenlöhnen nicht 
aus dem Leistungsbezug herauskommen würden, 
spricht Vieles dafür, dass diese Personen nicht 
deswegen auf ergänzende Sozialleistungen ange-
wiesen sind, weil sie geringe Stundenlöhne be-
ziehen, sondern dass umgekehrt Arbeitgeber ih-
nen niedrige Stundenlöhne zahlen, weil ergän-
zende Sozialleistungen verfügbar sind und der 
Effekt des niedrigen Stundenlohns auf das Ge-
samteinkommen daher gering bleibt.

Tabelle 1:

Verteilung der Bruttostundenlöhne von Erwerbstätigen mit ergänzendem Bezug von Grundsicherungs-
leistungen 2011

Westdeutschland Ostdeutschland

unter 5 Euro/die Stunde 33 % 47 %

5 bis unter 7,5 Euro/die Stunde 33 % 37 %

7,5 bis unter 10 Euro/die Stunde 20 % 11 %

10 Euro/die Stunde und mehr 15 % 5 %

Quelle: Bruckmeier et al. 2013: 4; Datengrundlage: PASS Welle 5.

76 In den Regionen mit den höchsten Mieten ist entscheidend, was „Vollzeit“ konkret heißt: 37, 38, 39 oder 40 Stunden? Die Marke von 
8,50 Euro stellt also wirklich den Grenzfall dar.
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Die „erwerbstätigen Aufstocker“ in der 
Grundsicherung sind ein Phänomen, das durch 
die Hartz-Reformen nicht etwa verursacht, son-
dern lediglich deutlich sichtbar gemacht wurde. 
Auch in der Sozialhilfe bis 2004 gab es erwerbstä-
tige Leistungen Beziehende; aufgrund der Zer-
splitterung des Problems in kommunalen Zustän-
digkeiten und der Lückenhaftigkeit der Sozialhil-
festatistik war es jedoch nicht Gegenstand öffent-
licher Debatten. Mit Daten des Mikrozensus lässt 
sich jedoch zeigen, dass es auch vor der Einfüh-
rung des „Arbeitslosengeld II“ Sozialtransfers be-
ziehende Haushalte mit erwerbstätigen Mitglie-

dern in Größenordnungen gab, die den aktuellen 
nur wenig nachstehen (Rudolph 2014). Durch 
die Einführung der „Grundsicherung für Arbeit-
suchende“ wurden diese verschiedenen Sozial-
leistungen (Wohngeld, Sozialhilfe, Arbeitslosen-
hilfe) beziehenden Haushalte in einer Leistung 
und bei einem Leistungsträger konzentriert, was 
mit den Hartz-Reformen ja auch beabsichtigt war. 
Das damit verbundene Ziel, den Leistungsbezug 
durch verstärkte Aktivierung zu überwinden, 
wurde jedoch nicht erreicht; der „Erfolg“ blieb 
auf die statistische Sichtbarmachung dieser Grup-
pe beschränkt.
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Die Fluktuation der Arbeitskräfte wird von Vielen 
eher negativ bewertet. Aus Arbeitnehmersicht gilt 
sie als Anzeichen für Beschäftigungsunsicherheit 
und unattraktive Arbeitsbedingungen. Aus be-
trieblicher Sicht ist die Personalfluktuation ein 
Kostenfaktor – es sei denn, man sieht die Not-
wendigkeit von Personalabbau auf sich zukom-
men und begrüßt deshalb die Kostenersparnis 
durch „natürliche Fluktuation“.

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht stellen sich 
die Dinge eher umgekehrt dar. Die Gesamtfluk-
tuation (Labour Turnover) ist ein Maß aus Be-
schäftigungseintritten plus -austritten in Relation 
zum Bestand der Beschäftigten. Im Abschwung 
stehen vermehrten Entlassungen weniger Einstel-
lungen gegenüber, und die Fluktuation sinkt. Im 
Aufschwung erfolgt ein Teil der Einstellungen 
durch Abwerben bereits Beschäftigter (das sind 
Austritte), die an ihren bisherigen Arbeitsplätzen 
Lücken hinterlassen, die ihrerseits gefüllt werden 
müssen. So entstehen „Vakanzketten“, die als 
Multiplikator der Fluktuation im Aufschwung 
wirken: Die Fluktuation nimmt deshalb im Auf-
schwung stärker zu als es zur Befriedigung allein 
des zusätzlichen Arbeitskräftebedarfs erforderlich 
wäre. Fluktuation ist somit ein Indikator dafür, 
dass Arbeitskräfte umworben werden und Chan-
cen haben, ihre Löhne oder Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. Gesamtwirtschaftlich verbessert 
sich durch diese Reallokation die Passung zwi-
schen den Eigenschaften der Arbeitskräfte und 
Arbeitsplätze: Vor allem bisher unterwertig Be-

schäftigte haben sowohl die Möglichkeit als auch 
guten Grund, durch Mobilität einen Aufstieg zu 
vollziehen. Dadurch kommt ihr produktives Po-
tenzial der Volkswirtschaft vollständiger zugute 
als vorher. Vor diesem Hintergrund ist es von In-
teresse, die Fluktuation vor und nach den Refor-
men zu betrachten (Abbildung 22).

Die arbeitsmarktpolitische Reformperiode von 
der Vorstellung des Konzepts der Hartz-Kommis-
sion bis zur Implementation des neuen Systems 
der Grundsicherung (historischer Höchststand  
der amtlichen Arbeitslosenzahl von 5,3 Millionen 
im Februar 2005) fiel zusammen mit einer Perio-
de der Wachstumsschwäche und einer Unklar-
heit des konjunkturellen Trends. Dieses Zusam-
mentreffen war natürlich Zufall, auch wenn die 
Entscheidung zur Reform angesichts des konjunk-
turellen Abwärtstrends ab Mitte 2000 gewiss kein 
Zufall war. Während dieser wirtschaftlichen Stag-
nations- und arbeitsmarktpolitischen Reform-
periode geschah etwas sehr Merkwürdiges: Die 
 Fluktuation der Arbeitskräfte sank auf einen his-
torischen Tiefpunkt seit Verfügbarkeit einer der-
artigen Statistik;77 anschließend folgte die Fluk-
tuation zwar wieder in ähnlicher Weise dem Kon-
junkturverlauf wie zuvor, aber auf einem deutlich 
niedrigeren Niveau.78 Diese Entwicklung wird  
mit Daten des IAB-Betriebspanels bestätigt (Ho-
hendanner 2012).

Parallel zur abnehmenden Fluktuation steigt 
die Dauerhaftigkeit79 von Beschäftigungsverhält-
nissen, d. h. die Wahrscheinlichkeit, ein Beschäf-

9.  Fluktuation und Beschäftigungsdauer

   
77 Genau gesagt gilt das für Westdeutschland im Vergleich zum Tiefpunkt 1982, als ostdeutsche Daten noch nicht enthalten waren − vgl. 

Erlinghagen 2010a: 4.
78 Es könnte eingewandt werden, dass eine Niveaudifferenz von etwa 1,3 Prozentpunkten nicht bedeutsam sei. Aber dieses sind quartals-

weise Fluktuationsraten; auf Jahresbasis haben wir dann schon mehr als fünf Prozentpunkte Niveaudifferenz. Es handelt sich um eine 
Abnahme des Fluktuationsniveaus von etwa 18 Prozent.

79 Die Verwendung des Begriffs „Dauerhaftigkeit“ statt „Stabilität“ soll Verwechslungen mit der subjektiv wahrgenommenen „Beschäfti-
gungssicherheit“ vermeiden und zugleich dem Umstand Rechnung tragen, dass die dieser Betrachtung zugrunde liegenden Daten nicht 
danach unterscheiden, ob ein Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer beendet wird. Insofern kann „Dauer-
haftigkeit“ sowohl ein Ausdruck von „Sicherheit“ wie von „Alternativlosigkeit“ sein.
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80 Allerdings scheint es Veränderungen im Vergleich der Geburtskohorten zu geben, d. h. der Erwerbseinstieg nachfolgender Kohorten er-
folgt unter größerer Unsicherheit (Rhein und Stüber 2014), was aber − wohl nicht zuletzt wegen der Verschiebung der Größenrelationen 
von Kohorten aufgrund des demographischen Wandels − auf das Gesamtbild nicht durchschlägt.

tigungsverhältnis zu beenden, nimmt ab. Dieses 
gilt unter Kontrolle für Geschlecht, bisherige 
Dauer, Quartal des Eintritts, örtliche Arbeits-
marktbedingungen, Bundesland, Betriebsgröße, 
Branche, Lebensalter, Qualifikationsniveau und 
Erwerbsstatus vor dem Eintritt, d. h. die in der 
zeitlichen Dimension festzustellenden Verände-
rungen sind nicht auf wirtschaftlichen Struktur-
wandel; veränderte Zusammensetzung der Be-
schäftigten einschließlich ihrer Alterung oder die 
vermehrte Einstellung von zuvor Arbeitslosen 
zurückzuführen (Giannelli et al. 2013).80 Genauer 
gesagt, die Dauerhaftigkeit der Beschäftigung ist 
für Frauen während und nach der Reformperiode 

signifikant höher als vor den Reformen; für Män-
ner gilt dieses nur während der Reformperiode 
(Tabelle 2). Bei den Männern dürfte sich auswir-
ken, dass die Nach-Reform-Periode das Krisenjahr 
2008 enthält, wobei die männlich geprägten ex-
portorientierten Industriebranchen stärker be-
troffen waren als die Dienstleistungen; eine Fort-
schreibung der Analyse für die Jahre 2010 bis 
2012 würde vermutlich einen Anstieg der Dauer-
haftigkeit der Beschäftigung auch für Männer 
 ergeben.

Die dieser Analyse zugrunde liegenden Daten 
beziehen sich auf alle voll sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, d. h. von den in Kapitel 6  

Abbildung 22:

Arbeitskräfte-Fluktuation und Konjunktur

Quelle: Giannelli et al. 2013.
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diskutierten atypischen Erwerbsformen sind be fris-
tet Beschäftigte (S. 46ff.) und Leiharbeiter (S. 47ff.) 
einbezogen – wobei allerdings nur die Leiharbei-
ter als eigene Branche ausgewiesen werden kön-
nen, während das Merkmal der Befristung in den 
Daten nicht abgebildet ist. Für Leiharbeiter ergibt 
sich erwartungsgemäß ein ganz erheblich höhe-
res Beendigungsrisiko (der größte Risikofaktor 
von allen einbezogenen Variablen). Wenn aber 
der Anteil atypisch Beschäftigter mit erhöhtem 
Beendigungsrisiko in der Population zunimmt 
und dennoch die Dauerhaftigkeit der Beschäfti-
gung im Aggregat steigt, muss die Dauerhaftig-
keit der Beschäftigung bei den gemeinhin als 
„Kernbelegschaften“ bezeichneten Beschäftigten-
gruppen umso stärker zugenommen haben.

Eine wesentliche Ursache der rückläufigen 
Fluktuation scheint der bereits dargestellte (vgl. 
8.2, S. 59) Rückgang der Einstiegslöhne zu sein. 
Das bedeutet, dass ein freiwilliger Arbeitsplatz-
wechsel sich in aller Regel nicht lohnt, weil da-
bei nichts zu gewinnen ist.81 Bemerkenswert ist 
hier allerdings, dass es in Ostdeutschland eine 
Trendumkehr zu geben scheint, d. h. Betriebs-
wechsel innerhalb Ostdeutschlands gehen inzwi-
schen mit leichten Einkommenszuwächsen ein-
her (Alm et al. 2013), was zu der obigen Feststel-

lung passt, dass der Niedriglohnanteil in Ost-
deutschland, ausgehend von einem hohen Niveau, 
allmählich zurückgeht (vgl. Abbildung 21, S. 61). 
Vor dem Hintergrund zumindest in Westdeutsch-
land abnehmender Einstiegslöhne dürfte die zu-
nehmende Dauerhaftigkeit von Beschäftigungs-
verhältnissen wesentlich auf Alternativlosigkeit, 
d.h. fehlende Anreize zum Arbeitgeberwechsel 
zurückzuführen sein. Das große Rätsel ist dann, 
wie eine solche Entwicklung vereinbar ist mit zu-
nehmender Erwerbstätigkeit (vgl. Abbildung 2, 
S. 13) bei abnehmendem Erwerbspersonenpoten-
zial (Fuchs et al. 2011) und schwindender „Stiller 
Reserve“ (Fuchs/Weber 2010: 25), zunehmenden 
Klagen über Fachkräfteengpässe und wachsender 
tatsächlicher Besetzungsdauer bei der Neuein-
stellung von Arbeitskräften (Brenzel et al. 2013).

Besteht vielleicht das eigentliche „Wunder“ 
am deutschen Arbeitsmarkt darin, dass zuguns-
ten der Arbeitnehmer veränderte Angebots-Nach-
frage-Relationen während so langer Zeit nicht auf 
die Löhne durchgeschlagen haben?82 Ist vielleicht 
der Einschüchterungseffekt der Reformen auf Be-
schäftigte (Erlinghagen 2010b; Kettner/Rebien 
2009; Rebien/Kettner 2011) und kurzzeitig Ar-
beitslose größer als ihr Aktivierungs- und Mobi-
lisierungseffekt auf Langzeitarbeitslose?

Tabelle 2:

Dauerhaftigkeit der Beschäftigung in der Reform- und Nach-Reform-Periode 
jeweils im Vergleich zur Vor-Reform-Periode

1998 - 2002 
(Vor-Reform-Periode)

2003 - 2005
(Reformperiode)

2006 - 2008
(Nach-Reform-Periode)

Männer Referenzwert + nicht signifikant

Frauen Referenzwert + +

Quelle: Giannelli et al. 2013: 16, eigene Darstellung.

81 Noch 2001 hatten Befragte, die zwischen September 1999 und November 2000 ein Arbeitsverhältnis beendet und bis zur Befragung ein 
neues aufgenommen hatten, mehrheitlich von Verbesserungen berichtet − selbst bei Kündigung durch den Arbeitgeber, Aufhebungsver-
trag oder Auslaufen eines Fristvertrages hatten jeweils weniger als 30 Prozent Lohneinbußen hinnehmen müssen (Bielenski et al. 2003). 
Eine Langzeitbetrachtung von Stellenwechseln mit dem Sozio-ökonomischen Panel von 1985 bis 2007 zeigte demgegenüber eine stetige 
Zunahme von Verschlechterungen beim Verdienst (Trischler/Kistler 2010).

82 Erst in jüngster Zeit berichten Arbeitgeber häufiger davon, dass sie zur Gewinnung von Arbeitskräften Konzessionen beim Lohn machen 
mussten (Brenzel et al. 2013).
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Das zentrale Paradox der Reform besteht da-
rin, dass die angebliche „Flexibilisierung“ des Ar-
beitsmarktes von seinen Rändern her sowie der 
verschärfte Druck auf Arbeitslose, eine Erwerbs-
tätigkeit zumindest in diesen Rändern aufzuneh-
men, den Arbeitsmarkt insgesamt träger gemacht 
haben. Das gleiche Phänomen wurde jüngst auch 
von der Europäischen Stiftung zur Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen als allgemei-
ner Trend im „Krisen-Europa“ identifiziert (Welz 
et al. 2014: 2 und 52). Der Grundirrtum der euro-

päischen Flexibilitätsdebatte, in der der Aspekt 
der „Sicherheit“ im Sinne des Kunstwortes „Flexi-
curity“ stets nur uneingelöstes Versprechen blieb, 
besteht darin, dass Flexibilität als Erweiterung von 
Handlungsoptionen ausschließlich für Arbeitgeber 
die Allokationsleistung der Arbeitsmärkte nicht 
verbessert, sondern verschlechtert. Angst ist ein 
schlechter Ratgeber, und die Peitsche erreicht nie-
mals die Beschleunigungswirkung des Zuckerbrots. 
Ein flexibler Arbeitsmarkt wäre ein Arbeitsmarkt 
der Chancen, nicht der Zumutungen.
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